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Teil I: STÄDTEBAULICHE BEGRÜNDUNG (Planungsrechtliche Festsetzungen) 
 
A. Geltungsbereich 

 
Das ca. 6,5 ha große Plangebiet erstreckt sich über den westlichen Teil des Kühlsees auf 
Gemarkung Iffezheim. Der größte Teil des Kühlsees befindet sich allerdings auf Gemarkung 
Baden-Baden. 
 
Der Geltungsbereich und dessen Lage ergeben sich aus dem nachfolgenden Übersichtsplan.   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Übersichtsplan  
 
 
B. Erfordernis des Bebauungsplans und Planungsziele 

 
Klimawandel und Energiewende sowie Erforschung und Ausbau erneuerbarer Energie sind 
zentrale Themen der Weltpolitik und zählen wohl zu den wichtigsten Herausforderungen der 
Zukunft der Menschheit und der Erde. So hat auch die Bundesrepublik Deutschland die Ener-
giewende beschlossen mit dem Ziel, die Energieversorgung auf erneuerbare Energien umzu-
stellen - beim Stromsektor, aber auch bei Wärme und bei Verkehr. Im Stromsektor gilt es, die 
sichere Versorgung weiter zu erhalten und Strom bezahlbar zu halten. Dabei kommt der 



Iffezheim 
Bebauungsplan „Schwimmende PV-Anlage Kühlsee“ 
BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT (Entwurf)  Stand: 22.08.2024 
 
 

 
Gemeinde Iffezheim/ stadtconcept  5 / 21 

 
 
 

Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien gegenüber der bisherigen, konventionellen Art 
der Energiegewinnung eine zunehmende Bedeutung zu. Angesichts der aktuellen weltpoliti-
schen Entwicklungen verfolgt das „Oster- und Sommerpaket“ das Ziel, den Ausbau klima-
freundlicher Energiequellen verstärkt voranzubringen. Demnach soll der Anteil von Wind-, So-
lar- und Wasserkraft bis 2030 auf 80 % des Stromverbrauchs steigen. Der neu eingeführte § 
2 Satz 2 des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes verweist auf die besondere Bedeutung der 
erneuerbaren Energien. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.  
 
Das Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg macht klare Vor- 
gaben, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Der Treibhausgasausstoß des Lan- 
des soll im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 bis 2030 um mindestens 65 
Prozent sinken und bis 2040 eine Netto-Treibhausgasneutralität erreicht sein. 

In Deutschland ist die Versorgungssicherheit zusammen mit der Wirtschaftlichkeit und der Um-
weltverträglichkeit der Energieversorgung eines der zentralen energiepolitischen Ziele. Denn 
eine Industrienation wie Deutschland braucht rund um die Uhr zuverlässige Energie. Ange-
sichts des russischen Angriffs auf die Ukraine möchte die Bundesregierung die Abhängigkeit 
von Gas, Kohle und Erdöl aus Russland verringern. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien 
soll beschleunigt werden, um die Energie-Versorgungssicherheit dauerhaft zu gewährleisten.  

Die Erzeugung von Strom mit PV-Anlagen stellt eine nachhaltige Methode dar, durch Um-
wandlung des Sonnenlichts klimafreundliche regenerative Energie zu gewinnen. Die Stromer-
zeugung mit PV-Anlagen erfordert allerdings - im Vergleich zur konventionellen Stromerzeu-
gung in Kraftwerken - einen deutlich erhöhten Flächenbedarf. Ferner eignet sich nicht jede 
Fläche für die Energieerzeugung durch Solarmodule. 
 
Bevorzugt werden in erster Linie Flächen, die einer anderen Nutzung nicht zugänglich sind 
wie Dächer, Industriebrachen, landwirtschaftlich nicht nutzbare Flächen und Ähnliches. In den 
Fokus ist seit einigen Jahren eine weitere Flächenkategorie getreten: Wasserflächen und hier 
im Besonderen um durch menschlichen Eingriff künstlich generierte bzw. vorgeprägte Gewäs-
ser wie zum Beispiel (aktive oder passive) Baggerseen, geflutete Tagebauflächen und Stau-
seen, die mit sogenannten schwimmenden PV-Anlagen belegt werden. Schwimmende PV-
Anlagen werden seit über 10 Jahren auf Wasser vorwiegend in Asien gebaut und sind tech-
nisch ausgereift. Die PV-Anlagen werden auf Seen oder Flüssen mit geringer Strömung er-
richtet und im Untergrund verankert. Die Vorteile dieser PV-Anlagen liegen in einem besonders 
hohen Wirkungsgrad und der geringen Flächenkonkurrenz. Das Potenzial für diese schwim-
menden Solaranlagen ist enorm. 
 
Auf Gemarkung der Gemeinde Iffezheim beabsichtigen die Erdgas Südwest und die Stadt-
werke Baden-Baden gemeinsam mit der EKS-Eugen Kühl und Söhne GmbH & Co. KG die 
Planung, die Errichtung und den Betrieb einer schwimmenden PV-Anlage mit einer Leistung 
von etwa 6 MWp auf dem Kühlsee. Die hier gewonnene Energie dient vorrangig der Versor-
gung des Kieswerks und der Kronimus AG Betonsteinwerk – Standort Iffezheim. In betriebs-
freien Zeiten soll die regenerativ erzeugte Energie ins öffentliche Stromnetz eingespeist wer-
den. Die ungenutzten Flächen des Kühlsees sind laut Energieatlas Baden - Württemberg be-
dingt für die potenzielle Erzeugung regionaler Sonnenenergie geeignet. 
 
Da PV-Anlagen im planungsrechtlichen Außenbereich grundsätzlich nicht als privilegierte bau-
liche Anlagen zulässig sind, soll durch die Aufstellung eines Bebauungsplans Planungsrecht 
und Investitionssicherheit geschaffen werden.  
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Des Weiteren werden bereits seit vielen Jahrzehnten auf Gemarkung Iffezheim erneuerbare 
Energien gewonnen. Ganz maßgeblich hierbei ist das Rheinkraftwerk an der Staustufe Iffez- 
heim. So werden mit den insgesamt fünf Turbinen jährlich rund 290.000 MWh Strom produ- 
ziert. Es handelt sich dabei um die mehr als achtfache Menge des durchschnittlichen jährli- 
chen Stromverbrauchs in Iffezheim. So stehen mit den insgesamt fünf Turbinen rund 148 MWp 
zur Verfügung, mit denen rund 250.000 Menschen mit Strom versorgt werden können. Jedoch 
auch im Bereich der Freiflächenphotovoltaik wurden in Iffezheim frühzeitig die Zeichen der Zeit 
erkannt. Demnach wurde im Jahr 2011 auf dem Gelände der GPI Gewerbepark Iffezheim-
Nordwest GmbH & Co. KG ein Solarpark errichtet, der jährlich weitere rund 7.000 - 8.000 MWh 
Strom erzeugt. Neben der Abschöpfung der oben aufgeführten Wasser- und Solarkraft, befin-
det sich auf der Gemarkung Iffezheim eine Biogasanlage mit Blockheizkraftwerk zur Strom- 
und Wärmegewinnung. Der Strom wird ins Netz eingespeist und die Wärme direkt vor Ort am 
Forlenhof genutzt. Mit den nunmehr geplanten schwimmenden PV-Anlagen auf Iffezheimer 
Gemarkung soll ein weiterer Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele geleistet werden.  
 
Durch die oben aufgeführten Maßnahmen verfügt die Gemeinde Iffezheim über knapp 30 ha 
Flächen für Anlagen, die der Erzeugung erneuerbarer Energien dienen. Somit werden auf rund 
1,5 % der Gemarkungsfläche erneuerbare Energien erzeugt. 
 
Der Artenschutz steht dem Vollzug des Bebauungsplans nicht entgegen. Hierzu die Ausfüh-
rungen unter Kapitel K.5.1. 
 
 
C. Einbindung in die übergeordnete Planung 
 
Der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien leistet einen wichtigen Beitrag zum be-
schleunigten Ausstieg aus der fossilen Energie und damit zu mehr Versorgungssicherheit. So 
plant der zuständige Regionalverband Mittlerer Oberrhein im Rahmen der Gesamtfortschrei-
bung des Regionalplans die Baggerseen der Region als potenzielle PV-Anlagen-Standorte 
aufzunehmen. 
 
 
1. Anpassung an die Ziele der Landesplanung und Raumordnung  
 
1.1 Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) 
 
Aus dem Bundes-Klimaschutzgesetz ergeben sich auf Grundlage der Verpflichtung nach dem 
Pariser Klimaschutzabkommen i.V.m. der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen na-
tional verbindliche Klimaschutzziele u.a. bis 2030. Dieses national verbindliche Klimaschutz-
ziel wird durch das KlimaG BW als Mindestziel aufgegriffen. Bis zum Jahr 2030 sollen die 
Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg um bis zu 65 % gegenüber dem Stand von 
1990 reduziert werden. Bis zum Jahr 2040 wird die Netto-Treibhausgasneutraliät („Klimaneut-
ralität“) angestrebt. 
 
Es besteht ein Landesflächenziel für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Um die räumli-
chen Voraussetzungen für diesen Ausbau zu schaffen, sollen gemäß § § 20 Abs. 1 und 21  
KlimaG BW in den Regionalplänen Gebiete in einer Größenordnung von mindestens 1,8 % 
der jeweiligen Regionsfläche für die Nutzung von Windenergie und mindestens 0,2 % für die 
Nutzung von Photovoltaik auf Freiflächen zur Erreichung des Klimaschutzziels für das Jahr 
2030 rechtzeitig festgelegt werden. Dieses Landesflächenziel ist ein Grundsatz der Raumord-
nung. Aus diesem Landesflächenziel wird der Wille des Landesgesetzgebers zum Ausbau der 
erneuerbaren Energien und die damit verbundene Dringlichkeit deutlich.   
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1.2 Energieatlas Baden-Württemberg  
 
Schwimmende PV-Anlagen entschärfen im Vergleich zu Freiflächen-PV-Anlagen Landnut-
zungskonkurrenzen, profitieren von einem ertragssteigernden Kühleffekt des Gewässers, mi-
nimieren durch die Bedeckung der Wasserfläche die Wasserverdunstung und sind daher als 
Teil der integrierten Photovoltaik ein wichtiger Baustein der Energiewende. 
 
Für jeden Baggersee in Baden-Württemberg wurden in einer Potenzialanalyse des Fraun-
hofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE für schwimmende PV-Anlagen potenziell nutz-
bare Flächen identifiziert. 
 
Die ungenutzten Flächen des Kühlsees sind für die potenzielle Erzeugung regionaler Sonnen-
energie eingetragen. Es handelt sich um eine von weichen Restriktionskriterien beeinflusste 
Wasserfläche mit unbeeinflusster Umgebung und Uferbereichen, Netzanschluss meist in un-
mittelbarer Nähe, meist keine Einschränkungen in der Platzierung der Anlage auf dem Gewäs-
ser.  
 
1.3 Landesplanung  
 
Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg als oberste Raumordnungsbehörde ist zu-
ständig für die Erstellung des Landesentwicklungsplans (LEP). Der LEP stellt ein integriertes 
Gesamtkonzept für die längerfristige räumliche Ordnung und Entwicklung von Baden-Würt-
temberg dar. Der rechtsverbindliche LEP aus dem Jahre 2002 ist der rahmensetzende Ge-
samtplan, an dem sich insbesondere die Regionalplanung, die Bauleitplanung der Kommunen 
und fachliche Einzelplanungen orientieren müssen. 

Der LEP 2002 trifft zur Energieversorgung in Abschnitt 4.2 grundsätzliche Aussagen: 

− Die Energieversorgung des Landes ist so auszubauen, dass landesweit ein ausgewo-
genes, bedarfsgerechtes und langfristig gesichertes Energieangebot zur Verfügung 
steht. Auch kleinere regionale Energiequellen sind zu nutzen. 

− Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist u.a. auf eine verstärkte Nutzung 
regenerativer Energien sowie auf den Einsatz moderner Anlagen und Technologien mit 
hohem Wirkungsgrad hinzuwirken.  

− Eine umweltverträgliche Energiegewinnung, eine preisgünstige und umweltgerechte 
Versorgung der Bevölkerung und die energiewirtschaftlichen Voraussetzungen für die 
Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft sind sicherzustellen. 

− Für die Stromerzeugung sollen verstärkt regenerierbare Energien wie Wasserkraft, 
Windkraft und Solarenergie, Biomasse, Biogas und Holz sowie die Erdwärme genutzt 
werden. Der Einsatz moderner, leistungsstarker Technologien zur Nutzung regenerier-
barer Energien soll gefördert werden. 

 
Das Planungsvorhaben sichert langfristig und umweltgerecht ein regeneratives Energieange-
bot auf einer regional-dezentralen Basis. Das Planungsvorhaben entspricht also vollumfäng-
lich den Vorgaben des LEP 2002 zur Energieversorgung.  
 
1.4 Regionalplanung 
 
Die Regionalplanung konkretisiert, unter dem Dach der staatlichen Raumordnung, die fachli-
che Integration und Umsetzung landesplanerischer Ziele. Sie nimmt damit eine vermittelnde 
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Stellung zwischen staatlicher und kommunaler Planung ein. Sie erzeugt Planungssicherheit 
für Gemeinden und Fachplanungsträger. Mit dem Regionalplan soll die Region so gefördert 
werden, dass ihre vielfältigen Eignungen genutzt werden können. Darüber hinaus regelt der 
Regionalplan die räumliche Ordnung und Entwicklung der Siedlungsstruktur, gewerblicher 
Wirtschaft, Landschaft und Infrastruktur in der Region. 
 
Der für das Planungsvorhaben maßgebliche raumordnungsrechtliche Rahmen wird durch den 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 mit Stand vom März 2021 gesetzt. Dieser Stand inklu-
diert verschiedene Teilfortschreibungen.  

Die für das Planungsvorhaben maßgeblichen Plansätze des Regionalplanes  sind jene zur 
Wasserwirtschaft (PS 3.3.5), zur Erholung (PS 3.3.4) und zu den Erneuerbaren Energien (PS 
4.2.5) sowie zu den Grundsätzen zur Entwicklung der Infrastruktur (PS 1.7).  
 
Der Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 enthält für den Teil des Kühlsees auf Gemarkung 
Iffezheim keine Ausweisungen zum Kiesabbau. Dieser Bereich ist bereits ausgekiest und re-
kultiviert und wird somit auch nicht mehr als Konzessionsfläche für den Kiesabbau geführt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans für die geplante schwimmende PV-Anlage liegt in 
einem Wasserschutzgebiet. In Wasserschutzgebieten sollen alle Nutzungen ausgeschlossen 
werden, die die Wasserversorgung der Bevölkerung beeinträchtigen können (PS 3.3.5.1 (G)). 
Raumordnungsrechtliche Gesichtspunkte stehen dem Planungsvorhaben dann nicht entge-
gen, wenn sich im Rahmen des parallel erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens ergibt, dass keine wasserwirtschaftlichen Belange entgegenstehen. 

Der Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 weist für den Geltungsbereich einen Bereich zur 
Sicherung von Wasservorkommen aus (PS 3.3.5.5 (G)). Zur langfristigen Sicherstellung der 
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, sollen die Bereiche zur Sicherung von Wasservor-
kommen (s. Raumnutzungskarte) so geschützt und entwickelt werden, dass die Möglichkeit 
der Gewinnung von Wasser in einwandfreier Qualität und in maximaler, ökologisch verträgli-
cher Menge dauerhaft gewährleistet ist. Hierzu sollen alle Nutzungen ausgeschlossen werden, 
die diesem Vorsorgeschutz entgegenstehen. Durch das Ergreifen von entsprechenden Vor-
sorgemaßnahmen ist davon auszugehen, dass mit keinen negativen Auswirkungen auf das 
Gewässer zu rechnen ist. Damit steht die Festlegung „Bereich zur Sicherung von Wasservor-
kommen“ dem Vorhaben nicht entgegen. 
 
Darüber hinaus weist der Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 Schutzbedürftige Bereiche 
für die Erholung – Erholungsschwerpunkt aus (PS 3.3.4.2 (Z)). Innerhalb der Räume mit güns-
tigen natürlichen Voraussetzungen für die Erholung sollen Erholungsgebiete und Erholungs-
schwerpunkte in ihrem Bestand gesichert und als Schutzbedürftige Bereiche für die Erholung 
entwickelt werden. Ihre Ausweisung beschränkt sich in der Regel auf das Umfeld der Haupt-
erschließungsstraßen des Freiraumes und dient der Besucherlenkung. Damit sollen der Erho-
lungsdruck im näheren Umfeld dieser Trassen konzentriert und die entfernteren Gebiete vom 
Erholungsdruck entlastet werden. Diese Ausweisung bezieht sich auf das Strandbad Baden-
Baden auf Gemarkung Baden-Baden.   
 
Gemäß Plansatz PS 4.2.5.1 (G) soll die Nutzung regenerativer Energiequellen zur Energie-
versorgung in der Region gefördert werden. Hierzu sollen die Voraussetzungen u.a. auch für 
die Nutzung der Solarenergie geschaffen und verbessert werden.  
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Abb. 2:  Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans Mittlerer Oberrhein (Stand 

2018) - Auszug aus der Fortschreibung des Regionalplans Kapitel 3.3.6 Oberflächen-
nahe Rohstoffe Juni 2014 – Ergänzung zur Raumnutzungskarte des Regionalplans 
vom 13. März 2002 

 
Gemäß PS 1.7 (G)) ist die Entwicklung der Infrastruktur auf die Bedürfnisse der Bevölkerung 
und der Wirtschaft auszurichten. Die Errichtung neuer (Infrastruktur-)Anlagen und die Wahl 
der technischen Verfahren sollen so erfolgen, dass die Belastungen des Raums und die Inan-
spruchnahme zusätzlicher Flächen möglichst geringgehalten werden. Die Zerschneidung der 
Freiräume soll durch die Bündelung der Standorte auf das unbedingt notwendige Maß be-
schränkt werden.  
 
Das Planungsvorhaben wird diesen Vorgaben vollumfänglich gerecht. Das Bedürfnis von Be-
völkerung und Wirtschaft an einer dezentralen, langfristig gesicherten, preisgünstigen und um-
weltgerechten erneuerbaren Energieversorgung lässt sich bereits dem Klimaschutz- und Kli-
mawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg und der Landesplanung entnehmen (s.o.).  
Die unmittelbare Nachnutzung einer ausgekiesten Seefläche erscheint raumordnungsrechtlich 
sogar besonders vorteilhaft, da daraus keine zusätzliche Flächeninanspruchnahme resultiert. 
Das Planungsvorhaben ist auch groß genug konzipiert, um dem Bündelungsgedanken Rech-
nung zu tragen.  
 
Ende 2016 wurde ein Aufstellungsbeschluss für die Gesamtfortschreibung des 4.Regional-
plans Mittlerer Oberrhein  gefasst. In der Gesamtfortschreibung des 4. Regionalplans Mittlerer 
Oberrhein 2024 (Stand Februar 2024) ist für das Plangebiet nachrichtlich eine Konzession 
Rohstoffe (N) festgelegt Abb. 3). Der schwimmenden PV-Anlage stehen auch künftig keine 
regionalplanerischen Festlegungen entgegen. Die Gesamtfortschreibung ist noch nicht in Kraft 
getreten.   
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Abb. 3:  Auszug aus der Raumnutzungskarte des Entwurfs der Gesamtfortschreibung des 4. 
Regionalplans Mittlerer Oberrhein (Stand Februar 2024) 

Am 23.02.2022 wurde der Aufstellungsbeschluss für die Teilfortschreibung „Solarenergie“ ge-
fasst. Der Entwurf der Teilfortschreibung des 4. Regionalplans Mittlerer Oberrhein – Solar-
energie (Stand November 2023) (Abb. 4) enthält ergänzend zur Raumnutzungskarte potenzi-
elle Vorranggebiete für Freiflächensolaranlagen (PS 4.2.3 (1) (VRG FSA). Das Vorranggebiet 
für Freiflächensolaranlagen dient der energetischen Nutzung der solaren Strahlungsenergie.  
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Abb. 4:  Auszug aus dem Entwurf der Raumnutzungskarte der Teilfortschreibung des 4. Re-
gionalplans Mittlerer Oberrhein – Solarenergie (Stand November 2023)  
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2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Rastatt ist der westliche Teil des 
Kühlsees als „Wasserfläche“ überlagert mit einer „Fläche für Abgrabungen“ dargestellt. Der 
größte Teil des Kühlsees liegt auf Gemarkung Baden-Baden. Über den Kühlsee verläuft in der 
Nähe der Gemarkungsgrenze eine oberirdische Hauptversorgungsleitung – Hochspannungs-
freileitung. 
 
Die Festsetzung eines Sondergebietes „Förderung erneuerbarer Energie - schwimmende PV-
Anlage“ ist nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Daher ist eine Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Rastatt im Parallelverfahren zum Bebau-
ungsplanverfahren erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5 :  Auszug aus der 3. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemein-

schaft Rastatt, rechtswirksam seit 06.07.2006 - ohne Änderungen und Berichtigun-
gen seit Rechtswirksamkeit der 3. Änderung 
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D. Bestehende Rechtsverhältnisse 
 
1. Planungsrechtliche Situation 

 
Nach Norden grenzt das „Industriegebiet zwischen dem Badweg und Krummen Badweg, Am 
Seidenbuckel, Zehntstock zwischen Badweg und Weierweg“ an den Geltungsbereich. Der hier 
geltende Bebauungsplan setzt entlang des südlichen Plangebietsrands eine öffentliche Ver-
kehrsfläche – Industriestraße – fest.  
 
Das Plangebiet liegt im  planungsrechtlichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Dieser ist 
grundsätzlich von Bebauung freizuhalten. PV-Anlagen stellen kein privilegiertes Vorhaben im 
Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB dar. Eine Genehmigungsfähigkeit als sonstiges Außenbereichs-
vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB ist grundsätzlich nicht gegeben, da in der Regel davon 
auszugehen ist, dass öffentliche Belange beeinträchtigt sind. 
 
2. Planfeststellung Kiesabbau 
 
Der nach Wasserrecht genehmigte Kiesabbau und die Rekultivierung des westlichen Kühlsee-
Teils ist erfolgt, abgenommen und abgeschlossen.  
 
3. Grundbesitzverhältnisse 
 
Das Plangebiet ist im Eigentum der Firma EKS Eugen Kühl und Söhne GmbH & Co. KG. 
 
 
E. Projektbeschreibung PV-Anlage 
 
Mit der schwimmenden PV-Anlage können Potenziale ungenutzter Flächen zur regionalen 
Grünstromerzeugung genutzt werden ohne in Konkurrenz mit landwirtschaftlichen Ertragsflä-
chen zu treten. 
 
Das Konzept einer schwimmenden PV-Anlage ist dem einer Freiflächenanlage ähnlich. Durch 
die Lage im Freiwasserbereich werden jedoch Nutzungskonflikte mit der Landwirtschaft und 
den Anglern vermieden.  
 
Größe: 
Die geplante schwimmende PV-Anlage weist eine Größe von 3,4 ha auf; sie besteht aus zwei 
zusammengeführten Anlagenteilen, die unmittelbar miteinander verbunden sind. Bei der der-
zeitigen Seegröße von 89,31 ha1 entspricht die Anlage aktuell 3,8 % der gesamten Seefläche, 
deren größter Teil sich auf die Gemarkung Baden-Baden erstreckt.  
 
Die Flächen der PV-Anlage verteilen sich folgendermaßen: 
 

− ca. 2,2 ha Erdgas Südwest, 
− ca. 1,2 ha Stadtwerke Baden-Baden und Kieswerk EKS. 

 
Die geplante PV-Anlage ragt mit den Modulen rd. 1,50 m und mit Wechselrichtern/ Transfor-
mator rd. 3,50 m aus der Wasseroberfläche; diese entspricht der Mittelwasserlinie des Sees. 
Die Messsensoren der Wetterstation ragen rd. 4,50 m aus der Wasseroberfläche. 
 

                                                
1 basierend auf Seevermessungsdaten von IT Geo mit Bezug auf Mittelwasser 
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PV-Anlage 
Die Photovoltaik-Module werden auf einer Schwimmkörperkonstruktion aus HDPE Pontons 
mit Metallrahmenaufbau in Ost-West-Ausrichtung angebracht. Abstandhalterungen sorgen für 
eine bessere Oberflächenbelüftung, eine größere Lichtdurchlässigkeit sowie für eine gleich-
zeitige Modulkühlung durch Hinterlüftung. 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6 :  Luftbild mit geplanter schwimmender PV-Anlage sowie Lage der möglichen Kabelt-

rassen und der möglichen Übergabestationen für Kronimus und EKS 
© arguplan; Umweltbericht zum Bebauungsplan Schwimmende Photovoltaikanlage 
Kühlsee, Karlsruhe, Umweltbericht Mai 2024, Anlage 1 
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Die Transformatorstation kann schwimmend oder an Land betrieben werden und ist abhängig 
vom Konzeptanbieter. Die Wechselrichter werden auf eigenen Floats zwischen den Modulen 
installiert. 
 
Betriebsgebäude und Betriebsanlagen an Land sind nach derzeitigem Stand nicht erforderlich. 
 
Verankerung 
Die Verankerung der PV-Anlage ist am Seegrund vorgesehen. Dies erfolgt individuell  nach zu 
erwartenden Belastungen durch Wind, Wellen und Strömungen. Die Verankerung am See-
grund dient nicht nur der Sicherung der Schwimmkörper, sondern hält auch die Schwimmkör-
per in der festgelegten Ausrichtung; geringfügige Lageveränderungen sind möglich.  
Der Uferbereich wird durch die Verankerung der Anlage am Seegrund geschont. 
 
Wellenbrecher 
Wellenbrecher sind dort erforderlich, wo verstärkt Wind und Wellen zu erwarten sind; dies ist 
an der östlichen Seite der PV-Anlage der Fall. Die Wellenbrecher werden als weitere 
Schwimmkörper-Reihe direkt an der Schwimminsel montiert. 
 
Blendwirkung der Module 
Grundsätzlich werden die bei Solaranlagen eingesetzten Materialien möglichst reflexionsarm 
gewählt, um einen hohen elektrischen Wirkungsgrad zu erreichen. Daher werden die Module 
nach dem Stand der Technik reflexionsarm sein. Darüber hinaus liegt die Wasserfläche und 
damit die PV-Anlage in einer eingetieften Lage und ist von den angrenzenden Bereichen auch 
aufgrund vom Uferbewuchs nicht einsehbar. Blendungen sind allein dadurch nahezu ausge-
schlossen. 
 
Leistung/ Abnehmer und Netzeinspeisung 
Die Gesamtleistung der beiden geplanten PV-Anlagen liegt bei ca. 6 MWp und verteilt sich auf 
die beiden Betreiber wie folgt: 
 

− Erdgas Südwest erzeugt ca.3,7 MWp und stellt der Firma Kronimus AG Betonsteinwerk 
die gewonnene Energie zur Verfügung, 

− Stadtwerke Baden-Baden und die EKS erzeugen ca. 2,3 MWp; die gewonnene Energie 
deckt den Eigenbedarf der Firma EKS-Eugen Kühl und Söhne GmbH & Co. KG und 
wird darüber hinaus ins öffentliche Stromnetz eingespeist. 

 
Überschüssige Strommengen, die nicht direkt von den beiden Betrieben verbraucht bzw. an 
betriebsfreien Tagen produziert werden, werden in das öffentliche Stromnetz eingespeist.  
 
Die Erdgas Südwest, die Stadtwerke Baden-Baden und die EKS – Eugen Kühl und Söhne 
GmbH & Co. KG projektieren und betreiben die beiden schwimmenden PV-Anlagen. 
 
 
F. Verkehrliche Anbindung 
 
Die geplante schwimmende PV-Anlage wird indirekt über das Betriebsgelände des Kiesab-
bauunternehmens an die Industriestraße verkehrlich angebunden; hierzu muss das Gelände 
des Kieswerks gequert werden. Hierüber wird sowohl die Bauphase als auch der dauernde 
Betrieb/ die technische Wartung der schwimmenden PV-Anlage abgewickelt.   
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G. Netzanschluss 
 
Die Übergabestationen der PV-Anlage liegen auf dem Betriebsgelände des Kiesabbauunter-
nehmens sowie auf dem Gelände des unmittelbar angrenzenden Betonsteinwerks. Die mögli-
che Kabeltrasse von der PV-Anlage bis zu den Übergabestationen verläuft weitgehend außer-
halb des Plangebietes. Der geplante Netzanschluss ist bereits mit dem Netzbetreiber geklärt. 
Im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren bzw. naturschutzfachlichen Genehmigungsverfah-
ren wird der Netzanschluss konkretisiert. 
 
 
H.  Planungsrechtliche Festsetzung – Begründung 
 
Da der Bebauungsplan keine öffentlichen Verkehrsflächen festsetzt, handelt es sich um einen 
einfachen Bebauungsplan im Sinne von § 30 Abs. 3 BauGB. Das bedeutet, dass sich die Zu-
lässigkeit von Vorhaben im Übrigen nach § 35 BauGB richtet. 
 
1. Art der baulichen Nutzung 
 
Das Plangebiet überlagert den nord-westlichen Teil des Kühlsees auf Gemarkung Iffezheim. 
Dieser Teil der Seefläche wird bislang lediglich zum Angeln und somit zu Freizeitzwecken 
genutzt.  
 
Zur planungsrechtlichen Sicherung der geplanten schwimmenden PV-Anlage wird ein Sonder-
gebiet „Förderung erneuerbarer Energie - schwimmende PV-Anlage“ festgesetzt. Das Sonder-
gebiet dient der Errichtung, der Sicherung und dem Betrieb von schwimmenden PV-Anlagen 
einschließlich der zu deren Wartung und Betrieb erforderlichen Anlagen.  
 
Da die Uferbereiche freigehalten werden, kann auch künftig am Kühlsee geangelt werden.  
 
Weitergehende Regelungen werden im nachfolgenden Genehmigungsverfahren getroffen. 
 
2. Maß der baulichen Nutzung 
 
2.1 Grundfläche  
 

Zur Mindestfestsetzung des Bebauungsplans gehört stets die Festsetzung einer Grund-
fläche bzw. Grundflächenzahl, andernfalls ist der Bebauungsplan nicht rechtskräftig. Die 
zulässige Grundfläche ergibt sich aus § 36 Abs. 3 WHG, wonach seit 01.01.2023 maximal 
15 % der Seefläche für schwimmende PV-Anlagen beansprucht werden dürfen. Als Be-
zugsgröße wird der Gesamtsee, also auch der weit größere Teil auf Gemarkung Baden-
Baden herangezogen. Der Gesamtsee hat eine aktuelle Größe von 89,31 ha; die geplante 
Anlagengröße von 3,4 ha liegt  mit 3,8 % weit unter dem zulässigen Anteil von 15 % der 
Seefläche. 
 
Für den weiteren Kiesabbau besteht eine Abbaukonzession auf Gemarkung Baden-Ba-
den.  
 

2.2 Höhe baulicher Anlagen  
 

Die Höhe der schwimmenden PV-Anlage fällt gering aus und sie ist wegen der eingetieften 
Lage des Baggersees  nur vom Ufer aus wahrnehmbar. Das Landschaftsbild wird durch 
die Anlage nicht beeinträchtigt.  
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Es wird ein Höchstmaß für die zulässige Anlagenhöhe vorgegeben. Die Definition des 
unteren und oberen Höhenbezugspunktes ist hinreichend bestimmt. Der untere Höhen-
bezugspunkt wird über die Mittelwasserlinie definiert; so können die schwankenden Hö-
hen infolge unterschiedlicher Wasserstände berücksichtigt werden. 
 

3. Überbaubare Grundstücksfläche 
 
Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche ist die Errichtung 
und der Betrieb einer schwimmenden PV-Anlage unter Einhaltung der zulässigen Größe und 
Lage zum Ufer nach § 36 Abs. 3 WHG2 erlaubt. Insgesamt besteht ausreichend Flexibilität für 
die auf dem Markt verfügbaren Systeme von schwimmenden PV-Anlagen.  
 
Die Gesamtkonstruktion wird mit Seilen und Schraubankern am Seegrund oder Ufer befestigt. 
Mit diesem dynamischen Befestigungssystem kann das Gesamtsystem auf schwankende 
Seewasserstände, Wind und Wellen reagieren. Die natürliche Bewegung beträgt dabei wenige 
Meter. Diese möglichen Lageabweichungen sind in der Ausweisung des Geltungsbereichs im 
Bebauungsplan abgedeckt. 
 
4. Nebenanlagen, Stellplätze  

Nebenanlagen, die der Hauptanlage dienen und dieser räumlich und funktional untergeordnet 
sind, sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Hierzu gehören ins-
besondere von der Hauptanlage losgelöste Wellenbrecher sowie bauliche Anlagen zum Be-
trieb und zur Wartung der Photovoltaik-Anlage. Eventuell notwendige Stellplätze sind auf dem 
Betriebsgelände des Kiesabbauunternehmens zulässig. 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft  

 
Im Vorhabensbereich befinden sich keine naturschutzrechtlichen Ausweisungen. Am West- 
und am Südufer sind gesetzlich geschützte Biotope anzutreffen. Das Plangebiet liegt innerhalb 
der Zone III B des WSG Stadt Rastatt WWK Ottersdorf. 
 
5.1 Artenschutz – Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  
 

Die artenschutzrechtliche Prüfung zeigt, dass unter Berücksichtigung der nachfolgend 
aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
des § 44 BNatSchG durch die geplante schwimmende PV-Anlage auf dem Baggersee der 
EKS bei Sandweier nicht ausgelöst werden.  

 
− Entfernen der Gehölzbestände außerhalb der Vogelbrutzeit (V1), 
− Aufbau der Anlage außerhalb der Brutzeit der Vögel (V2), 
− Vergrämung von Mauereidechsen (V3). 

 
 
 
 

                                                
2  Solaranlagen dürfen in und über einem künstlichen oder erheblich veränderten Gewässer errichtet 

werden, wenn ausgehend von der Linie des Mittelwasserstandes die Anlage nicht mehr als 15 % der 
Gewässerfläche bedeckt oder der Abstand zum Ufer mindestens 40 m beträgt.  
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5.2 Natur- und Landschaftsschutz - Ausgleichsmaßnahmen 
 

Im Umweltbericht wird in einer Übersichtstabelle die schutzgutbezogene Bewertung zu-
sammengefasst:  
 
Schutzgut 
 

Einzelbewertung  Gesamtbewertung 

Tiere und  
Pflanzen 

− kein Verlust an ufernahen Brutlebens-
räumen für Wasservögel 

− kein relevanter Verlust an Wasserfläche 
für Haubentaucher und andere Wasser-
vögel 

− Anlage von Brut(halb)inseln für Wasser-
vögel 

− Unerhebliche Auswirkungen auf Fische 
durch Beschattung und mögliche Ände-
rungen bei der Primär- und Sekundär-
produktion 

− kein Ausweich- oder Meideverhalten der 
Fische, sondern Nutzung als schützen-
der Unterstand 

− Installation von Fischkörben 

− kleinflächige Vergrämung der Mauerei-
dechse im Teilbereich der Kabeltrasse 

− kleinflächiger, kein erheblicher und nach-
haltiger Eingriff ins gesetzlich geschützte 
Biotop Verlandungsbereich und Feldge-
hölz am Baggersee Kühl östlich Iffez-
heim (Nr. 171142163117) infolge der Ka-
belverlegung 

keine oder sehr ge-
ringe bzw. unerhebli-
che Beeinträchti-
gung 

Wasser − kein Überschreiten der Erheblichkeits-
schwelle für die untersuchten Parameter 

− keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität und Quantität des Wassers 

− positive Wirkung, da durch die Verschat-
tung eine Verringerung der Wassertem-
peratur möglich ist und somit die Auswir-
kungen des Klimawandels verringert 
werden 

positive Auswirkung 

Landschaft − Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, 
aber geringe Sichtbarkeit 

gering bzw. nicht er-
heblich 

Mensch,  
Boden, 
Fläche, 
Klima/ Luft 
Kultur-/  
Sachgüter 

− keine Beeinträchtigungen  
− positive Wirkungen beim Klima 

keine Beeinträchti-
gung, tlw. positive 
Effekte 
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In einer schutzgutübergreifenden Gesamtbetrachtung ergeben sich für das Vorhaben 
demnach keine Beeinträchtigungen. Ein konkreter funktioneller Ausgleichsbedarf im Rah-
men einer Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz lässt sich aufgrund der sehr geringfügigen Auswir-
kungen bei den jeweiligen Schutzgütern nicht ableiten. Um dennoch die allgemeinen Le-
bensraumbedingungen für die geringfügig betroffenen Tiergruppen zu verbessern, sind 6 
Brut(halb)inseln für die Wasservögel und Totholzstrukturen für Fische im Uferbereich des 
Baggersees anzulegen:  

 
− Anlage von Brut(halb)inseln für Wasservögel (A1), 
− Installation von 5 Körben für Fische unter der schwimmenden PV-Anlage (A2), 

 
 
I.  Allgemeiner Klimaschutz/ Reduzierung von CO2 

 
Vorbeugende Maßnahmen der Gemeinde sollen einen Beitrag dazu leisten, dass sich der An-
stieg der Durchschnittstemperatur der die Erde umgebenden Atmosphäre in den nächsten 
Jahren nicht zu sehr erhöht; zum Schutz des Klimas soll der CO2-Ausstoß auf der Ortsebene 
geringgehalten oder durch geeignete Gegenmaßnahmen kompensiert werden.  
 
Der Betrieb der PV-Anlage trägt zu einer deutlichen Minderung von Treibhausgasemissionen 
und somit auch zur Minderung des durch die Treibhausgasfreisetzung bedingten Klimawan-
dels bei. 
 
Darüber hinaus bedeutet die geplante PV-Anlage Mehrwerte für die Region:  
 

− Lokale Grünstromproduktion als kommunaler Beitrag zur Energiewende und nationaler 
Versorgungsicherheit. 

− Relevanter Beitrag der Kommune zum Erreichen des regionalen Mindestflächenziels 
von 0,2 % der Region Mittlerer Oberrhein – hierzu auch der Entwurf der Teilfortschrei-
bung des 4. Regionalplans Mittlerer Oberrhein – Solarenergie unter Ziffer C.1.4. 

− Keine Flächenkonkurrenz mit landwirtschaftlichen Ertragsflächen. 

− Sicherung des attraktiven Wirtschaftsstandorts durch nachhaltige und bezahlbare 
Grünstromproduktion.  
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J.  Nachrichtliche Übernahme 
 
Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen mit Außenwirkung sind 
nachrichtlich in den Bebauungsplan zu übernehmen, sofern sie baurechtlich relevant sind. 
Diese Festsetzungen müssen bei Beschlussfassung rechtswirksam sein. 
 
1. Wasserschutzgebiet Stadt Rastatt WWK Ottersdorf 

 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone IIIB des Wasserschutzgebietes Stadt Rastatt WWK 

Ottersdorf vom 14.06.1988. 

Die Ge- und Verbote sind einzuhalten. 

2. 380-kV-Höchstspannungsfreileitung 
 

Die geplante schwimmende PV-Anlage liegt teilweise innerhalb des technischen Schutzstrei-
fens der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung. Die Einrichtung von jeglichen PV-Anlagen im 
Bereich des Schutzstreifens der Leitungsanlage ist nur unter Einhaltung der geltenden Sicher-
heitsabstände nach DIN VDE 50341 und 0100 zulässig. Es sind mindestens 12,80 m Abstand 
zwischen Leiterseil und Oberkante des Solarmoduls einzuhalten. 

 
 
 
 
 
 
Landau, 22.08.2024 

 
                                         
 
 
sc stadtconcept GmbH 
 
Dipl.-Ing. Brigitte Busch 
Regierungsbaumeisterin  
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Teil II: VERFAHREN 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.01.2023 
die Aufstellung des Bebauungsplans „Schwimmende PV-Anlage Kühlsee“ beschlossen, um 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer schwimmenden PV-Anlage 
auf dem Kühlsee zur Gewinnung regenerativer Energien zu schaffen.  
 
In seiner Sitzung am 31.07.2023 hat der Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim den Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebauungsplan mit der Bezeichnung „Schwimmende Photovoltaikan-
lage Kühlsee“ sowie die Durchführung der Frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beschlossen.   
 
Die Frühzeitige Unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Unterrichtung der Behörden 
und sonstiger Träger Öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind erfolgt. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
03.08.2023 Frist bis 15.09.2023 um Stellungnahme gebeten. Es sind insgesamt 19 Stellung-
nahmen von Trägern öffentlicher Belange und Nachbargemeinden eingegangen, davon 11 mit 
Anregungen überwiegend mit Hinweischarakter. 
 
Vom 14.08.2023 bis einschließlich 15.09.2023 wurden die Planunterlagen im Internet veröf-
fentlicht und wurden parallel auch öffentlich ausgelegt. Hierauf wurde auch in der öffentlichen 
Bekanntmachung zur Frühzeitigen Unterrichtung verwiesen. Es liegen keine Stellungnahmen 
von Bürgern vor. 
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB, die Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger Öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Nachbarge-
meinden nach § 2 Abs. 2 BauGB sind erfolgt. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
07.06.2024,Frist bis 15.07.2024 um Stellungnahme gebeten. Es sind insgesamt 16 Stellung-
nahmen von Trägern öffentlicher Belange und Nachbargemeinden eingegangen, davon 7 mit 
Anregungen überwiegend mit Hinweischarakter. 
 
Vom 07.06.2024 bis einschließlich 15.07.2024 wurden die Planunterlagen im Internet veröf-
fentlicht und wurden parallel auch öffentlich ausgelegt. Hierauf wurde auch in der öffentlichen 
Bekanntmachung zur Frühzeitigen Unterrichtung verwiesen. Es liegen keine Stellungnahmen 
von Bürgern vor. 
 
 
Teil III: UMWELTBERICHT 
 
 
Der Entwurf des Umweltberichts vom Umweltbericht Mai 2024 ist als Anlage beigefügt. 
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1 Einleitung 

1.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplans 

Die Gemeinde Iffezheim plant die Aufstellung des Bebauungsplans Schwimmende Photo-

voltaikanlage Kühlsee. Hintergrund dazu stellt die Absicht der Erdgas Südwest GmbH dar, 
auf dem Baggersee der EKS Eugen Kühl und Söhne GmbH & Co. KG (im Folgenden EKS) eine 
schwimmende PV-Anlage mit einer Leistung von 6 MWp zu errichten (s. Anlage 1). Die 
gewonnene Energie dient der Eigenversorgung des Kieswerks der Fa. EKS und des Beton-
steinwerks der Kronimus AG. Der überschüssig erzeugte Strom wird ins Netz eines regio-
nalen Energieversorgers eingespeist. Der Betrieb der Anlage ist momentan auf 30 bis 35 
Jahre angesetzt. 

Mit dem Bebauungsplan wird das Planungsrecht und damit auch die Investitionssicherheit 
zur Errichtung einer schwimmenden Photovoltaik-Anlage (Floating Photovoltaics, FPV) auf 
dem Baggersee Kühl/Peter in Iffezheim geschaffen. 

Die geplante PV-Anlage befindet sich im westlichen Teil des Baggersees (s. Anlage 2). Sie 
besitzt eine Größe von maximal 3,4 ha und nimmt maximal 3,8 % der aktuellen Seefläche 
(89,3 ha) ein. Die gemäß § 36 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz zulässige Gesamtgröße von 
max. 15 % eines Gewässers wird somit eingehalten.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umschließt die geplante PV-Anlage und besitzt 
eine Größe von ca. 6,5 ha (s. Anlage 1). Die FPV-Anlage ist so abgegrenzt, dass die weitere 
Rohstoffgewinnung ohne eine gegenseitige Beeinträchtigung betrieben werden kann. Die 
im Geltungsbereich geplante FPV-Anlage besitzt einen Mindestabstand von 44 m zum Ufer, 
sodass der gesetzlich zulässige Abstand von mindestens 40 m sicher eingehalten wird. 

Die Lagerung und Montage der PV-Module erfolgt auf einer östlich der Anlage gelegenen 
Betriebsfläche der peterbeton Rudolf Peter GmbH & Co. KG (s. Anlage 1). Die Anlieferung 
der PV-Komponenten findet somit über die bestehende Kieswerkszufahrt der Fa. peterbeton 
statt. Die Errichtung der Anlage kann voraussichtlich innerhalb von drei Monaten abge-
schlossen werden. 

Die FPV-Anlage wird unterhalb der Konstruktion am Seegrund verankert. Mit einem dyna-
mischen Befestigungssystem beträgt die natürliche Bewegung der Anlage durch Wind und 
Wellen bis zu ca. 6,5 m. Diese möglichen Lageabweichungen sind in der Ausweisung des 
Geltungsbereichs im Bebauungsplan abgedeckt. Ebenso ermöglicht das dynamische Befes-
tigungssystem, schwankende Seewasserstände auszugleichen. Um die Anlage vor Wellen-
schlag zu schützen, sind Wellenbrecher vorgesehen.  

Der gewonnene Strom wird über eine Leitung von der schwimmenden Anlage zunächst zum 
Westufer des Sees geführt (s. Anlage 1). Von dort verläuft die Kabeltrasse durch die Ab-
bauböschung zu den jeweiligen Übergabestationen der Fa. EKS und Fa. Kronimus. Der über-
schüssige Strom, der von den Firmen nicht abgenommen werden kann, wird an den Über-
gabepunkten in das öffentliche Netz eingespeist.  

Zielsetzung des Bebauungsplans ist der Ausbau der Energiegewinnung aus erneuerbaren 
Energien. Damit werden die zentralen energiepolitischen Ziele des Bundes und des Landes 
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verfolgt. Durch den Ausbau der regenerativen Energiegewinnung, insbesondere auch der 
Photovoltaik, soll eine deutliche Reduktion der Treibhausgasfreisetzung erreicht und damit 
dem Klimawandel entgegengewirkt werden. Darüber hinaus trägt das Vorhaben zur Redu-
zierung der Abhängigkeit von Energieimporten und damit zur Versorgungssicherheit und 
Energieautonomie bei. 

Zur Errichtung von PV-Anlagen werden in erster Linie Flächen, die einer anderen Nutzung 
nicht zugänglich sind (z.B. Dächer, Brachen) verwendet. In den letzten Jahren ist mit Was-
serflächen eine weitere Flächenkategorie hinzugekommen. Hier können vorzugsweise 
künstlich geschaffene bzw. anthropogen vorgeprägte Gewässer mit geringen Strömungs-
verhältnissen wie Baggerseen, geflutete Tagebauflächen und Stauseen mit schwimmenden 
Photovoltaikanlagen belegt werden. Die Vorteile dieser schwimmenden Photovoltaikanla-
gen liegen in einem besonders hohen Wirkungsgrad und der geringen Flächenkonkurrenz. 

Der hier vorgelegte Umweltbericht behandelt die in § 2a Baugesetzbuch (BauGB) sowie in 
der Anlage des Gesetzes aufgeführten Anforderungen an die Umweltprüfung.  

 

 

1.2 Ziele des Umweltschutzes gemäß Fachgesetzen und Fachplänen 

1.2.1 Fachgesetze 

Baugesetzbuch  

Gemäß § 1 Nr. 7 BauGB sind folgende Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen: 

• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische 
Vielfalt, 

• die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes, 

• umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt, 

• umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

• die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Ab-
wässern, 

• die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie, 

• die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 
des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
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• die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-
verordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immis-
sionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

• die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes, 

• unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkun-
gen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben 
für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind. 

Bundesnaturschutzgesetz 

Nach § 1 des BNatSchG sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfol-
genden Absätze so zu schützen, dass 

• die biologische Vielfalt, 

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regene-
rationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft  

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 

Bundes-Bodenschutzgesetz 

Gemäß § 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) sollen nachhaltig die Funktionen 
des Bodens gesichert oder wiederhergestellt werden. Hierzu sind schädliche Bodenverän-
derungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerver-
unreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu 
treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 
Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie 
möglich vermieden werden. Neben dem BBodSchG sind auch die Vorgaben der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beachten. 

Wasserhaushaltsgesetz 

Zweck des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbe-
wirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des 
Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen (§ 1 
WHG). Neben dem WHG sind auch die Vorgaben des Wassergesetzes Baden-Württemberg 
(WG) zu beachten. 

Darüber hinaus formuliert das WHG den Grundsatz, bei der Gewässerbewirtschaftung die 
Erfordernisse des Klimaschutzes zu berücksichtigen und den Folgen des Klimawandels vor-
zubeugen.  
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Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Zweck des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist es, Menschen, Tiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umweltein-
wirkungen vorzubeugen (§ 1 BImSchG). Bei Planungen sind dazu eine Reihe von Verordnun-
gen zu beachten, z.B. TA Luft, TA Lärm, 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung), 22. 
BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft) und 24. BImSchV 
(Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung). 

Bundesklimaschutzgesetz und Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg 

Zweck dieses Bundesklimaschutzgesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des 
weltweiten Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhal-
tung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. Grundlage bildet die Verpflichtung 
nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 
Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu 
begrenzen ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie möglich 
zu halten. 

Zentrales Element des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg (KSG BW) sind die Klima-
schutzziele für die Jahre 2030 und 2040. Das Klimaschutzgesetz macht klare Vorgaben, den 
Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren: Der Treibhausgasausstoß des Landes soll im 
Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 bis 2030 um mindestens 65 Prozent 
und bis 2040 soll über eine schrittweise Minderung eine Netto-Treibhausgasneutralität 
(„Klimaneutralität“) erreicht sein. Hierzu werden verschiedene Ziele und Maßnahmen defi-
niert. Durch die Festlegung des Landesflächenziels für den Ausbau erneuerbarer Energien 
sollen die räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien geschaf-
fen werden. 

Neben den Klimaschutzgesetzen sind auch die Vorgaben des Gesetzes für den Ausbau er-
neuerbarer Energien (EEG) zu beachten. Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im 
Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversor-
gung zu ermöglichen. Der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Brut-
tostromverbrauch soll auf 65 Prozent im Jahr 2030 gesteigert werden. Vor dem Jahr 2050 
soll der gesamte Strom, der im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erzeugt oder 
verbraucht wird, treibhausgasneutral erzeugt werden.  

Mit dem Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 
Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor vom 20.07.2022 wurde in § 2 die be-
sondere Bedeutung der erneuerbaren Energien hervorgehoben. Die Errichtung und der Be-
trieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffent-
lichen Interesse. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden 
Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. 
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1.2.2 Fachplanungen 

Regionalplan 

Im Frühjahr 2021 wurde die erste Anhörung zur Fortschreibung des derzeit gültigen Regio-
nalplans Mittlerer Oberrhein 2003 durchgeführt. Mit einem Satzungsbeschluss für den Re-
gionalplan (4. Regionalplan) wird 2024 gerechnet. Der noch gültige Regionalplan Mittlerer 
Oberrhein 2003 mit Stand vom März 2021 schließt verschiedene Teilfortschreibungen mit 
ein.  

Im derzeit gültigen Regionalplan 2003 ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht 
mehr als Konzession/Abbaustandort der oberflächennahe Rohstoffe Kies und Sand ausge-
wiesen, da in diesem Teil des Baggersees die Rohstoffgewinnung bereits langjährig abge-
schlossen ist.  

Der gesamte Geltungsbereich sowie sein großräumiges Umfeld sind mit der Ausweisung 
Bereich zur Sicherung von Wasservorkommen belegt. Zur langfristigen Sicherstellung der 
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser sollen die Bereiche zur Sicherung von Wasservor-
kommen so geschützt und entwickelt werden, dass die Möglichkeit der Gewinnung von 
Wasser in einwandfreier Qualität und in maximaler, ökologisch verträglicher Menge dau-
erhaft gewährleistet ist. Hierzu sollen alle Nutzungen ausgeschlossen werden, die diesem 
Vorsorgeschutz entgegenstehen. Im 4. Regionalplan des RVMO ist für den Geltungsbereich 
keine Ausweisung zur Sicherung von Wasservorkommen vorgesehen. 

 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Rastatt vom 
26.06.2006 weist das Plangebiet als Baggersee und als Konzessionsfläche für den Roh-
stoffabbau aus. 

Das Kieswerk der Fa. EKS sowie die Betriebsflächen der Fa. peterbeton, auf denen die Zwi-
schenlagerung und die Montage der FPV-Anlage erfolgen soll, sind im Flächennutzungsplan 
2025 der Stadt Baden-Baden vom 23.09.2013 mit der Ausweisung Sonderbaufläche Kiesab-

bau belegt. 

 

1.3 Umweltziele und ihre Berücksichtigung im B-Plan 

Die in Kapitel 1.2.1 und 1.2.2 dargestellten Fachgesetze und Fachplanungen haben zum 
Ziel, die Umweltbelange im Bebauungsplan festzusetzen. Die Planung ist nach den Um-
weltbelangen zu optimieren und etwaige Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichs-
maßnahmen sind festzulegen (siehe Tabelle 1). 
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Tab. 1: Umsetzung der Umweltziele der Fachgesetze im Bebauungsplan. 

Relevante Fachgesetze  
mit Zielsetzung 

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und 
Boden; Begrenzung der Bodenversiegelung auf das 
notwendige Maß 

Auszug aus (§ 1a (2) BauGB) 

Errichtung der Anlage auf einer Wasserfläche. Ver-
zicht auf Versieglung terrestrischer Flächen. Nut-
zung von bereits beräumten Flächen im Kieswerks-
bereich zur Montage der PV-Anlage. 

Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes so-
wie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts  

(§ 1a (3) BauGB) 

Formulierung von Maßnahmenvorschlägen im Um-
weltbericht, mit denen sich erhebliche Beeinträch-
tigungen auf Schutzgüter vermeiden, minimieren o-
der ausgleichen lassen. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bo-
dens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kul-
tur- und sonstiger Sachgüter vor schädlichen Um-
welteinwirkungen (§ 1 BImSchG). 

Sehr geringe baubedingte stoffliche Emissionen 
und Schallemissionen, die vor dem Hintergrund der 
Vorbelastung aus dem Umfeld (Kieswerksbetriebe) 
und der zeitlichen Begrenzung nicht ausschlagge-
bend sind. 

Keine relevanten Emissionen durch den Betrieb der 
Anlage.  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Schutz von Natur und Landschaft auf Grund ihres 
eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und 
Gesundheit des Menschen, so dass die biologische 
Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts sowie die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft auf Dauer gesichert sind (§ 1 (1) 
BNatSchG). 

Errichtung einer uferfernen PV-Anlage auf einer of-
fenen Seefläche. Die temporäre Lagerung und 
Montage der PV-Module erfolgt auf eine vegetati-
onsarme Betriebsfläche der Fa. peterbeton, für die 
eine Abbaugenehmigung vorliegt. 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der 
Bodenfunktionen; Abwehr schädlicher Bodenverän-
derungen; Sanierung von Boden, Altlasten und 
hierdurch verursachten Gewässerverunreinigungen  

Errichtung der Anlage auf einer Wasserfläche. Ver-
zicht auf Versieglung terrestrischer Flächen. Nut-
zung von bereits beräumten und zum Kiesabbau 
vorbereiteten Flächen zur Montage der PV-Anlage 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) 

Schutz von Gewässern als Bestandteil des Natur-
haushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere u. Pflanzen sowie als nutzba-
res Gut durch eine nachhaltige Gewässerbewirt-
schaftung (§ 1 WHG).  

Sparsamer u. effizienter Umgang mit dem Allge-
meingut Wasser; wirksamer Schutz von Gewässern 
vor stofflichen Belastungen; ökologische Verträg-

Gewässerschutz durch Vermeidung/Minimierung 
von stofflichen Einträgen. Dies wird durch die Aus-
wahl langlebiger Anlagenkomponenten, die Kon-
zeption der schwimmenden Anlage, die geplante 
Wartung sowie durch die Auswahl umweltfreund-
licher Betriebsmittel erreicht.  

Die Anlage dient dem Klimaschutz. 
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Relevante Fachgesetze  
mit Zielsetzung 

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

lichkeit des Hochwasserschutzes; Berücksichti-
gung des Klimaschutzes und Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels (§ 1) WG) 

Bundesklimaschutzgesetz (KSG); Klimaschutzgesetz für Baden-Württemberg (KSG BW) 

Erreichen der national verbindlichen Klimaschutz-
ziele (Verpflichtung nach dem Pariser Klimaschutz-
abkommen i.V.m. der Klimarahmenkonvention der 
Vereinten Nationen u.a.) als Mindestziel (§4 KSG 
BW), d.h. Minderung der Treibhausgase bis 2030 
um 65 % und Netto-Treibhausgasneutralität („Kli-
maneutralität“) bis 2040. 

Errichtung einer Anlage zur unabhängigen Gewin-
nung regenerativer Energie. Dadurch Substitution 
von kohlenstoffbasierter Stromerzeugung und der 
damit verbundenen Verringerung von Treibhausen.  

 

 
2 Beschreibung und Bewertung Ist-Zustand Umwelt 

2.1 Schutzgut Boden 

2.1.1 Methoden 

Die Bewertung des Schutzguts Boden erfolgt nach dem Leitfaden Bewertung von Böden 

nach ihrer Leistungsfähigkeit (LUBW 2010). Der Leitfaden betrachtet nur ungestörte ter-
restrische Böden. Unterwasserböden (subhydrische Böden) werden in der Methodik der na-
turschutzfachlichen Bewertung von Böden nicht berücksichtigt. Daher erfolgt eine Bewer-
tung des Bodens nur für die terrestrischen Bereiche, die durch das Vorhaben betroffen sind. 
Bei der Montage der FPV-Anlage werden terrestrische Böden im Bereich des Kieswerks der 
Fa. peterbeton beansprucht, die aufgrund der bisherigen betrieblichen Nutzung intensiv 
anthropogen überprägt worden sind. Zusätzlich werden durch die Kabelverlegung Böden 
beansprucht. Innerhalb des Geltungsbereichs selbst sind keine terrestrischen Böden vor-
handen.  

Infolge der Überprägung der zu betrachtenden Böden kann deren Bewertung nur verbal-
argumentativ in Anlehnung an den Leitfaden erfolgen. 

 

2.1.2 Bestandbeschreibung und -bewertung 

Die ursprünglichen natürlichen Böden im Bereich der Betriebsflächen der Fa. peterbeton 
und der Fa. EKS sowie der Uferböschung sind nach der Bodenkarte von Baden-Württemberg 
als podsolige Braunerden mit Bändern aus Terrassensand über Niederterrassenschotter 
bzw. als podsolige Braunerden mit Bändern aus Flugsanddecken anzusprechen. Die obere 
Bodenschicht ist vorwiegend aus Feinsanden mit geringen Kiesanteilen aufgebaut und geht 
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mit der Tiefe in sandigen Kies über. Das Substrat ist karbonatfrei und sauer. Die ungestör-
ten Böden am Standort werden nach der Methodik der LUBW (2010) als mittelwertig ein-
gestuft (Wertstufe 2).  

Die beiden betrachteten Betriebsflächen sind bereits durch Trockenabbau gegenüber dem 
unverritzten Umland um mehrere Meter eingetieft. Dadurch stehen auf den Flächen nur 
humusfreie sandige Kiese an, auf denen durch die ständigen Befahrung und Überlagerung 
eine Entwicklung des Bodens (Ausbildung von humosen Oberböden, biogene Bodenentwick-
lung etc.) stark eingeschränkt ist. Die terrestrischen Böden in den Vorhabenbereichen sind 
daher als kiesig-sandige Lockerrohböden (Syroseme) einzustufen.  

Diese intensive anthropogene Überprägung hat deutliche Beeinträchtigungen der Boden-
funktionen zur Folge. Aufgrund des fehlenden Humus ist von einer verminderten Leistungs-
fähigkeit als Puffer und Filter für Schadstoffe sowie von einer geringeren Nährstoffspei-
cherung im Boden auszugehen. Die Durchwurzelbarkeit und die Wasseraufnahmefähigkeit 
sind durch die Verdichtung des Bodens reduziert. Aus den aufgeführten Einschränkungen 
folgt, dass die Böden der Werksflächen ihre Funktionen als Pflanzenstandort und als Aus-
gleichskörper im Wasserkreislauf nur noch sehr eingeschränkt erfüllen können.  

Da die Bewertung der Böden nach LUBW (2010) auf deren Leistungsfähigkeiten beruht, 
können die überprägten Böden der Werksflächen nur als geringwertig eingestuft werden.  

Die geplante Kabeltrasse verläuft über Flächen der westlichen Uferböschung. Die Böden 
der betroffenen Böschungsbereiche sind durch Abgrabungen im Zuge der Kiesgewinnung 
geprägt. In den Böschungsbereichen sind kiesig-sandige Lockerrohböden zu erwarten, die 
im Unterschied zu den Böden der Kieswerksflächen zusätzlich eine Humusauflage und eine 
initiale humose Oberbodenschicht aufweisen und die daher etwas leistungsfähiger einzu-
stufen sind. Insgesamt werden diese Böden ebenfalls als geringwertig eingestuft.  

 

 

2.2 Schutzgut Wasser 

2.2.1 Methoden 

Das Schutzgut Wasser wird in einem eigenständigen umfangreichen limnologischen Gut-
achten abgehandelt (s. Anhang 3). Daher werden im vorliegenden Kapitel zum Schutzgut 
Wasser die Ergebnisse des limnologischen Gutachtens nur zusammengefasst dargestellt. 

Die Bewertung des aktuellen Gütezustands des Baggersees beruht auf Gewässer- und Se-
dimentuntersuchungen aus den Jahren 2015 bis 2021. 

Die Bewertung möglicher Auswirkungen der geplanten FPV-Anlage basiert auf der Basis 
von empirischen Studien, Modellstudien und Kombinationsstudien zu den Auswirkungen 
von schwimmenden Photovoltaikanlagen sowie auf einer Prognose der vorhabenbezogenen 
Auswirkungen anhand von Modellrechnungen. 

Die Prognose ist nach Angabe des limnologischen Gutachters geeignet, um für eine Laufzeit 
der FPV-Anlage von 30 Jahren die Entwicklungszustände abzubilden.  
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2.2.2 Bestandbeschreibung und -bewertung 

Die Wasserfläche Baggersees Kühl/Peter beträgt im Istzustand ca. 89,3 ha. Der See weist 
ein Wasservolumen von ca. 14,4 Mio. m³ auf. 

Der Wasserhaushalt des Sees wird durch das mit einem mittleren Gefälle von 1,43 ‰ zu-
strömende Grundwasser bestimmt. Die Grundwasserverweilzeit im See beträgt 5,06 Jahre. 

Temperaturhaushalt und Gewässerschichtung zeigen das typische Erscheinungsbild tiefer 
Baggerseen mit einer Temperaturschichtung in den sommerlichen Stagnationsphasen, die 
im Untersuchungsgewässer durch den betriebsbedingten Energieeintrag weniger stark ab-
geschwächt wird als in vergleichbaren Seen, und einer Volldurchmischung des Seewassers 
in den winterlichen Zirkulationsphasen. Die Sauerstoffgehalte des Seewassers erreichen 
in den Zirkulationsphasen hohe Werte bis zum Gewässergrund. In den Stagnationsphasen 
kommt es zu deutlichen Sauerstoffverlusten in der Tiefe, wobei teilweise ein Wert von 
2 mg/l unterschritten wird.  

Für die elektrische Leitfähigkeit als Indikator für die Menge der im Wasser gelösten Ionen 
wurden mittlere, der geogenen Grundbelastung des Naturraums entsprechende Werte ge-
messen. Infolge der Stoffaufnahme in Pflanzenbiomasse (vor allem Algen) kommt es wäh-
rend der Vegetationsperiode zu einer Abnahme der Leitfähigkeitswerte in der oberen Was-
serschicht und zu einer Zunahme in der untern Wasserschicht durch die Sedimentation ab-
gestorbener Biomasse. Die Messwerte Sulfat, Chlorid, Hydrogenkarbonat, Calcium, Mag-
nesium, Silicium, Kalium und Natrium verweisen aber weder im Hinblick auf die absoluten 
Konzentrationen noch bezüglich des tiefendifferenzierten Verteilungsmusters auf Gütede-
fizite im Untersuchungsgewässer.  

Die derzeitigen Nährstoffgehalte des Seewassers sind sehr gering und indizieren einen 
nährstoffarmen Zustand im mesotrophen oder oligotrophen Bereich. Auch die Stickstoff-
konzentrationen im Seewasser erreichen niedrige Werte. Gleiches gilt für die Gehalte des 
organischen Kohlenstoffs und die Chlorophyll-a Werte als Kenngrößen zur Darstellung der 
Algenentwicklung. Die Sichttiefenwerte werden derzeit durch den vom Baggerbetrieb ver-
ursachten Eintrag mineralischer Trübung vermindert und können nicht als Trophieindikator 
dienen. Die Biomasseanteile und Nährstoffgehalte im Sediment verweisen auf ein geringes 
Belastungsniveau. 

Zusammenfassend betrachtet weist der Baggersee keine Belastungen auf. Die Wasserqua-
lität und die limnologischen Verhältnisse können als gut eingestuft werden. Das Zirkulati-
onsverhalten wird durch die aktive Auskiesungstätigkeit begünstigt. 

In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die Ergebnisse des limnologischen Gutachtens zum 
Zustand des Baggersees zusammengefasst dargestellt.  

  



 Gemeinde Iffezheim  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Kühlsee  –  Umweltbericht 10 I 80 

Tab. 2: Zusammenfassende Bewertung des Gewässerzustands des Baggersees Kühl/Peter  

Para- 
meter 

Indikatorbedeutung Bewertung Orientie-
rungswert 

Einstufung 

Temperatur 
u. Gewäs-
serschich-
tung 

Bei eingeschränktem Zirku-
lationsverhalten (Meromi-
xis) entwickeln sich Sauer-
stoffdefizite. 

Der See zirkuliert. Das Zir-
kulationsverhalten wird 
durch die Auskiesungstä-
tigkeit gefördert. 

- Positiv 

Sauerstoff-
haushalt 

Sauerstoffdefizite weisen 
auf ein Überangebot an 
Nährstoffen und hohe Zeh-
rungsintensität der Sedi-
mente hin. 

Mitunter Sauerstoffdefi-
zite im unmittelbaren 
Grundbereich, die aber 
nur ein sehr geringes Vo-
lumen betreffen. Wäh-
rend der Zirkulation voll-
ständige Oxidierung des 
Seewasserkörpers. 

Max. 30% 
der Wasser-
säule über 
Grund O2-Ge-
halt  
< 2mg/l 

Positiv 

Leitfähig-
keit 

Ionenanreicherungen in der 
Tiefe weisen auf hohe Tro-
phie hin. 

Die Leitfähigkeitswerte 
nehmen im Sommer mit 
der Seetiefe nur wenig zu. 
Die Auskiesung fördert 
die Durchmischung nur in 
geringem Umfang. 

- Positiv, keine Be-
lastung erkennbar. 

Phosphor-
gehalt 

Erhöhte Phosphorkonzentra-
tionen begünstigen Algen-
wachstum und indirekt 
Sauerstoffdefizite. 

Sehr geringe Phosphor-
gehalte im Wasserkörper. 
Keine Rücklösung in der 
Tiefe. 

0,015 bis 
0,045 mg/l 

Positiv, noch gerin-
gere Nährstoffbe-
lastung als der Ori-
entierungswert for-
dert 

Chloro-
phyll-a- 
Gehalt 

Hohe Chlorophyll-a Ge-
halte indizieren starkes Al-
gen- und Cyanobakterien-
wachstum. 

Niedrige Chlorophyll-a 
Gehalte im Wasserkörper 
infolge geringer Phos-
phorkonzentrationen und 
mäßig intensivierter Was-
serumwälzung durch die 
Auskiesungstätigkeit. 

4-12 µg/l Positiv, Messwerte 
liegen deutlich un-
ter Orientierungs-
wert  

Sichttiefe Geringe Sichttiefenwerte 
sind ein Indikator für Algen- 
und Cyanobakterienmassen-
entwicklungen 

Sichttiefenwerte wegen 
intensiver Auskiesungstä-
tigkeit (mineralische 
Trübe) reduziert. 

3,5 – 2,5 m Wegen minerali-
scher Trübe nicht 
als Trophieindikator 
geeignet  

 

.   
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2.3 Schutzgut Klima/Luft 

2.3.1 Methoden 

Eine Einschätzung der lokalklimatischen Verhältnisse lässt sich aus der topographischen 
Situation sowie aus den gegebenen Landnutzungen ableiten. Zur bioklimatischen Bedeu-
tung der Seefläche für die benachbarten Siedlungsbereiche wird eine Klimaanalyse der 
Region Mittlerer Oberrhein (INGENIEURBÜRO LOHMEYER 2009) herangezogen.  

 

2.3.2 Bestandbeschreibung und -bewertung 

Der Seefläche kommt im Gegensatz zu den umgebenden Landflächen aufgrund der physi-
kalischen Eigenschaft des Wassers eine abdämpfende Ausgleichsfunktion im Temperatur-
haushalt zu. Über einer Seefläche wird im Gegensatz zur Landfläche die aus der Umgebung 
herangeführte Luft am Tage bzw. im Sommer abgekühlt, in der Nacht bzw. im Winter hin-
gegen erwärmt. Diese Effekte sind aber abhängig von der Größe des jeweiligen Wasser-
körpers. Je größer das Gewässer, desto eher wirkt dieser sich ausgleichend auf das Lokal-
klima seiner Umgebung aus. 

Gemäß der Klimaanalyse für die Region Mittlerer Oberrhein (INGENIEURBÜRO LOHMEYER 2009) 
besitzt der südwestliche Teil des Baggersees, auf dem die FPV-Anlage errichtet werden 
soll, keine lokalklimatisch wertvolle Funktion. Die ausgleichende Funktion der Wasserflä-
che ist für die Temperaturverhältnisse in den angrenzenden Siedlungsbereichen von nach-
rangiger Bedeutung.  

Die geplanten Lager- und Montageflächen auf dem Werksgelände der Fa. peterbeton zeich-
nen sich durch vegetationsarme Rohböden aus, die sich schneller erwärmen und auskühlen 
als vegetationsbestandene Flächen. Zu dem entfällt dort die Evapotranspiration. Die 
Werksflächen sind daher für die lokalklimatischen Verhältnisse von nachrangiger Bedeu-
tung. Infolge ihrer vergleichsweise geringen Flächengröße spielen sie für die bioklimati-
schen Verhältnisse in den benachbarten Siedlungsbereichen ebenfalls keine Rolle.  

 

 

2.4 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

2.4.1 Methoden 

Aufgrund der Lage der geplanten FPV-Anlage auf einer Seefläche mit einem Mindestab-
stand zum Ufer von hier über 44 m und niedriger Bauhöhe erfolgt keine Beanspruchung von 
terrestrischen Vegetationsbeständen. Ein direkter Eingriff in Landbiotope findet durch die 
geplante Anlage auf dem Gewässer somit nicht statt. Um die Auswirkungen auf den Unter-
wasserlebensraum zu beurteilen, wurde eine Untersuchung der Wasserpflanzen und der 
Fischbestände im Rahmen eines gesonderten Gutachtens durchgeführt (s. Anhang 4).  
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Durch mögliche Kulissenwirkungen der FPV-Anlage und ein entsprechendes Meide- und 
Ausweichverhalten der im Umfeld lebenden Tiere kann möglicherweise ein indirekter Ver-
lust von Lebensräumen eintreten. Derartige anlagebedingte Auswirkungen sind jedoch bei 
den im Umfeld einer schwimmenden PV-Anlage vorkommenden Kleinvögeln, Amphibien, 
Reptilien aufgrund des ausreichenden Abstandes zum Ufer nicht zu erwarten.  

Demgegenüber könnten bei den schwimmenden Wasservögeln (Lappentaucher, Entenvö-
gel, Rallen, Kormorane) Kulissenwirkungen eintreten. Somit erfolgte auf dem gesamten 
Baggersee zum einen im Frühjahr 2023 eine Erfassung brütender Wasservögel, zum ande-
ren im Winterhalbjahr 2022/23 eine Zählung der überwinternden und rastenden Wasservö-
gel. Eine genauere Darstellung der dabei angewandten Methoden findet sich im Kap. 6.1. 
zur artenschutzrechtlichen Beurteilung. Neben der eigenen Winteruntersuchung erfolgte 
bei der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. (OGBW) eine Anfrage zu 
vorhandenen Daten aus den zwei vorherigen Winterperioden 2020/21 und 2021/22. 

Da bei den Fledermäusen aufgrund des Uferabstandes keine anlagebedingte Beanspru-
chung von Quartieren (Bäume, Gebäude) eintritt, werden die Auswirkungen auf mögliche 
ufernahe Nahrungshabitate ohne eine Erfassung der Tiergruppe dargestellt. 

Der Aufbau der Anlage erfolgt außerhalb des Sees auf einer aktuell von der Fa. peterbeton 
genutzten Betriebsfläche am Ostufer des Sees (s. Anlage 1). Bei dieser handelt es sich um 
eine mit einer Ruderalvegetation bewachsene Rohbodenfläche. Ein kleinflächiger Eingriff 
erfolgt bei der ggf. erforderlichen Herstellung einer Kabeltrasse am angrenzenden West-
ufer (s. Anlage 1). Auf diesen temporären Eingriffsflächen fand eine Untersuchung zu den 
Vögeln, Fledermäusen, Reptilien und Amphibien statt.  

Die Anlieferung der PV-Module und sonstiger Bestandteile sowie die Anfahrt für die zu-
künftigen Wartungsarbeiten erfolgt über die Kieswerkszufahrten der Fa. peterbeton bzw. 
EKS. Ein Ausbau von Wegen ist daher nicht erforderlich. 

 

2.4.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Schutzausweisungen 

Eine nordöstliche kleinere Teilfläche des Baggersees liegt innerhalb des Naturschutzgebie-
tes Sandheiden und Dünen bei Sandweier und Iffezheim. Die geplante PV-Anlage weist 
jedoch eine Entfernung von ca. 1,1 km zu diesem auf (s. Anlage 2). Aufgrund der Neuanlage 
des Strandbades erstreckt sich im Nordosten nun auch das FFH-Gebiet Rheinniederung und 

Hardtebene zwischen Lichtenau und Iffezheim (Nr. 7114311) kleinflächig auf das Gewässer 
(s. Anlage 3). Vogelschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete liegen nicht im Bereich 
des Sees. 

Die Uferzone westlich der PV-Anlage ist als gesetzlich geschütztes Biotop Verlandungsbe-

reich und Feldgehölz am Baggersee Kühl östlich Iffezheim (Nr. 171142163117) ausgewiesen 
(s. Abb. 1 und Anlage 3). Der auf der terrestrischen ehemaligen Abbauböschung befindliche 
Gehölzbestand im Süden stellt das Feldgehölz des geschützten Biotops dar. 
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Bei den weiteren geschützten aquatischen Verlandungsbereichen auf dem Baggersee han-
delt es sich um das Biotop Schilf-Röhrichte am Kühlsee (Nr. 171152110810), welches sich 
am Nordwestufer und in großer Entfernung zur geplanten PV-Anlage befindet. 

 

 

Abb. 1: Geschütztes Biotop Verlandungsbereich und Feldgehölz am Baggersee Kühl öst-

lich Iffezheim am Westufer im Umfeld der geplanten PV-Anlage (10.01.23) 

 

Unterwasserlebensraum 

Wasserpflanzen 

Bei einer 2019 durchgeführten Erfassung der Wasserpflanzenvegetation wurden elf Arten 
in dem Baggersee nachgewiesen, von denen drei in Baden-Württemberg gefährdet sind (s. 
Teil IV des Antrags). In der direkt westlich der geplanten PV-Anlage gelegenen Uferzone 
erfolgte der Nachweis von sechs Arten, darunter zwei landesweit gefährdete Spezies. Die 
festgestellte Tiefengrenze der Makrophyten-Besiedlung im Gewässer erstreckt sich bis 
max. 6,4 m. Der Baggersee weist insgesamt eine mittlere bis hohe Bedeutung für Wasser-
pflanzen auf. 

  



 Gemeinde Iffezheim  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Kühlsee  –  Umweltbericht 14 I 80 

Fische 

Bei der Auswertung der Fangstatistik in dem Zeitraum 2016 bis 2018 sowie bei eigenen 
Untersuchungen wurden insgesamt 13 Fischarten in dem Baggersee ermittelt (s. Teil IV des 
Antrags). Von diesen stehen vier Arten auf der Roten Liste Baden-Württembergs, wobei 
jedoch zwei wertgebende Arten (Aal, Karpfen) nicht zu einer typischen Fischfauna eines 
Sees gehören. Die Fischfauna im Gewässer setzt sich überwiegend aus anspruchslosen 
Arten zusammen. Dem Gewässer wird in dem Gutachten eine mittlere Bedeutung für die 
regionale wie die potenzielle natürliche Fischfauna aktuell zugewiesen. 

 

Ufernaher Brutlebensraum für Wasservögel 

Im Rahmen der Wasservogel-Untersuchung wurden auf dem gesamten Baggersee mit Hau-
bentaucher (4 Brutpaare), Stockente (RL-BW V, mind. 1 Brutpaar), Blässhuhn (16 Brutpaare), 
Graugans (1 Brutpaar) vier Brutvogelarten festgestellt (s. auch Tab. 5 im Kap. 6.2.1 der 
Artenschutzprüfung). Insbesondere die Reviere des Blässhuhns konzentrierten sich auf dem 
südwestlichen Seebereich und lagen damit im näheren Umfeld der geplanten PV-Anlage (s. 
Anlage 3).  

Der Baggersee bei Sandweier zeichnet sich vor allem am Südwestufer und Nordwestufer 
zumindest abschnittsweise durch einen Schilfröhrichtsaum aus und bietet somit dort Hau-
bentaucher, Bläßhuhn und Teichhuhn geeignete Bruthabitate (s. Anlage 3 und Abb. 1). Ins 
Wasser ragende Gehölzstrukturen, die Haubentaucher und Blässhuhn geschützte Niststruk-
turen darstellen, kommen am Gewässer vor allem am Südwestufer vor.  

 

Gesamtsee als Lebensraum für überwinternde und rastende Wasservögel 

Da das Kap. 6.2.2 zur artenschutzrechtlichen Beurteilung eine ausführliche Darstellung zum 
Winter- und Rastbestand enthält, wird hierauf verwiesen. Die Bestände setzen sich u.a. 
aus Brutvögeln des Baggersees zusammen. Im Vergleich zu anderen untersuchten Abbau-
gewässern hielten sich in dem Winter 2022/23 vergleichsweise größere Ansammlungen 
von Blässhühnern auf dem See auf, bei denen es sich überwiegend um Wintergäste han-
delte. Reiherenten und Tafelenten wiesen geringere Zahlen auf. Ein größerer Teil der Win-
tervögel wurde zeitweise auch im Umfeld der geplanten PV-Anlage bzw. am dortigen West-
ufer festgestellt. 

Bei den Untersuchungen der OGBW wurden teilweise geringere Größenordnungen der 
Wasservögel in den vorherigen Winterhalbjahren festgestellt. 

 

Lager- und Montageflächen am Westufer 

Im Rahmen der Untersuchung wurde kein Revierzentrum einer Vogelart auf der geplanten 
Montagefläche festgestellt. Aufgrund der gehölzfreien Ausprägung käme dort auch nur der 
am Baggersee vorkommende bodenbrütende Flussregenpfeifer in Frage. 
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Da keine Kleingewässer auf der Lager- und Montagefläche existieren, sind Laichhabitate 
für Amphibien nicht betroffen. 

 

Kabeltrasse 

Der zur Verlegung der Stromleitung vorgesehene Böschungsbereich am Westufer wird von 
einem Brombeer-Gestrüpp dominiert, Bäume nehmen einen geringen Anteil ein. Revierzen-
tren von Vogelarten wurden in dem Bestand nicht festgestellt. Ein Quartierpotenzial für 
Fledermäuse liegt somit nicht vor. 

Dagegen wird der Eingriffsbereich aktuell von der europarechtlich geschützten Mauerei-
dechse (RL-BW D, RL-D V) besiedelt. 

 

 

2.5 Schutzgut Landschaft  

2.5.1 Methoden 

Die Bestandsbeschreibung erfolgt auf Basis einer vor Ort durchgeführten Landschaftsana-
lyse. Die Bewertung wird anhand der im § 1 BNatSchG genannten Kriterien Vielfalt, Eigen-

art und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft durchgeführt. 

 

2.5.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich innerhalb der Großlandschaft Nördliches Ober-

rhein-Tiefland (Nr. 22) im Naturraum Hardtebenen (Nr. 223) (Daten- u. Kartendienst der 
LUBW im Internet).  

Der Baggersee bei Sandweier stellt infolge der anthropogenen Entstehung und der tieferen 
Lage im Gelände ein naturraumfremdes Landschaftselement dar. Aufgrund der am Nord-
west- und Südwestufer vorhandenen Verlandungsvegetation mit Schilfröhrichten und Ge-
hölzen besitzt das Gewässer jedoch den zumindest optischen Charakter eines naturnahen 
Biotops. Die große Wasserfläche, die tiefe Lage im Gelände und die abschnittsweise, durch 
Abbau vorhandenen vegetationsarmen Uferzonen weisen dennoch weiterhin auf den men-
schengemachten Ursprung hin.  

Während eine Vielfalt der Landschaftsausprägung im eigentlichen Vorhabensbereich auf-
grund der offenen Seefläche nicht gegeben ist, besteht diese teilweise bei Betrachtung 
eines größeren Raumausschnitts. So zeichnet sich die Landschaft im Norden des Bagger-
sees durch das große zusammenhängende Waldgebiet Niederwald und im Nordosten durch 
die Sandmagerrasen des Naturschutzgebiets Sandheiden und Dünen bei Sandweier und 

Iffezheim aus (s. Abb. 2). Im Osten grenzen einige Ackerflächen an das Gewässer. 

 



 Gemeinde Iffezheim  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Kühlsee  –  Umweltbericht 16 I 80 

 

Abb. 2: Landschaftsausprägung im Umfeld des Baggersees (Datenquelle: LGL, www.lgl-
bw.de) 

 

 

Abb. 3: Eingeschränkte Sicht auf den Vorhabensbereich am Westufer (Industriestr.) 
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Eine naturraumtypische Eigenart der Landschaft ist aufgrund der stellenweise anthropoge-
nen Überformung nur bedingt gegeben. So befindet sich im Westen das Kieswerk der Fa. 
EKS mit dem angrenzenden Gewerbegebiet, im Süden eine Kreisstraße und im Osten die 
Autobahn A 5 (s. Abb. 2). Außerdem verläuft über die geplante PV-Anlage eine größere 
Freileitung (s. Abb. 3). Kulturhistorische Nutzungsformen sind nicht vorhanden. 

Das Kriterium der Schönheit wird durch die anthropogene Überformung nur bedingt erfüllt. 
Die mittlerweile naturnahe Ausprägung der Ufer v.a. am West- und Nordwestufer des Bag-
gersees und dem dort angrenzenden Waldgebiet kann diesem Landschaftsausschnitt je-
doch eine Schönheit zugesprochen werden. 

Eine Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet liegt für den Planungsraum nicht vor. 

 

 

2.6 Schutzgut Fläche 

2.6.1 Methoden 

Konkrete Methodenstandards zur Bearbeitung des Schutzguts Fläche liegen nicht vor. Ziel 
der Würdigung des Schutzguts ist es, den Flächenverbrauch insbesondere durch Versiege-
lung zu verringern. Vor diesem Hintergrund erfolgt hier eine verbal-argumentative Beurtei-
lung. 

 

2.6.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der mit der Errichtung der FPV-Anlage beanspruchte Bereich erstreckt sich größtenteils auf 
die offene Seefläche des Baggersees Kühl/Peter. Der See ist ein anthropogen hergestelltes 
Stillgewässer mit einer derzeitigen Wasserfläche von ca. 89,3 ha. Die geplante ca. 3,4 ha 
große FPV-Anlage macht einen Flächenanteil von ca. 3,8 % der aktuellen Wasserfläche 
aus.  

Die Montage der schwimmenden Anlage erfolgt auf dem Kieswerksgelände der Fa. peter-
beton, welches betriebsbedingt bereits stark anthropogen beansprucht ist. Das Gelände 
wird als Lager- und Regiefläche genutzt. Auf dem Areal stehen geringwertige, sandige Roh-
böden (s. Kap. 2.1) an, auf denen sich infolge der wiederholten Befahrung mit Baumaschi-
nen und der Überlagerung nur ein spärlicher Ruderalvegetationsbestand entwickelt hat. Die 
Regiefläche wird zeitnah in die Rohstoffgewinnung einbezogen und auf Basis einer bereits 
vorliegenden Genehmigung abgebaut. 

Das zukünftige Einsetzen des Wartungsboots soll entweder von der bestehenden Slipstelle 
an der Regiefläche der Fa. peterbeton oder von der Werksfläche der Fa. EKS aus erfolgen. 
Die Werksfläche der Fa. EKS und deren Uferbereich weisen eine vergleichbare anthropo-
gene Überprägungen auf wie die Regiefläche der Fa. peterbeton.  
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Die Kabeltrasse verläuft vom Westufer durch die Abbauböschung hoch zur Industriestraße. 
Von dort teilt sich die Leitung und wird entlang der Straße zu den jeweiligen Übergabe-
standorten der Fa. EKS und Kronimus geführt (s. Anlage 1). Durch die ihre intensive Über-
prägung bzw. infolge der Versiegelung weisen die terrestrischen Eingriffsbereiche eine ge-
ringe Bedeutung für das Schutzgut Fläche auf. 

 

 

2.7 Schutzgut Mensch  

2.7.1 Methoden 

Im Sinne einer Beurteilung der Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens auf das 
Schutzgut Mensch werden die Funktionen Arbeiten und Erholung betrachtet. 

Zur Beurteilung der Funktionen des Untersuchungsraumes für das Schutzgut Mensch sind 
die planungsrechtlichen Zielstellungen der kommunalen Flächennutzungsplanung sowie die 
vorhandenen Strukturen für die siedlungsnahe Erholung von Bedeutung. 

Der Schwerpunkt der vorliegenden Betrachtungen liegt auf der menschlichen Gesundheit. 
Hierzu werden insbesondere Sicherheitsvorkehrungen betrachtet, die eine Gefährdung des 
Menschen auf oder im Umfeld der Anlage sowie bei der Nutzung der Freizeiteinrichtungen 
am Baggersee minimieren bzw. verhindern.   

 

2.7.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Rastatt vom 
26.06.2006 weist die Seefläche auf Iffezheimer Gemarkung als Baggersee und als Konzes-

sionsfläche für den Rohstoffabbau aus. Das Kieswerk der Fa. EKS sowie die Betriebsflächen 
der Fa. peterbeton, auf denen die Zwischenlagerung und die Montage der FPV-Anlage er-
folgen, soll sind im Flächennutzungsplan 2025 der Stadt Baden-Baden vom 23.09.2013 mit 
der Ausweisung Sonderbaufläche Kiesabbau belegt. Eine Gewinnung von Sand und Kies 
erfolgt im bestehenden Baggersee durch die Fa. EKS, deren Kieswerksanlagen ca. 200 m 
nördlich der geplanten FPV-Anlage liegen, und durch die Fa. peterbeton, deren Aufberei-
tungsanlagen sich vor allem südlich der Kreisstraßentrassen der K 9613 bzw. K 3760 in ca. 
350 m Entfernung befinden (s. Anlage 2). Mit dem laufenden Abbau des Rohstoffs Kies und 
dessen Aufbereitung vor Ort nimmt der Standort eine hohe Bedeutung für die Funktion Ar-
beit ein. 

Der Baggersee Kühl/Peter unterliegt neben der Rohstoffgewinnung mehreren Freizeitnut-
zungen, so dass das Gewässer eine Erholungsfunktion besitzt. Am Nordwestufer des Bag-
gersees liegt das Vereinsheim des Angelsportvereins Sandweier 1966 e.V. Das Angeln ist 
u.a. am südlich und westlich der PV-Anlage gelegenen Ufer erlaubt. Am nördlichen Seeufer 
befindet sich das neu angelegte Strandbad Sandweier der Stadt Baden-Baden, das eine 
Entfernung von ca. 700 m zur PV-Anlage aufweist.   
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2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Kultur- oder Sachgüter sind auf der Wasserfläche des Kühlsees nicht vorhanden. Über die 
geplante PV-Anlage verläuft die 380-kV-Gemeinschafts-Leitung Kühmoos-Daxlanden der 
TransnetBW GmbH.  

Die vorhabensbezogenen Tätigkeiten (Zwischenlagerung der Bauteile, Montage der Modul-
boote, Verlegung der Kabeltrasse) erstrecken sich ausschließlich auf terrestrische Berei-
che, die bereits durch den bisherigen Rohstoffabbau überprägt wurden. Kulturgüter kom-
men im Vorhabensbereich nicht vor. Das Antreffen von Bodendenkmalen wird als unwahr-
scheinlich eingeschätzt, da im Zuge der bisherigen Nutzung der Fläche der Oberboden be-
reits entfernt und die Fläche um mehrere Meter eingetieft wurde. 

Die geplante Kabeltrasse verläuft entlang der am Westufer gelegenen Industriestraße so-
wie durch überbaute Fläche des Iffezheimer Gewerbegebietes. In diesen Bereichen ist mit 
dem Antreffen verschiedener Versorgungsleitungen zu rechnen. Eine Telekommunikations-
leitung der Telekom verläuft parallel zum Uferweg. Da der konkrete Verlauf der Kabeltrasse 
noch nicht festgelegt ist, können zu den möglicherweise betroffenen Versorgungsleitungen 
noch keine Angaben gemacht werden. 

 

 

3 Status quo-Prognose 

Bei einer Nichterrichtung der geplanten schwimmenden PV-Anlage unterbleiben die ge-
planten geringfügigen Eingriffe in die bisher anthropogen überprägten Flächen außerhalb 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Die Regiefläche der Fa. peterbeton, die zur 
Montage der FPV-Anlage genutzt werden soll, wird weiterhin als betriebliche Fläche ge-
nutzt und zeitnah abgebaut. Dabei ist festzustellen, dass die Berücksichtigung der Regie-
fläche bei der Montage der PV-Module keine andersartige Überprägung der Böden der 
Werksfläche darstellt, als die bisherige Nutzung als Regie- und Lagerfläche. Einzig die ge-
plante Verlegung des Stromkabels auf der Böschung am Westufer sowie die Errichtung des 
kleinflächigen Fundaments für die Anlandung Kabel am Ufer würden bei Nichtumsetzung 
der Planungen unterbleiben. 

Die Überdeckung des Baggersees auf 3,4 ha Wasserfläche würde unterbleiben, wenn die 
FPV-Anlage nicht errichtet wird. In diesem Fall wären die Nutzungen auf und am Baggersee 
wie bisher nur durch naturschutzrechtliche Vorgaben beschränkt.  

Darüber hinaus würde die offene Seefläche des Geltungsbereichs wie bisher als Lebens-
raum von Wasservögeln und der Gewässerfauna des Pelagials (Freiwasserbereich) genutzt 
werden. 

Sollte die Anlage nicht errichtet werden, würde die Substitution der kohlenstoffgebunde-
nen Stromproduktion durch die Nutzung erneuerbarer Energien und somit die Einsparung 
von ca. 4.450 t CO2 pro Jahr (vgl. Kapitel 4.4) entfallen. Mit dem Wegfall der Treibhausga-



 Gemeinde Iffezheim  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Kühlsee  –  Umweltbericht 20 I 80 

seinsparungen müssten andere Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels und zur Er-
reichung der durch das Land Baden-Württemberg und auf nationaler und internationaler 
Ebene formulierten Klimaziele gesucht und ergriffen werden. 

Außerdem würde eine unabhängige Art der Energieerzeugung an diesem Standort entfal-
len. 

 

 

4 Konfliktanalyse 

4.1 Planungsrecht 

Regionalplan 

Gemäß Regionalplan des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein von 2003 besteht für den 
Geltungsbereich eine Ausweisung als Bereich zur Sicherung von Wasservorkommen. Zur 
langfristigen Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser sollen die Berei-
che zur Sicherung von Wasservorkommen so geschützt und entwickelt werden, dass die 
Möglichkeit der Gewinnung von Wasser in einwandfreier Qualität und in maximaler, öko-
logisch verträglicher Menge dauerhaft gewährleistet ist. Hierzu sollen alle Nutzungen aus-
geschlossen werden, die diesem Vorsorgeschutz entgegenstehen. In Kapitel 4.3 sowie im 
Anhang 3 wird ausgeführt, dass vorhabensbedingt keine qualitativen oder quantitativen 
Auswirkungen auf den Baggersee Kühl/Peter und das aus dem See abströmende Grund-
wasser zu erwarten sind. Daher liegt kein Konflikt mit der Sicherung von Wasservorkom-
men vor. 

 

Flächennutzungsplan 

Die Nutzung des Standorts durch die FPV-Anlage wird mit der Darstellung einer Sonder-
baufläche Photovoltaik im Rahmen der 19. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwal-
tungsgemeinschaft Rastatt im Parallelverfahren zum Bebauungsplanverfahren angepasst. 

 

 

4.2 Schutzgut Boden 

Die Nutzung der Betriebsfläche der Fa. peterbeton als Lager und Montagestandort der FPV-
Anlage führt zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung der dort anstehenden überprägten  
Rohböden. Darüber hinaus stellt die Nutzung des Bodens durch die Montage der Modul-
boote keine andersartige Überprägung der Böden der Werksfläche dar, als die bisherige 
Nutzung als Regie- und Lagerfläche. Eine zusätzliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Bo-
den ist mit den Montagearbeiten daher nicht verbunden. 

Ein zusätzlicher Bodeneingriff erfolgt bei der Verlegung der Stromkabel der Fa. EKS und der 
Fa. Kronimus. Eine maßgebliche Beeinträchtigung in bisher ungestörte Böden ist mit der 
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Leitungsverlegung jedoch nicht verbunden. Betroffen sind nur geringwertige Rohböden mit 
initialer Bodenentwicklung im Bereich der Uferböschung. Darüber hinaus wird bei der Ver-
legung der Kabel nur kleinflächig in den Boden eingegriffen und dieser nachher wieder 
hergestellt. 

Die weiteren durch die Kabelverlegung betroffenen Flächen sind überbaut bzw. versiegelt. 
Die Böden dieser Flächen sind funktionslos und besitzen daher keine Bedeutung für das 
Schutzgut Boden. 

Insgesamt betrachtet tritt durch das Vorhaben keine relevante Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Boden ein. 

 

 

4.3 Schutzgut Wasser 

Eine mögliche Beeinflussung der limnologischen Verhältnisse ergibt sich vor allem infolge 
der Überdeckung der Wasserfläche durch die schwimmende Anlage. Im vorliegenden Fall 
wird eine Wasserfläche von ca. 3,4 ha (ca. 3,8 % der aktuellen Seefläche) beschattet.  

Die möglichen Auswirkungen auf die limnologischen Verhältnisse wurden in einem um-
fangreichen limnologischen Gutachten betrachtet und bewertet (s. Anhang 3). Die Prognose 
ist nach Angabe des Gutachters geeignet, um die Entwicklungszustände für eine Laufzeit 
der FPV-Anlage von 30 Jahren abzubilden. 

Mittels der Modellierung von insgesamt vier Varianten wurden die Auswirkungen unter-
sucht, die sich durch die Installation einer schwimmenden Photovoltaik (FPV) Anlage auf 
die Wasserqualität des Untersuchungsgewässers ergeben. Die Prüfung erfolgte im Rahmen 
von zwei Variantenprüfungen, die Darstellungen der maßnahmenbedingten Auswirkungen 
während der Auskiesung (Variantenprüfung 1) und für die Zeit danach (Variantenprüfung 2) 
zum Gegenstand haben. Hinsichtlich der Auswirkungen klimatischer Einflüsse wurden zwei 
Zeiträume getrennt berücksichtigt: Mit historischen Daten von 2009 bis 2022 berechnete 
Werte und Werte, die unter Bezug auf die Testreferenzjahre des DWD für zukünftige Kli-
maveränderungen berechnet wurden.   

Die Überdeckung der Wasserfläche führt nach den Ergebnissen des Gutachtens zu einer 
Verringerung primärer meteorologischer Wirkgrößen wie der Globalstrahlung, der Windge-
schwindigkeit und der langwelligen Rückstrahlung sowie zu einer Erhöhung des Dampf-
drucks. Änderungen der aufgeführten primären meteorologischen Wirkgrößen können sich 
auf elementare limnologische Parameter, wie z.B. Temperaturhaushalt, Wasserzirkulation, 
Schichtungsverhalten, Seeverdunstung und Sauerstoffhaushalt auswirken.  

Die Tabellen 3 und 4 fassen die dabei gewonnenen Ergebnisse zusammen. Außerdem er-
folgt, auch unter Einschluss von Beurteilungsmaßstäben aus der gesichteten Literatur, eine 
Bewertung, ob und inwieweit vorhabensbezogene Auswirkungen als erheblich einzustufen 
sind. 
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Tab. 3: Prognostizierte Auswirkungen während des laufenden Kiesabbaus 

Kriterien Ist-Zustand  Geplante FPV-Anlagen 

Nutzung In Auskiesung In Auskiesung 

Seefläche [ha] 89,3 89,3 

Seevolumen [Mio. m³] 14,39 14,39 

Überdeckung der Seefläche durch die  
FPV-Anlage 

0 % 3,8 % (3,4 ha) 

Anlagenbedingte Effekte (Modellberechnung) 

Zirkulationsverhalten Positiv / zirkuliert Positiv / zirkuliert 

Temperaturhaushalt Epilimnion Positiv  -0,07* /-0,06**  ∆°C 

Temperaturhaushalt Hypolimnion Positiv -0,22* /-0,3**  ∆ mg/l O2 

Sauerstoffhaushalt Epilimnion Positiv ±0* /-0,01**  ∆°C 

Sauerstoffhaushalt Hypolimnion Beeinträchtigt +0,04* /-0,07**  ∆ mg/l O2 

Phosphorhaushalt Positiv +0,001* /±0**  ∆ mg/lP 

Algen (Chlorophyll-a) Positiv -0,05* /-0,07**  
 ∆ µg/l Chl-a 

Cyanobakterien (Chlorophyll-a) Positiv Leichter Rückgang 

Sichttiefe Beeinflusst durch die 
Kiesgewinnung 

±0* / ±0** ∆ m 

Seeverdunstung seetypisch  Abnahme 

Anlagenbedingte Effekte (Modellberechnung & Literaturauswertung) 

Entwicklung benthischer Cyanobakterien 
(Aufwuchs auf Schwimmkörpern) 

Unerheblich 
(Modell & Literatur) 

Keine Änderung 

Entwicklung von Schwachlicht-  
Cyanobakterien (abgeschatteter Bereich) 

Unerheblich 
(Modell & Literatur) 

Keine Änderung 

Sekundärbelastungen durch Antifouling, 
Leaching etc. 

Unerheblich 
(Literatur) 

Keine Änderung 

* Klimareferenzzeitraum 2009–2022 ** Testreferenzjahre des DWD für zukünftige Klimaveränderungen 
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Tab. 4: Prognostizierte Auswirkungen nach Einstellung des Kiesabbaus 

Kriterien Ist-Zustand  Geplante FPV-Anlagen 

Nutzung stillgelegt stillgelegt 

Seefläche [ha] ca. 110 ca. 110 

Überdeckung der Seefläche durch die FPV-
Anlage 

0 % 3,1 % (3,4 ha) 

Anlagenbedingte Effekte (Modellberechnung) 

Zirkulationsverhalten Positiv / zirkuliert Positiv / zirkuliert 

Temperaturhaushalt Epilimnion Positiv  -0,07* /-0,06**  ∆°C 

Temperaturhaushalt Hypolimnion Positiv -0,22* /-0,3**  ∆ mg/l O2 

Sauerstoffhaushalt Epilimnion Positiv ±0* /-0,01**  ∆°C 

Sauerstoffhaushalt Hypolimnion Beeinträchtigt +0,04* /-0,07**  ∆ mg/l O2 

Phosphorhaushalt Positiv ±0 ∆ mg/lP 

Algen (Chlorophyll-a) Positiv +0,01* /+0,04**  ∆ µg/l 
Chl-a 

Cyanobakterien (Chlorophyll-a) Positiv Leichter Rückgang 

Sichttiefe Positiv (hohe Sicht-
tiefe) 

hoch 

Seeverdunstung seetypisch  Abnahme 

Anlagenbedingte Effekte (Modellberechnung & Literaturauswertung) 

Entwicklung benthischer Cyanobakterien 
(Aufwuchs auf Schwimmkörpern) 

Unerheblich 
(Modell & Literatur) 

Keine Änderung 

Entwicklung von Schwachlicht- Cyanobakte-
rien (abgeschatteter Bereich) 

Unerheblich 
(Modell & Literatur) 

Keine Änderung 

Sekundärbelastungen durch Antifouling, 
Leaching etc. 

Unerheblich 
(Literatur) 

Keine Änderung 

* Klimareferenzzeitraum 2009–2022 ** Testreferenzjahre des DWD für zukünftige Klimaveränderungen 

 

 

Als Ergebnis der beiden Variantenprüfungen ist festzustellen, dass für keinen der unter-
suchten Parameter relevante vorhabensbedingte Verschlechterungen der Gewässerqualität 
im Modell ausgewiesen wurden. Auch mit nennenswerten Veränderungen infolge des Kli-
mawandels ist nicht zu rechnen. 

Auch nach dem Ende der Auskiesung wird der See sowohl bei Solarnutzung als auch ohne 
diese vollständig zirkulieren. Die geringe Nährstoffbelastung des Sees und der niedrige 
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Trophiestatus bleiben erhalten, sodass mit einem güterelevanten Anstieg des derzeit 
schwachen Besiedlungspotentials für Algen und Cyanobakterien nicht zu rechnen ist. Der 
Sauerstoffhaushalt im tiefen Hypolimnion zeigt allerdings Beeinträchtigungen durch deut-
liche Sauerstoffverluste während kurzer Zeitabschnitte in der sommerlichen Stagnations-
phase. Dieses Phänomen ist bereits im Ist-Zustand vorhanden und erfährt durch die So-
larnutzung keine Verstärkung, sodass daraus kein Argument gegen die Installation der FPV-
Anlage abgeleitet werden kann.   

Während der Auskiesung bleiben die Sichttiefenwerte infolge des Eintrags mineralischer 
Feinmaterialen auch nach der Teilüberdeckung mit Solarmodulen gering. Nach der Stillle-
gung des Baggersees werden sich hohe Sichttiefenwerte einstellen, die durch die Errich-
tung der FPV-Anlage keine Einschränkung erfahren.   

Die deutlichste vorhabensbedingte Auswirkung ergibt sich für die Verdunstung über der 
Seefläche, da mit steigendem Überdeckungsgrad sich die Verdunstung des Seewassers 
deutlich vermindert. Diese Änderung geht mit einer erhöhten Grundwasserneubildung ein-
her und wird vom Gutachter daher vor dem Hintergrund der künftigen Erwärmung durch den 
Klimawandel als positiv angesehen.  

Auswirkungen durch stoffliche Einträge können aufgrund des zu erwartenden geringfügigen 
Umfangs sowie der Eigenschaften der eingesetzten Betriebsmittel und der getroffenen Si-
cherheitsvorkehrungen (s. Kap. 4.8) ausgeschlossen werden. Darüber hinaus kommt das 
limnologische Gutachten auf der Basis der Literaturauswertung zu dem Schluss, dass mög-
liche Auswirkungen durch Leaching (Auswaschung) und Antifouling (Materialbeschichtung) 
als unerheblich einzustufen sind. 

Da keine Auswirkungen auf die Qualität und Quantität des Wassers gegeben sind, sind 
auch die Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nicht durch das ge-
plante Vorhaben betroffen. Beeinträchtigungen der chemischen Qualitätskomponenten ent-
stehen durch die zum Anlagenbau verwendeten Materialien nicht. Auch die hydromorpho-
logischen Qualitätskomponenten werden nicht negativ beeinflusst, da aufgrund der Min-
destentfernung von 44 m der geplanten Anlage zum Ufer und aufgrund der hohen Wasser-
tiefe unter der Anlage Beeinträchtigung der Unterwasservegetation durch Verschattungs-
effekte auszuschließen sind. Das Verschlechterungsverbot nach der WRRL wird eingehal-
ten. 

Da bisher nur wenige Daten zu den Auswirkungen von FPV-Anlagen vorliegen, ist zur Über-
wachung der Auswirkungen ein Gewässermonitoring vorgesehen. Dieses Monitoring ori-
entiert sich an den Empfehlungen des LAWA EXPERTENKREIS SEEN (2023) und ist entspre-
chend der Empfehlungen für eine Dauer von mindestens 2 Jahren nach Errichtung der FPV-
Anlage vorgesehen. Der exakte Umfang ist im gesonderten wasserrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren zwischen Vorhabensträger und Fachbehörden bzw. Genehmigungsbehörde 
abzustimmen.  
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4.4 Schutzgut Klima und Luft 

Mit der Errichtung der schwimmenden PV-Anlage wird eine ca. 3,4 ha große Wasserfläche 
des Baggersees mit technischen Bauten vollständig überdeckt. Das entspricht ca. 3,8 % der 
Wasserfläche des bestehenden Baggersees.  

Eine maßgebliche Änderung des Niederschlagseintrags in den See und der Grundwasser-
neubildung ist durch die Überdeckung der Wasserfläche auszuschließen. Der überwiegende 
Teil des Niederschlags wird von den Aufbauten der Anlage in den See abfließen. Bei hohen 
Temperaturen ist jedoch davon auszugehen, dass ein Teil des Niederschlags vor Erreichen 
des Seewassers auf den erhitzten Bestandteilen der FPV-Anlage verdunstet. Auf der ande-
ren Seite wird infolge der Verschattung der Wasserfläche durch die Aufbauten die Ver-
dunstung der Seefläche verringert.  

Aus der Überdeckung eines Teils der Wasserfläche und der daraus resultierenden Beschat-
tung ergibt sich eine Reduzierung der Wassertemperatur. Mit der Überdeckung der Was-
serfläche wird demgegenüber die Windgeschwindigkeit über der Wasseroberfläche verrin-
gert, was zu einer Erwärmung des Wassers führt. Das Wasser der durch die PV-Anlage 
beschatteten Bereiche steht im Austausch mit der offenen Wasserfläche, sodass Auswir-
kungen der Überdeckung, wie z.B. die Erhöhung der Wassertemperatur durch hydrodynami-
sche Prozesse im See sehr schnell ausgeglichen werden. 

Die Gesamtauswirkung auf die klimasteuernden Funktionen des Sees wird bei der geplan-
ten Größe der PV-Anlage als unerheblich eingestuft (s. Anhang 3).  

Bioklimatischen Auswirkungen  

Die bioklimatischen Auswirkungen können aus dem limnologischen Gutachten (Anhang 3) 
abgeleitet werden. Die Beschattung der Seefläche führt demnach zu einer Verringerung 
primärer meteorologischer Wirkgrößen wie der Globalstrahlung, der Windgeschwindigkei-
ten und der langwellige Rückstrahlung sowie zu einer Erhöhung des Dampfdrucks im Be-
reich der Anlage. Aufgrund der Kleinflächigkeit der Beschattung sowie aufgrund des wei-
terhin möglichen Wasseraustauschs zwischen dem verschatteten Bereich und der offenen 
Wasserfläche ergeben sich jedoch keine relevanten Auswirkungen auf den Temperatur-
haushalt und das Schichtungsverhalten des Gesamtgewässers. Die Verdunstung über die 
Seefläche wird infolge der Teilüberdeckung zurückgehen. Eine Reduzierung der Verduns-
tung zu einer Erhöhung der Grundwasserneubildung und ist daher vor dem Hintergrund der 
zukünftigen Erwärmung durch den Klimawandel als positiver Effekt zu werten (s. Kap. 4.3). 

Mit einer vorhabensbedingten Beeinträchtigung der bioklimatischen Funktion des beste-
henden Sees auf die nächstgelegenen Siedlungsbereiche ist daher nicht zu rechnen.  

Vorhabensbedingte Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen 

Mit der Errichtung und dem Betrieb der PV-Anlage wird eine erneuerbare Energiequelle 
nutzbar gemacht und die Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern substituiert. Dadurch 
trägt das Vorhaben auch zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei, die sonst bei der Nutzung 
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fossiler Energieträger freigesetzt werden. Darüber hinaus ergeben sich zusätzliche Einspa-
reffekte. Durch die dezentrale Energieproduktion direkt vor Ort beim Abnehmer (Kieswerk, 
Betonwerk) werden infolge der kurzen Leitungswege Netzverluste minimiert. Des Weiteren 
entfällt der Transport der fossilen Energieträger zu den Kraftwerken.  

Der Ertrag einer FPV-Anlage ist abhängig von Wetter und Einstrahlung, die für die Zukunft 
nicht genau prognostiziert werden können. Überschlägig lässt sich der Ertrag jedoch an-
hand von Kenn- und Erfahrungswerten wie folgt vorhersagen:  

Die geplante Anlage ist für eine Gesamtleistung von ca. 6 MWp ausgelegt. Nach den Prog-
nosen von Erdgas Südwest wird der 3,7 MWp-Anlagenteil ca. 4,1 Mio. kWh und der 2,3 
MWp-Anlagenteil ca. 2,4 Mio. kWh Strom pro Jahr erzeugen. Damit ist eine Produktion von 
ca. 6.500.000 kWh/a zu erwarten.  

Das UMWELTBUNDESAMT (2023) gibt für die spezifische Treibhausgasbilanz von Photovoltaik 
einen Netto-Vermeidungsfaktor von 684 g CO2-eq./kWh an. Daraus ergibt sich eine über-
schlägig ermittelte Reduktion der Treibhausgasemissionen von ca. 4.450 t CO2-eq. pro Jahr.  

Der Betrieb der PV-Anlage trägt daher zu einer deutlichen Verringerung von Treibhaus-
gasemissionen und somit auch zur Minderung des durch die Treibhausgasfreisetzung be-
dingten Klimawandels bei. 

Darüber hinaus sind nach Angaben des limnologischen Gutachtens (Anhang 3) weitere po-
sitive Auswirkungen auf den Wasserhaushalt des Baggersees zu erwarten. Als Folge der 
geplanten Nutzung ergeben sich in Bezug auf die mit der Klimaveränderung zu erwartende 
künftige Erwärmung positive Effekte, da insbesondere durch die Verschattung eine Verrin-
gerung der Wassertemperaturen im See möglich ist. Außerdem gehen die Verdunstungs-
verluste über die Seeoberfläche zurück, da unter den Überdeckungsbereichen neben dem 
Rückgang der Sonneneinstrahlung auch die Windgeschwindigkeit abnimmt und gleichzeitig 
die Luftfeuchte ansteigt. 

 

 

4.5 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Anhand potenzieller Projektwirkungen werden nachfolgend die Auswirkungen auf das 
Schutzgut Tiere und Pflanzen dargestellt. Eine gesonderte artenschutzrechtliche Beurtei-
lung enthält Kapitel 6. 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen von Wasserpflanzen-Beständen 

Die gesonderte Wasserpflanzen-Untersuchung ergab, dass die Wasserpflanzen in dem 
Baggersee bis zu einer Tiefe von maximal 6,4 m vorkommen (s. Anhang 4). An der westlich 
der PV-Anlage gelegenen Uferzone liegt die Makrophyten-Tiefengrenze bei 6,1 m. Durch 
den Mindestabstand der geplanten PV-Anlage von 44 m zum Ufer tritt eine maßgebliche 
Beschattung der Bestände nicht ein. 
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Anlagebedingte Beeinträchtigung der Fischfauna 

Nach Angaben des Gutachtens wirkt sich die vorhabensbedingte Beschattung der Seeflä-
che unerheblich auf die Fischfauna aus (s. Anhang 4). Zwar reduziert sich durch Lichtverlust 
die Primär- und damit auch die Sekundärproduktion im See, was wiederum zu einem Rück-
gang der Fischproduktion führen kann, nach den Berechnungen des limnologischen Gutach-
tens (s. Anhang 4) hat die geplante FPV-Anlage jedoch keine erheblichen Änderungen auf 
die Primär- und Sekundärproduktion zur Folge. Außerdem ernährt sich keine der vorhande-
nen und im See auch natürlich zu erwartenden Fischarten rein planktivor. Zooplanktonver-
zehrende Jung- und Adultfische (z.B. Rotauge, Rotfeder, Barsch.) haben stets die Möglich-
keit ihr Nahrungshabitat im See anzupassen. Die wasserbedeckende Struktur der FPV-
Anlage bewirkt bei den Fischen auch kein Ausweich- oder Meideverhalten. Vielmehr stellt 
die FPV-Anlage einen attraktiven Unterstand dar, der Schutz vor Freßfeinden bietet. Um 
den Fischen dort attraktive Versteckmöglichkeiten zu bieten, sollen unterhalb der Anlage 
ca. 5 Fischkörbe installiert werden. 

Anlagebedingter Verlust von Brutlebensräumen für Wasservögel durch Kulissenwirkung 

Da die artenschutzrechtliche Beurteilung des Vorhabens eine ausführliche Erläuterung zu 
dieser Projektwirkung enthält, wird darauf verwiesen (s. Kap. 6.2.1). Die Prüfung kommt 
zum Ergebnis, dass eine maßgebliche Reduzierung von angrenzenden Bruthabitaten (v.a. 
Blässhuhn, Haubentaucher) durch die geplante FPV-Anlage nicht eintritt.  

Anlagebedingter Verlust von Nahrungs- und Ruhehabitaten für Winter- und Rastvögel 

Zu diesem Aspekt enthält die artenschutzrechtliche Prüfung im Kap. 6.2.2 ebenfalls eine 
genaue Darstellung, auf die hier verwiesen wird. Die Beurteilung ergibt, dass das Vorhaben 
nur eine sehr geringe Auswirkung auf überwinternde und rastende Wasservögel hat. 

Anlagebedingte Auswirkungen auf ufernahe Nahrungshabitate für Fledermäuse 

Die Eingriffsbeurteilung im Kap. 6.2.3 der artenschutzrechtliche Beurteilung verdeutlicht, 
dass die Uferzone im Vergleich zur offenen Seefläche eine weitaus größere Insektendichte 
aufweist und die FPV-Anlage aufgrund der uferfernen Lage den bevorzugten Jagdlebens-
raum der Fledermäuse nicht beeinträchtigt. 

Bau- und Betriebsbedingte Störwirkungen auf die Fauna 

Die beim Transportverkehr und bei den Montagearbeiten auf dem Betriebsgelände der Fa. 
peterbeton auftretenden Schallemissionen sind als vergleichsweise gering einzustufen. 
Außerdem liegt eine hohe Vorbelastung durch die dortigen Betriebsvorgänge vor. Da die 
Baumaßnahmen ausschließlich tagsüber stattfinden und keine Beleuchtungsanlagen in-
stalliert werden, treten keine störungsrelevanten Lichtemissionen auf. 

Das Einbringen der Module über eine Slipstelle auf der Regiefläche der Fa. peterbeton führt 
nicht zu einer Beeinträchtigung von Wasservögeln, da dort aufgrund der vegetationsarmen 
Ausprägung keine geeigneten Brutlebensräume vorhanden sind. 
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Der Großteil der Anlagenkontrolle erfolgt über Fernüberwachung. Regelmäßige Reinigungs-
arbeiten sind daher nicht erforderlich. Aufgrund des großen Uferabstandes von 44 bis 
120 m sind auch bei aufwendigen bzw. länger andauernden Instandsetzungsarbeiten wäh-
rend der Brutzeit keine erheblichen Störungen zu erwarten. 

Bei der Verankerung der PV-Anlage ist eine Rammung in den Seegrund erforderlich. Eine 
Beeinträchtigung der Fische durch die dabei entstehenden Vibrationen und Schallemissio-
nen ist nicht zu erwarten, da diese in Lage sind, auf ruhigere Gewässerbereiche auszuwei-
chen. 

Baubedingter Verlust von Lebensräumen auf den Lager- und Montageflächen sowie der 

Kabeltrasse 

Aufgrund der vorhandenen vegetatationsarmen Rohböden und der erfolgten Eidechsen-Um-
siedlung ist aktuell eine Besiedlung der Regiefläche der Fa. peterbeton durch Vögel, Repti-
lien und Amphibien nicht gegeben. Außerdem wird die Fläche nur temporär für die Montage 
der PV-Module genutzt. 

Der für die Verlegung der Stromleitung vorgesehene Böschungsbereich zeichnet sich durch 
das Vorkommen der europarechtlich geschützten Mauereidechse (RL-BW D, RL-D V) aus. 
Um eine Beeinträchtigung bzw. das Auslösen artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu 
vermeiden, findet vor Baubeginn eine Vergrämung der Eidechsen aus dem kleinflächigen 
bzw. schmalen Eingriffsbereich der Kabeltrasse statt (s. Kap. 6.3.2). 

Auswirkungen auf gesetzlich geschützte Biotope 

Ein baubedingter Eingriff bei der Errichtung der PV-Anlage in das westlich gelegene gesetz-
lich geschützte Uferbiotop Verlandungsbereich und Feldgehölz am Baggersee Kühl östlich 

Iffezheim (Nr. 171142163117) findet nicht statt, da die Module per Boot von der Regiefläche 
der Fa. peterbeton herantransportiert werden. Aufgrund der großen Entfernung zur licht-
durchfluteten Unterwasserböschung (Litoral) ergibt sich auch keine anlagenbedingte Be-
einträchtigung der dortigen Wasserpflanzen-Bestände und des faunistischen Lebensraums 
(Fische, Insekten). 

Bei der Verlegung der Stromleitung erfolgt jedoch ein sehr kleinflächiger Eingriff in den 
Gehölzbestand der Uferzone, der Bestandteil des Biotops Verlandungsbereich und Feldge-

hölz am Baggersee Kühl östlich Iffezheim (Nr. 171142163117) ist. Aufgrund des kleinflächi-
gen bzw. schmalen Eingriffs und der anschließenden Gehölzsukzession tritt eine nachhal-
tige und erhebliche Beeinträchtigung des Biotops nicht ein. 

Auswirkungen auf das FFH-Gebiet 

Das am Nordufer sich kleinflächig auf den See erstreckende FFH-Gebiet Rheinniederung 

und Hardtebene zwischen Lichtenau und Iffezheim (Nr. 7114311) befindet sich ca. 900 m 
von der geplanten PV-Anlage entfernt, sodass eine Beeinträchtigung des Natura 2000-Ge-
biets durch das Vorhaben ausgeschlossen ist. 
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Fazit 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich vorhabensbedingt nur sehr geringe 
bis geringe Auswirkungen ergeben und keine erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-
guts Tiere und Pflanzen auftreten. Die geplante FPV-Anlage auf dem Baggersee Kühl/Peter 
führt nicht zu negativen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. Da es sich bei schwim-
menden Photovoltaik-Anlagen um eine neue Anwendung der Energieerzeugung in Deutsch-
land handelt, liegen derzeit noch wenige Untersuchungen zu den Auswirkungen vor. Eine 
Literaturstudie von SCHLEGEL (2021) sowie eine Internetrecherche ergaben nur wenige Hin-
weise auf mögliche Auswirkungen auf die Biodiversität. Eine Studie von ROYAL HASKONING 

DHV (2022) ergab, dass sich die Anzahl der Wasservögel nach Errichtung der Anlage kaum 
geändert hat. Die Vögel gewöhnen sich an die Anlage, einige Wasservögel (Enten, Möwen) 
nutzen die FPV-Anlage sogar als Ruheplatz (s. Kap. 6.2.1). 

 

 

4.6 Schutzgut Landschaft 

Im Zuge des Vorhabens wird auf einer offenen Seefläche eine maximal 3,4 ha große PV-
Anlage installiert, die max. 3,8 % der aktuellen Wasserfläche einnimmt. 

Als technisches bzw. naturfremdes Element in der freien Landschaft beeinträchtigt die ge-
plante PV-Anlage das Landschaftsbild. Aufgrund des großen Grundwasserflurabstandes 
(Abstand zwischen Wasserfläche und Geländehöhe oberhalb der Abbauböschung) von meh-
reren Metern und der damit verbundenen tieferen Lage des Baggersees im umgebenen Ge-
lände ist jedoch grundsätzlich eine geringe Einsehbarkeit auf das Gewässer gegeben. Die 
auf der ehemaligen Abbauböschung im Süden vorhandenen Gehölzbestände verhindern 
eine Sichtbarkeit der Anlage von der dort verlaufenden Kreisstraße. Eine Wahrnehmbarkeit 
besteht jedoch an einigen Stellen von der im Osten um den See zum Strandbad verlaufen-
den Zufahrtstraße. Aufgrund der großen Entfernung wird die PV-Anlage aber nur im Hinter-
grund bzw. als kleinflächige Ausprägung zu sehen sein (s. Abb. 4 u. 5).  

Vom Westufer aus besteht eine Einsehbarkeit auf die Anlage nur von der durchs Gewerbe-
gebiet führenden Zufahrtsstraße zum Kieswerk der Fa. EKS. Die auf der ehemaligen Abbau-
böschung vorhandenen Gehölze verhindern jedoch einen ungehinderten Blick auf die PV-
Anlage (s. Abb. 3). Aufgrund des höherliegenden Standorts oberhalb der Abbauböschung 
und der geringen Entfernung wird dort die Anlage als größere, seebedeckende Fläche er-
scheinen (s. Abb. 7). 

Eine öffentliche Zugänglichkeit zum tieferliegenden Seeufer mit einer direkten Sicht auf 
das Gewässer besteht aufgrund der Einzäunung nur im Bereich des am Nordufer gelegenen 
Strandbads. Von dort wird die geplante PV-Anlage aufgrund der Entfernung nur als klein-
flächige Anlage erkennbar sein (s. Abb. 6). Außerdem ragt die PV-Anlage nur ca. 0,9 m über 
die Gewässeroberfläche, sodass bei einem Blick vom tieferliegenden Ufer aus die Anlage 
optisch nicht als flächige Ausprägung wirkt und die höher gelegenen Uferbereiche (v.a. 
Gehölzbestände) weiterhin überwiegend sichtbar sein werden (s. Abb. 8).  



 Gemeinde Iffezheim  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Kühlsee  –  Umweltbericht 30 I 80 

Neben der Badenutzung findet am Baggersee in Sandweier auch eine Angelnutzung statt. 
Eine Zugänglichkeit zum Ufer ist jedoch nur für die Mitglieder des Angelvereins gegeben. 
Angelplätze befinden sich u.a. am Südufer gegenüber der geplanten PV-Anlage. Weitere 
Angelstellen erstrecken sich am Südost- und Nordostufer des Gewässers, die jedoch eine 
größere Entfernung zum Vorhabensbereich aufweisen. Da das Angeln am Südufer in direk-
ter Umgebung stattfindet, ergibt sich eine Seitenansicht auf die Anlage, die visuell die 
vorgelagerte Wasserfläche bedeckt (s. Abb. 10). Infolge der geringen Höhe von ca. 0.9 m 
werden jedoch die gegenüberliegenden höheren Uferstrukturen weiterhin erkennbar sein. 
Das Landschaftsbild wird aufgrund der über den Vorhabensbereich verlaufenden Freileitung 
als Vorbelastung bereits beeinträchtigt. 

Aufgrund der Winkel der PV-Module ist eine Blendwirkung auszuschließen.  

Grundsätzlich hängt das Ausmaß, eine PV-Anlage bzw. ein naturfremdes Element in der 
freien Landschaft als landschaftsbildstörend einzustufen, vom subjektiven Empfinden des 
Betrachters ab. Die klimaschonende, nachhaltige und unabhängige Art der Energieerzeu-
gung kann jedoch im Zuge einer Abwägung die Akzeptanz einer Landschaftsbildbeeinträch-
tigung fördern. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die PV-Anlage als technisches Element das 
Landschaftsbild zwar beeinträchtigt, die Auswirkungen aufgrund der Kleinflächigkeit der 
Anlage und der eingeschränkten Wahrnehmbarkeit jedoch nicht erheblich sind. 

 

 

Abb. 4:  Blick vom höher gelegenen Südostufer (Mittelfeldstr.) auf den Vorhabensbereich 
(gelbe Linie) 
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Abb. 5: Blick vom höher gelegenen Ostufer (Pflugweg) auf den Vorhabensbereich (gelbe 
Linie) 

 

Abb. 6: Blick vom Strandbad auf den Vorhabensbereich (gelbe Linie) 
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Abb. 7: Beispielhafte Darstellung zur visuellen Wirkung einer schwimmenden PV-Anlage 
bei einem erhöhten Standort (Quelle: Zimmermann PV-Floating, www.pv-floating.com/de.) 

 

Abb. 8: Beispielhafte Darstellung zum Umfang der Sichteinschränkung der geplanten PV-
Anlage von einem ufernahen Standort aus (Quelle: Zimmermann PV-Floating, www.pv-
floating.com/de.) 
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4.7 Schutzgut Fläche 

Die schwimmende Anlage wird eine Größe von ca. 3,4 ha einnehmen. Die Fixierung der PV-
Anlage ist durch Verankerung im Seeboden vorgesehen. Je nach Ausprägung des Seebo-
dens kann auch teilweise eine Verankerung am Ufer erforderlich werden. Dies wird in der 
Verankerungsstudie geprüft. Sollte eine Verankerung am Ufer erforderlich werden, werden 
Stahlträger in den Uferbereich gerammt, wie in Abbildung 9 dargestellt. 

Aus der Nutzung der Seefläche ergeben sich keine relevanten Änderungen der gewässer-
ökologischen und limnologischen Verhältnisse (s. Kap. 2.6). Auch ein Verlust an nutzbarer 
Wasserfläche für die Freizeitnutzung ist mit dem Vorhaben nicht verbunden. Die Freizeit-
nutzung ist ca. 650 m nordöstlich des geplanten Anlagenstandorts, auf den dem Strandbad 
vorgelagerten Seebereich beschränkt.  

Die Montage der PV-Anlage erfolgt über einen Zeitraum von ca. drei Monaten auf den Be-
triebsfläche der Fa. peterbeton. Der Flächenbedarf für die temporäre Zwischenlagerung der 
Bauteile und die Montage beträgt ca. 1 ha. Dabei werden ausschließlich bereits anthropo-
gen überprägte Flächen beansprucht, die bisher als Lager- und Regieflächen durch den 
Kieswerksbetrieb genutzt werden. Darüber hinaus handelt es sich hierbei um einen Teil der 
genehmigten Abbaufläche. Natürlich gewachsene Böden sind nicht betroffen. Eine Flächen-
versiegelung findet nicht statt. Nach der zeitlich begrenzten Montagephase stehen die Flä-
chen der Fa. peterbeton wieder für den Betrieb bzw. für den späteren Abbau zur Verfügung 

 

 

Abb. 9: Beispieldarstellung einer Verankerung am Ufer (Quelle: Erdgas Südwest) 



 Gemeinde Iffezheim  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Kühlsee  –  Umweltbericht 34 I 80 

Eine Errichtung von ortsfesten Anlagen im terrestrischen Bereich ist nicht vorgesehen. Ge-
gebenenfalls wird ein mobiler Lagercontainer vor Ort errichtet.  

Ein Ausbau oder eine Befestigung von Zufahrtswegen ist nicht erforderlich. Für die Anlie-
ferung sowie den Zugang für Wartungsarbeiten können die bestehenden Wege und Straßen 
des Kieswerks genutzt werden.  

Bei der Verlegung der Stromkabel wird zu Befestigung der Kabel ein ca. 1,0 m x 2,0 m 
großes Fundament im Uferbereich errichtet. Dadurch kommt es zu einer Versiegelung von 
ca. 2,0 m². Für diesen geringfügigen Eingriff in den Gewässerrandstreifen wird eine Befrei-
ung von den Verboten nach § 38 WHG, Abs. 5 beantragt. 

Die weitere Verlegung der Kabel führt zuerst durch nicht versiegelten Bereich entlang der 
Uferböschungen. Sie erfolgt entweder mittels Kabelpflug oder in offener Bauweise. Diese 
linienhaften Eingriffe sind nur mit einer geringen Störung der Bodenverhältnisse verbunden. 
Bei offener Bauweise wird der ausgehobene Boden anschließend wieder eingebaut, 
wodurch es maximal zu einer Störung der Horizontabfolge und zur erhöhten Dichtlagerung 
des Bodens kommen kann. Diese möglichen Störungen sind jedoch auf eine kleine Fläche 
beschränkt und nicht mit der Beeinträchtigung einer Versieglung vergleichbar. Sofern ein 
Kabelpflug eingesetzt wird, werden diese Beeinträchtigungen weitgehend vermieden. Mit 
dem Kabelpflug wir der Boden nur angeschnitten, angehoben und nach Einbringung des 
Kabels wieder abgelegt ohne die Horizontabfolge zu verändern oder die Lagerungsdichte 
maßgeblich zu beeinträchtigen.   

Zusammenfassend betrachtet führt das Vorhaben zur Versiegelung einer Fläche von ca. 
2,0 m². Die sich daraus ergebenden Verluste oder Beeinträchtigungen von Funktionen im 
Naturhaushalt sind aufgrund der geringen Flächengröße vernachlässigbar. Insofern kann 
keine relevante vorhabensbedingte Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche festgestellt 
werden.  
 

 

4.8 Schutzgut Mensch 

Die PV-Anlage wird in Nachbarschaft zu Bereichen errichtet, die für den Menschen bedeu-
tende Funktionen im Hinblick auf Arbeit und Erholung einnehmen. Aufgrund der räumlichen 
Nähe von Arbeitsbereichen des Kieswerks sowie der Freizeitnutzungen stehen die Vorkeh-
rungen zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit des Menschen im Vordergrund der nach-
folgenden Eingriffsbewertung.  

Eine ausführliche Beschreibung der Anlagenkomponenten und der zum Einsatz kommenden 
Materialien kann dem Anhang 1 entnommen werden. 

Auswirkungen auf den Kieswerksbetrieb 

Im südwestlichen Seebereich, in dem die FPV-Anlage errichtet werden soll, ist sowohl die 
Rohstoffgewinnung als auch die Rekultivierung abgeschlossen. 
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Der Kiesabbau der Fa. EKS und der Fa. peterbeton und die im Zusammenhang mit dem 
Kiesabbau erforderliche Umsetzung von Rekultivierungsmaßnahmen können parallel zum 
Betrieb der geplanten FPV-Anlage weiterhin erfolgen, ohne dass es zu einer gegenseitigen 
Beeinträchtigung kommt. 

Auswirkungen auf die weiteren Nutzungen am See  

Durch eine geringe landseitige Flächenbelegung auf einer bereits überprägten Fläche (Nut-
zung der Regiefläche der Fa. peterbeton als Montage und Lagerfläche) insbesondere aber 
auch durch die Lage im Freiwasserbereich werden grundlegende Nutzungskonflikte mit den 
Freizeitnutzungen und sonstigen Nutzungen im Uferbereich vermieden. 

Beeinträchtigungen des Freizeitbetriebs im Strandbad Sandweier können aufgrund der gro-
ßen Entfernung von mindestens 650 m zu geplanten FPV-Anlage sicher ausgeschlossen 
werden. 

Die Angelstandorte entlang des Süd- und Westufers können weiterhin durch den Angel-
sportverein 1966 Sandweier e.V. genutzt werden. Die schwimmende Anlage nähert sich 
maximal bis auf 44 m dem Ufer an. In den terrestrischen Uferbereich wird nur kurzzeitig 
und kleinflächig bei der Verlegung des Kabels und von der FPV-Anlage zu den Einspeise-
punkten eingegriffen. Der Angelsportverein ist über das Vorhaben informiert. 

Der Anlagenstandort wird von der 380-kV-Gemeinschaftsleitung Kühmoos-Daxlanden der 
TransnetBW GmbH gequert. Die während der jetzt abgeschlossenen Rohstoffgewinnung im 
Bereich der Freileitung eingesetzten Schwimmbagger haben nach betrieblichen Angaben 
eine Höhe von bis zu ca. 19,5 m über dem Wasserspiegel erreicht. Bei diesen Arbeiten 
wurde der erforderliche Sicherheitsabstand zu den Leiterseilen eingehalten. Daher kann 
davon ausgegangen werden, dass auch beim Einsatz eines Rammbootes zum Setzen der 
Anker, dessen Aufbauten eine Höhe von ca. 14 m erreichen, die Sicherheitsabstände zu den 
Leiterseilen sicher eingehalten werden können. Der Betrieb der Freileitung wird durch die 
geplante FPV-Anlage nicht beeinträchtigt. Erforderliche Wartungsarbeiten, wie bspw. der 
Austausch von Leiterseilen sind weiterhin möglich.  

Wartungs-, Unterhaltungs-, und Reinigungsmaßnahmen 

Zur Sicherstellung des einwandfreien Betriebs wird eine ständige Fernüberwachung der 
schwimmenden Photovoltaikanlage eingerichtet. Die Überwachung erfolgt sowohl durch 
den Netzbetreiber als auch durch die Anlagenbetreiberinnen. Bei Fehlermeldungen wird der 
Fehler analysiert und umgehend Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung eingeleitet. Schutzein-
richtungen wie Leistungsschalter oder NA-Schutz trennen bei Bedarf die Anlage vom Trafo 
bzw. vom Netz.  

Zur Kontrolle des technisch einwandfreien Zustands der Anlage wird die Fernüberwachung 
durch regelmäßige Wartungen der Anlage ergänzt. Dabei erfolgt eine Sichtprüfung auf De-
fekte, Verschattung, Korrosion und Funktionsfähigkeit der PV-Anlage sowie eine elektrische 
Funktionsprüfung mit Messung der Strangströme sowie Prüfung der Steckverbindungen und 
Befestigungssysteme. 
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Alle Betriebs- und Inspektionsarbeiten können bei Tageslicht durchgeführt werden, daher 
ist keine Nachtbeleuchtung der Anlage vorgesehen. Sollte bei Dunkelheit ein Notfalleinsatz 
notwendig werden, kann mit mobiler Beleuchtung für ausreichend Arbeitssicherheit ge-
sorgt werden.  

Photovoltaikanlagen werden in unseren Breitengraden im Allgemeinen nicht gereinigt. Bei 
der geplanten Modulneigung von 12° reichen die natürlichen Niederschläge in der Regel 
aus, um etwaige Verschmutzungen abzuspülen. Sollte doch eine Reinigung notwendig sein, 
kann normales pH-neutrales Wasser verwendet werden. Besonders hartnäckige Verunrei-
nigungen, wie beispielsweise Vogelkot, werden durch sanfte mechanische Reinigung ent-
fernt. Die Verwendung von chemischen Reinigungssubstanzen wird in den Garantiebedin-
gungen der Photovoltaikmodulhersteller explizit ausgeschlossen.   

Vorkehrungen für den Havariefall sowie gegen Feuer, Stromschlag und Vandalismus 

Die der FPV-Anlage nächstgelegenen Uferbereiche sind nicht offen zugänglich. Das nord-
westliche und das südwestliche Ufer sind durch einen Zaun und dichtbewachsene Böschun-
gen gegen unbefugten Zutritt gesichert. Auf den entlang des Ufers verlaufenden Weg ge-
langt man nur über die Betriebsflächen der Fa. EKS bzw. der peterbeton Rudolf Peter GmbH 
& Co. KG.   

Zusätzlich werden rings um die schwimmende Anlage Schilder mit Warnhinweisen mon-
tiert, um Badende davon abzuhalten, zur Anlage zu schwimmen und die Insel zu betreten. 
Der als Badegewässer genutzte Teil des Sees (Strandbad Sandweier) liegt in einer Entfer-
nung von ca. 650 m zum geplanten Standort der FPV-Anlage. Der Sicherheitsabstand zu den 
zulässigen Freizeitnutzungen am See wird als ausreichend groß erachtet. 

Zum Schutz von Personen sind an der FPV-Anlage zahlreiche Schutzmaßnahmen, insbeson-
dere gegen elektrische Fehlfunktionen und Stromschlag vorgesehen. Diese werden im was-
serrechtlichen Antrag zur Errichtung der Anlage ausführlich beschrieben.  

Durch die Nutzung stabiler und beständiger Anlagenbestandteile (siehe Anhang 1) bei 
gleichzeitiger Verwendung zahlreicher Schwimmkörper ist die Anlage gegen ein Absinken 
auch bei Leckage einzelner Module gesichert. Dadurch kann der Eintritt größerer Schäden 
und eine Gefährdung von Mensch und Umwelt wirksam vorgebeugt werden. 

Freisetzung von wasser- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen 

Bei der geplanten FPV-Anlage handelt es sich mit Ausnahme des Transformatorenöls um 
eine betriebsmittelfreie Kraftanlage. Reinigungsmittel, Schmiermittel oder andere wasser-
gefährdende Stoffe werden nicht eingesetzt. Als Transformatorenöl wird ein pflanzenöles-
ter-basiertes Transformatorenöl (MIDEL eN 1204 oder vergleichbares Produkt), welches 
leicht biologisch abbaubar ist und als nicht toxisch für Wasserorganismen eingestuft wird, 
genutzt (s. Anhang 2). Zur Vermeidung einer Gewässergefährdung durch Eintrag des Öls 
werden konstruktive Maßnahmen ergriffen, mit denen ein Eintrag des Öls in das Gewässer 
auch bei unvorhergesehenen Vorkommnissen unterbunden werden kann. 
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Mit einem relevanten Eintrag von Stoffen aus den Anlagenbauteilen in den See ist eben-
falls nicht zu rechnen. Durch die Wahl geeigneter Materialen, durch den Einsatz möglichst 
stabiler, langlebiger und schadstofffreier Bauteile, durch eine Konstruktion, die die mecha-
nische Beanspruchung minimiert sowie durch regelmäßige Kontrollen und den schnellen 
Austausch schadhafter Bauteile kann eine Freisetzung von Mikroplastik oder Schwermetal-
len praktisch ausgeschlossen werden. Module, die per- und polyfluorierte Chemikalien 
(PFAS oder PFC) enthalten, werden nicht verbaut.  

Bei der Errichtung und im Betrieb der PV-Anlage entstehen keine Abwässer, die in den See 
geleitet werden. 

 

Fazit  

Mit relevanten vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Freizeitnutzung oder des Kies-
werksbetriebs ist nicht zu rechnen. Einer Gefährdung der menschlichen Sicherheit und Ge-
sundheit wird durch zahlreiche Vorkehrungen, durch das Anlagendesign sowie durch die 
Auswahl geeigneter Materialien begegnet.  

Insgesamt sind keine maßgeblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und 
die menschliche Gesundheit zu besorgen. 

 

 

4.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Da keine Kulturgüter im Vorhabensbereich existieren, findet keine entsprechende Bean-
spruchung statt. 

Sollten bei der Durchführung der Erdarbeiten wider Erwarten archäologische Funde oder 
Flurdenkmale entdeckt werden, werden diese der zuständigen Denkmalschutzbehörde um-
gehend gemeldet. 

Der Betrieb der 380-kV-Gemeinschafts-Leitung Kühmoos-Daxlanden der TransnetBW GmbH 
wird durch die geplante FPV-Anlage nicht beeinträchtigt. Erforderliche Wartungsarbeiten, 
wie bspw. der Austausch von Leiterseilen sind weiterhin möglich.  

Die während der abgeschlossenen Rohstoffgewinnung im Bereich der Freileitung einge-
setzten Schwimmbagger weisen nach betrieblichen Angaben eine Höhe von bis zu ca. 
19,5 m über dem Wasserspiegel auf. Bei diesen Arbeiten wurde der erforderliche Sicher-
heitsabstand zu den Leiterseilen eingehalten. Daher kann davon ausgegangen werden, 
dass auch beim Einsatz eines Rammbootes zum Setzen der Anker, dessen Aufbauten eine 
Höhe von ca. 14 m erreichen, die Sicherheitsabstände zu den Leiterseilen sicher eingehal-
ten werden.  
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Nach Festlegung des genauen Verlaufs der Stromleitung wird vor Beginn der Bauarbeiten 
eine Leitungsrecherche durchgeführt. Dadurch können die bestehenden Leitungen bei Ver-
legung der Kabeltrasse berücksichtigt und die Arbeiten ohne Beeinträchtigung bestehender 
Versorgungsleitungen durchgeführt werden.  

Eine Beeinträchtigung von Sachgütern ist mit dem geplanten Vorhaben nicht verbunden. 

 

 

4.10 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Über die direkten vorhabensbedingten Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter hin-
aus, können zusätzliche Effekte infolge von Wechselwirkungen zwischen den Einzelschutz-
gütern entstehen. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, dass eine FPV-Anlage den 
Temperaturhaushalt des Gewässers maßgeblich verändert, was wiederum Auswirkungen 
auf den aquatischen Lebensraum und damit auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen haben 
kann.  

Im vorliegenden Fall ergeben sich, wie in den vorausgegangenen Kapiteln ausgeführt, je-
doch nur geringfügige Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter. Diese geringfügigen 
Auswirkungen sind nicht geeignet, um Wechselwirkungen mit erheblichen Umweltauswir-
kungen hervorzurufen.  

 

 

5 Kumulative Wirkungen 

Unter kumulativen Wirkungen werden Wirkungen verstanden, die durch mehrere Projekte 
bzw. Eingriffe verursacht werden (s. SIEDENTOP 2001). So können einzelne Vorhaben für sich 
genommen mit nicht erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen, aber zusammen mit an-
deren Projekten negative Auswirkungen auslösen. Die Beeinträchtigungsfaktoren entfalten 
entweder eine summative Wirksamkeit (z.B. summierter Flächenverlust) oder eine synerge-
tische Wirksamkeit. Bei der letzteren ergeben sich durch das Zusammentreffen mehrerer 
Projekte negative Auswirkungen, die die Summe der Effekte bei getrennter Betrachtung der 
Einzelprojekte übertreffen. 

Zu den Vorhaben, die möglicherweise zu kumulativen Wirkungen mit der beantragten PV-
Anlage führen können, gehören die im Jahr 2019 genehmigte Abbauerweiterung Forlen-

spitzen der Fa. EKS, die zu einer Vergrößerung der Baggerseefläche um 18,3 ha nach Nor-
den führt, sowie die genehmigten und beantragten Abbauvorhaben der Fa. peterbeton. Das 
dem geplanten Standort der FPV-Anlage nächstgelegene Vorhaben der Fa. peterbeton ist 
die Rohstoffgewinnung im Bereich der Regiefläche.  

Die obige Umweltprüfung zur geplanten FPV-Anlage kommt zu dem Ergebnis, dass bei den 
Schutzgütern Mensch, Fläche, Boden, Klima, Wasser und Sachgüter jeweils nur sehr ge-
ringe oder geringe Auswirkungen auftreten. Auch beim Schutzgut Tiere und Pflanzen sind 
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die Auswirkungen durch die geplante PV-Anlage sehr gering, die sich vor allem auf die 
Fischfauna und Wasservögel (v.a. Haubentaucher) erstrecken. Somit ergeben sich für diese 
Tiergruppen keine erheblichen Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen. Vielmehr 
führt die Abbauerweiterung zu einer Vergrößerung des Seekörpers, die die Bedeckung des 
Gewässers durch die PV-Anlage und die damit verbundenen sehr geringen Auswirkungen 
auf Fische und fischjagende Haubentaucher ausgleicht.  

Beim Schutzgut Landschaft ergibt sich infolge einer Erweiterung des Nassabbaus eine 
grundlegende Veränderung des Landschaftsbildes, da ein terrestrischer Landschaftsaus-
schnitt in einem aquatischen Lebensraum umgewandelt wird. Aufgrund des stellenweise 
mit Schilfröhrichten und Gehölzen entlang der Ufer besitzt der Baggersee in Sandweier 
mittlerweile zumindest teilweise den visuellen Charakter eines naturnahen Biotops. Nach 
Beendigung der geplanten Abbauerweiterungen und der erforderlichen Rekultivierungs-
maßnahmen wird sich eine vergleichbare naturnahe Ausprägung auch an den neu entstan-
denen Uferzonen einstellen. Der Flächenanteil der PV-Anlage an dem See wird sich verklei-
nern. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Landschaft unter Berücksichtigung 
aller Vorhaben an dem Baggersee Sandweier ist insgesamt nicht zu erwarten. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das PV-Vorhaben für die obengenannten Schutz-
güter selbst zuzüglich des Abbauvorhabens keine erheblichen Beeinträchtigungen zur Folge 
hat. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die temporären Montage- und Lager-
flächen, die zur Errichtung der FPV-Anlage benötigt werden, auf einer genehmigten Abbau-
fläche der Fa. peterbeton liegt. Da dieser Bereich bereits beräumt ist, resultieren aus der 
zeitlich begrenzten Nutzung als Montagefläche praktisch keine zusätzlichen vorhabensbe-
dingten Beeinträchtigungen im terrestrischen Bereich. 

Darüber hinaus erstreckt sich der weitere Vorhabensbereich der FPV-Anlage auf die offenen 
Wasserflächen des bestehenden Baggersees während durch das Abbauvorhaben überwie-
gend terrestrische Flächen betroffen sind. Daher sind mögliche Auswirkungen des FPV-
Vorhabens auf den bestehenden Baggersee begrenzt und führen nicht zu synergetischen 
Effekten mit dem Abbauvorhaben. 
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6 Artenschutzrechtliche Beurteilung 

6.1 Methoden 

In diesem Kapitel wird beurteilt, ob durch das Vorhaben die artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ausgelöst werden. Prü-
fungsrelevant sind die europarechtlich geschützten Arten, zu denen alle heimischen Vogel-
arten sowie die FFH-Anhang IV-Arten gehören. 

Die Festlegung, welche europarechtlich geschützten Arten oder Artengruppen bei einem 
Eingriffsprojekt untersucht werden, orientiert sich grundsätzlich an ein mögliches Vorkom-
men unter Berücksichtigung der vorhandenen Lebensraumausstattung sowie an die vorha-
bensspezifischen potenziellen Projektwirkungen. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Aufgrund der Lage der geplanten schwimmenden PV-Anlage auf einer Seefläche mit einem 
Mindestabstand zum Ufer von hier mehr als 44 m erfolgt keine Beanspruchung von terrest-
rischen und aquatischen Vegetationsbeständen. Ein direkter Eingriff in faunistische Lebens-
räume mit dessen Fortpflanzungs- und Ruhestätten findet somit an und auf dem See nicht 
statt. Durch mögliche Kulissenwirkungen der Anlage und ein entsprechendes Meide- und 
Ausweichverhalten der im Umfeld lebenden Tiere könnte dagegen ein indirekter Verlust 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und somit ein Auslösen des Verbotstatbestands der 
Beschädigung des 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG eintreten. Derartige anlagebedingte Auswir-
kungen sind bei den im Umfeld einer schwimmenden PV-Anlage vorkommenden Kleinvö-
geln, Amphibien, Reptilien und anderen prüfungsrelevanten Tierarten aufgrund des Abstan-
des zum Ufer jedoch nicht zu erwarten. Europarechtlich geschützte Fischarten kommen auf-
grund deren Habitatansprüche und deren landesweiten Verbreitungssituation in einem Bag-
gersee nicht vor und wurden auch nicht nachgewiesen (s. auch Fischgutachten, Teil IV des 
Antrags). 

Kulissenwirkungen der geplanten PV-Anlage sind jedoch bei den schwimmenden Wasser-
vögeln (Lappentaucher, Entenvögel, Rallen, Kormorane) möglich, von denen einige Arten 
auch die uferfernen Seebereiche zur Nahrungssuche nutzen. Für die artenschutzrechtliche 
Beurteilung des Vorhabens wurde daher deren Vorkommen auf dem Baggersee untersucht. 
Zum einen erfolgte eine Erfassung brütender Wasservögel und deren Reviere an sechs Ter-
minen von März bis Juni 2023 (16.03.23, 28.03.23, 15.04.23, 24.04.23, 11.05.23, 24.05.23, 
07.06.23) unter Berücksichtigung von SÜDBECK et al. (2005). Um Brutvorkommen im Bereich 
der PV-Anlage in Bezug zum Gesamtbestand auf dem Baggersee einordnen zu können, wur-
den die brütenden Wasservögel auf dem gesamten Gewässer kartiert. 

Neben den Brutvögeln wurde eine regelmäßige Erfassung der überwinternden und rasten-
den Wasservögel auf dem gesamten See durchgeführt. Dazu fand von November 2022 bis 
zum April 2023 eine zweimalige Begehung pro Monat statt. Dabei wurde das gesamte Ge-
wässer mittels Fernglas und Spektiv abgesucht. Die insgesamt 12 Termine erfolgten am 
10.11.22, 25.11.22, 06.12.22, 20.12.22, 10.01.23, 24.01.23, 09.02.23, 02.03.23, 16.03.23, 
28.03.23, 15.04.23, 24.04.23. 
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Da die während eines Winterhalbjahrs erhobenen Zählergebnisse ggf. von Witterungsver-
lauf beeinflusst werden können, erfolgte bei der Ornithologischen Gesellschaft Baden-
Württemberg e.V. (OGBW) eine Anfrage zu vorhandenen Daten überwinternder und rasten-
der Wasservögel aus den zwei vorherigen Winterperioden 2020/21 und 2021/22. Diese 
Zählungen fanden i.d.R. jeweils einmal monatlich von Oktober bis März statt. 

Da bei den Fledermäusen aufgrund des Uferabstandes keine anlagebedingte Beanspru-
chung von Quartieren (Bäume, Gebäude) eintritt, werden die Auswirkungen auf mögliche 
ufernahe Nahrungshabitate ohne eine Erfassung der Tiergruppe beurteilt. 

Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Der Aufbau der Anlage erfolgt außerhalb des Sees auf die östlich angrenzende Betriebs-
fläche („Regiefläche“) des Kieswerks der peterbeton Rudolf Peter GmbH & Co. KG (s. An-
lage 1). für die mittlerweile eine wasserrechtliche Planfeststellung zum Abbau vom 
18.10.2021 vorliegt. Zur Vorbereitung des Abbaus der für das PV-Vorhaben vorgesehenen 
Fläche erfolgte im Frühjahr 2023 eine Umsiedlung der dort vorhandenen Mauer- und Zau-
neidechsen gemäß Genehmigung, sodass eine Betroffenheit dieser Arten auch für das PV-
Vorhaben nicht vorliegt. Trotz des generell geringen Besiedlungspotenzials dieser vegeta-
tionsarmen Rohbodenfläche erfolgte eine Erfassung der Brutvögel und Amphibien an drei 
Terminen (11.05.23, 24.05.23, 07.06.23). 

Ein Teil der Kabeltrasse befinden sich im Bereich der mit Gehölzen bestandenen ehemali-
gen Abbauböschung. Für die artenschutzrechtliche Beurteilung der temporären Eingriffsbe-
reiche erfolgte am 15.04.23, 24.04.23 und 11.05.23 eine Erfassung der Vögel, Reptilien und 
des Quartierpotenzials für Fledermäuse. 

Die Bewertung von potenziellen bau- und betriebsbedingten Störwirkungen (Schall, Licht, 
Mensch) auf andere europarechtlich geschützte und störungsempfindliche Tierarten (v.a. 
Fledermäuse) erfolgt ohne Berücksichtigung eines kartierten Vorkommens. 

 

 

6.2 Anlagebedingte Auswirkungen 

In diesem Kapitel wird geprüft, ob durch Kulissenwirkungen ein indirekter Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten vorkommender Wasservogelarten eintritt und somit das Be-
schädigungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgelöst wird. 

 

6.2.1 Brutvögel 

Bestandserfassung 

Im Rahmen der Wasservogel-Untersuchung wurden auf dem gesamten Baggersee vier Brut-
vogelarten (Arten mit Brutnachweis u. –verdacht) festgestellt (s. Tab. 5). Von diesen stellt 
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die Stockente (RL-BW V) eine wertgebende Arten dar, von der ein jungeführendes Weib-
chen beobachtet wurde. Aufgrund der eher versteckten Bruthabitate ist die Anzahl erfasster 
Brutpaare der Stockente ggf. unterrepräsentiert. 

 

Tab. 5: Ergebnis der Wasservogelkartierung während der Brutperiode 2023 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL-BW RL-D Artenschutz Status 

Kormoran Phalacrocorax carbo     § N 

Haubentaucher Podiceps cristatus     § B 

Stockente Anas platyrhynchos V   § B 

Blässhuhn Fulica atra     § B 

Graugans Anser anser     § B 

Nilgans Alopochen aegyptiaca     § N 

Rote-Liste-Status: RL-BW = Rote Liste Baden-Württemberg, Stand 2019 (KRAMER et al. 2022), RL-D = Rote Liste Deutsch-
land, Stand 2020 (RYSLAVY et al. 2020), 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der 
Vorwarnliste; n.b = nicht bewertet; Artenschutz: § = besonders geschützt gem. BArtSchVO, §§ = streng geschützt gem. 
BArtSchVO, alle heimische Vogelarten sind europarechtlich geschützt; Status der Vögel: B = Brutvogel (Brutnachweis), 
b = Vogel mit Brutverdacht, N = Nahrungsgast, Dz = Durchzügler 

 

Im Untersuchungsjahr befanden sich 16 Reviere des Blässhuhns auf dem Baggersee (s. An-
lage 2). Der Schwerpunkt der Brutlebensräume befand sich im südwestlichen Teil des Ge-
wässers, dort wo sich der geplante Standort der PV-Anlage befindet. Das konzentrierte 
Vorkommen der Reviere ist auf den dort hohen Anteil einer älteren Verlandungszone mit 
Röhrichten und Weidengebüschen zurückzuführen. Die übrigen Seebereiche zeichnen sich 
durch junge und mittelalte Uferzonen mit einem geringen Angebot an einer Ufervegetation 
aus (s. Anlage 2). 

Der Bestand des Haubentauchers setzte sich aus 3-4 Brutpaaren zusammen, die sich auf 
dem gesamten See verteilten. Es wurden zwei konkrete Brutreviere anhand von Neststand-
orten festgestellt. Ein Revierzentrum befand sich am Südwestufer und somit im Umfeld der 
geplanten PV-Anlage. 

Von der Graugans wurde eine jungeführende Familie am Südostufer des Baggersees fest-
gestellt. 

Im Allgemeinen ist das Artenspektrum brütender Wasservögel und die Anzahl und Vertei-
lung der Brutreviere an einem See in erster Linie von dem Angebot potenziell geeigneter 
Nisthabitate abhängig. Die Ansprüche an einem Brutlebensraum sind dabei artspezifisch. 
Für Haubentaucher und Bläßhühner sind vor allem Schilfröhrichte und insbesondere Ufer-
abschnitte mit überhängenden und ins Wasser ragenden Gehölzen bedeutsam, an denen 
die Nester zum Schutz vor Prädatoren uferfern bzw. über/auf Wasserhöhe angelegt werden 
(s. Abb. 10). Nester der Teichhühner können sich darüber hinaus auch abseits des Wassers 
und in Gehölzbeständen befinden. Geringe Ansprüche an einem Brutlebensraum stellen 
Stockenten, die neben Verlandungszonen von Seen auch wasserlose Standorte wie z.B. 
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Waldschonungen, Brachen, Getreidefelder zur Anlage der Nester nutzen. Die Neststandorte 
der Nilgans sind sehr vielseitig (am Boden, in Erdlöchern, Schwimmbagger, Baumhöhlen, 
größere Baumnester). 

 

 
Abb. 10: Beispielhafte Ausprägung von uferfernen Neststandorten des Haubentauchers 

(links) und Blässhuhn (rechts) auf einem Baggersee 

 

Der Baggersee bei Sandweier zeichnet sich vor allem am Südwestufer und Nordwestufer 
durch ältere Uferzonen mit einer entsprechend ausgeprägten Vegetation aus. Von natur-
schutzfachlicher Bedeutung sind vor allem eine strukturreiche Verlandungsvegetation mit 
Schilfröhricht-Bestände, die geeignete Brutlebensräume für u.a. Haubentaucher und Bläß-
huhn bieten (s. Anlage 3). Ins Wasser ragende Gehölzstrukturen, die für Haubentaucher und 
Blässhuhn geschützte Nisthabitate darstellen, kommen am Gewässer vor allem am Süd-
westufer bzw. im Umfeld der geplanten PV-Anlage vor. Bei den übrigen Uferzonen am See 
(Nordostufer, Ostufer, Südostufer) handelt es sich aufgrund von Abbautätigkeiten überwie-
gend um sehr junge bis mittelalte Ausprägungen (s. Anlage 3). Schilfröhrichte oder Gehölz-
bestände sind dort kaum vorhanden. Dementsprechend wurden dort nur vergleichsweise 
wenige Brutreviere festgestellt. 

Neben dem Angebot grundsätzlich geeigneter Niststrukturen stellt ein geringes Störpoten-
zial ein weiteres Kriterium für eine Ansiedlung dar. Auf dem Baggersee in Sandweier liegt 
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v.a. im Bereich von Angelstellen ein höheres Störpotenzial vor. Die Angelstandorte befin-
den sich am Südwestufer gegenüber der geplanten PV-Anlage und im Osten des Gewäs-
sers. Trotz der Angelnutzung im Südwesten kommen dort einige Brutpaare vor.  

Andere charakteristische Wasservogelarten größerer Stillgewässer, wie z.B. Teichhuhn 
(RL-BW 3), Höckerschwan, Reiherente und Zwergtaucher, wurden auf dem Baggersee in 
Sandweier als Brutvögel nicht festgestellt.  

 

Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Als beurteilungsrelevante Entfernung werden diejenigen Brutlebensreviere auf dem Bag-
gersee berücksichtigt, die bis zu 100 m zum Außenrand der geplanten PV-Anlage entfernt 
liegen. In dieser relevanten Nähe befanden sich neun Wasservogelreviere (7 x Blässhuhn, 
1 x Haubentaucher, 1 x Stockente) (s. Anlage 3). Die Entfernungen der Anlage diesen Re-
vieren lagen zwischen 46 m und 100 m. 

Aufgrund der geringen Höhe der PV-Anlage (ca. 0,9 m über der Wasserfläche) tritt keine 
direkte visuelle Kulissenwirkung und ein entsprechendes Ausweich- und Meideverhalten 
ein (s. Abb. 11). Dieses verdeutlichen auch die Ergebnisse einer Studie aus den Niederlan-
den zu den Auswirkungen einer schwimmenden PV-Anlage (ROYAL HASKONING DHV 2022). 
Danach hielten sich Wasservögel im Umfeld der Anlage auf, Enten nutzten diese auch als 
Ruheplatz (s. Abb. 12 u. 13). 

Somit steht den Wasservögeln der verbleibende Gewässerbereich zwischen Ufer und der 
Anlage weiterhin als Lebensraum zur Verfügung. Aufgrund der Winkel der PV-Module kann 
eine Blendwirkung auf die Vögel ausgeschlossen werden. 

 

 

Abb. 11: Beispielhafte Darstellung zur visuelle Wahrnehmung der geplanten PV-Anlage 
aus Sicht eines schwimmenden Wasservogels (Quelle: Zimmermann PV-Floating, 
www.pv-floating.com.de.)  
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Abb. 12: Gänse im Umfeld einer PV-Anlage (Quelle: ROYAL HASKONING DHV 2022) 

 

 

Abb. 13: Ruhende Enten auf einer PV-Anlage (Quelle: ROYAL HASKONING DHV 2022) 
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Grundsätzlich kann eine PV-Anlage in Abhängigkeit von deren Lage und Form jedoch ufer-
nahe Seebereiche vom übrigen Gewässer so abtrennen, dass im Rahmen einer indirekten 
Kulissenwirkung eine Verkleinerung des von den Wasservögeln besiedelten Seeabschnitts 
eintritt. Liegt dennoch weiterhin ein für die jeweilige Wasservogelart ausreichend großer 
Gewässerbereich zwischen Ufer und Anlage vor, ist mit keinem vorhabensbedingten Ver-
lust eines Brutlebensraumes zu rechnen. 

Das Blässhuhn besiedelt nach HÖLZINGER & BOSCHERT (2001) Gewässer mit einer freien Was-
serfläche von mindestens 0,1 ha. Bei den sieben Revierstandorten innerhalb des 100 m-
Bereichs der geplanten PV-Anlage in Sandweier verbleibt eine Wasserfläche von ca. 3,3 ha 
zwischen Westufer und der Anlage. Somit ist davon auszugehen, dass die Blässhühner die 
sieben aktuellen Brutlebensräume in Nähe der PV-Anlage auch weiter besiedeln werden 
und kein Meideverhalten durch indirekten Kulisseneffekt eintritt.  

Vom Haubentraucher wurde im relevanten 100 m-Bereich ein vermuteter Neststandort um 
die geplante PV-Anlage festgestellt. Für die Art geben SÜDBECK et al. (2005) besiedelte Still-
gewässergrößen ab 1 ha, oft jedoch größer 5 ha an. Aufgrund der Lage und Ausdehnung 
der Anlage wird das Revierzentrum fast vollständig vom übrigen See abgetrennt (s. Anlage 
3. Es verbleibt eine Wasserfläche um den dortigen Brutlebensraum mit einer Größe von 3,3 
ha, sodass dort weiterhin ein potenzielles Bruthabitat zur Verfügung steht. Außerdem wird 
im Süden zwischen Ufer und PV-Anlage eine 44 m breite Verbindung zum See existieren, 
die eine zusätzliche Nutzung des gesamten Sees als Nahrungslebensraum weiterhin ge-
währleistet. Dass der Haubentaucher auch schmale und kleinere Seebereiche als Brutle-
bensraum nutzt, verdeutlicht die Feststellung eines Neststandortes im Jahr 2023 in einer 
engen Seeausbuchtung am Baggersee der Fa. Stürmlinger in Durmerheim (s. Abb. 14). Aus-
schlaggebend für die Wahl eines Bruthabitats dürfte in erster Linie das Angebot geeigneter 
Strukturen zur Anlage eines Schwimmnestes darstellen. 

Die Stockente (RL-BW V) besiedelt neben Gewässerufer auch wasserlose Standorte (z.B. 
Waldschonungen, Brachen, Weiden, Äcker) (HÖLZINGER & BAUER 2018), sodass die vorha-
bensbedingte Einengung eines ehemals offenen Seeabschnitts nicht zu einem Verlust eines 
Brutlebensraum führt.  

Während brütende Blässhuhn und Stockente überwiegend die ufernahen Seebereiche zur 
Nahrungssuche aufsuchen, nutzt der fischjagende Haubentaucher den gesamten See. Zu 
den möglichen Projektwirkungen einer schwimmenden PV-Anlage gehört eine Reduzierung 
der Fischproduktion infolge der Beschattung, wodurch das Nahrungsangebot für den Hau-
bentaucher verringert werden würde. Nach Angaben im Fischgutachten sind jedoch die 
Auswirkungen auf die Fischproduktion als unerheblich einzustufen. Die Errichtung einer flä-
chendeckenden PV-Anlage auf einem See führt zu einer Verkleinerung des Nahrungshabi-
tats, da der Haubentaucher vermutlich nicht in der Lage ist, unter der gesamten Anlage zu 
tauchen. Da die randlichen Unterwasserbereiche einer PV-Anlage weiterhin genutzt wer-
den können und im vorliegenden Fall die geplante 3,4 ha große PV-Anlage nur 3,8 % des 
Gewässers ausmacht, tritt eine maßgebliche Verringerung des Jagdlebensraums für den 
Haubentaucher auf dem Baggersee in Sandweier nicht ein. 
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Abb. 14: Lages des Revierzentrums eines Haubentaucher-Brutpaares im Bereich einer 

schmalen Seebucht am Westufer des Baggersees der Fa. Stürmlinger in 
Durmersheim (Kartengrundlage: © Google Earth, 2023) 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein relevanter Verlust an Brutlebensräumen durch 
Kulissenwirkung nicht eintritt und somit das Beschädigungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 
3 BNatSchG nicht ausgelöst wird. 

 

6.2.2 Winter- und Rastvögel 

Bestandserfassung 

Artenspektrum 

Bei den eigenen Zählungen überwinternder und rastender Wasservögel im Winterhalbjahr 
2022/23 wurden insgesamt 16 Arten festgestellt (s. Tab. 6). Bei der Knäkente (RL-D 2W) und 
Kolbenente (RL-D RW) handelt es sich um Arten, die auf der Roten Liste wandernder Vogel-
arten geführt sind. 

In den vorherigen zwei Wintern 2020/21 und 2021/22 wurden durch die OGBW mit Samt-
ente (RL-D 1w) und Rothalstaucher zwei zusätzliche Arten festgestellt (s. Tab. 7 u. 8). 

Häufigkeiten 

Die größten Wasservogelbestände bei den eigenen Zählungen umfassten zwischen ca. 350 
und 424 Tiere und traten im Spätherbst 2023 auf. (s. Tab. 6). Bei diesen handelt es sich 
größtenteils um überwinternde oder rastende Blässhühner, deren Ansammlungen kontinu-
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ierlich vom Herbst 2022 bis zum Beginn der Brutzeit 2023 abnahmen. Mittelgroße und re-
gelmäßige Ansammlungen wurden von Reiherenten, Tafelenten, Stockente, Graugans und 
Kanadagans gebildet. Die bemerkenswerten bzw. wertgebenden Arten wie Knäkente, Kol-
benente, Samtente und Rothalstaucher wurden nur in geringen Anzahlen und bei jeweils 
nur einem Termin festgestellt. Bei diesen handelt es sich somit nur um kurzzeitig rastende 
Vögel. 

Die Gründe für die grundsätzlich wechselnde Anzahl der bei den Kartierterminen festge-
stellten Wasservögel ist zum einen auf die zumindest zeitweise versteckte Lebensweise 
der Vögel in der Ufervegetation zurückzuführen (v.a. bei Blässhuhn, Teichhuhn, Stockente). 
Auch ein Übersehen tauchender Haubentaucher auf der großen Seefläche vom Land aus ist 
nicht auszuschließen. Die Zählergebnisse bilden jedoch die Größenordnung der vorhande-
nen Wasservögel realistisch ab. 

Neben methodischen Ursachen kommen natürliche Gründe für die sich ändernde Anzahl der 
Wasservögel in Betracht. Aufgrund der hohen Anzahl an Baggerseen in der Oberrheinebene 
steht den Wasservögeln grundsätzlich ein großes Angebot zum Wechsel der Nahrungs- und 
Ruhehabitate zur Verfügung. Auslöser für einen Wechsel können Störungen, witterungsbe-
dingte Einflüsse oder artspezifische Überwinterungsstrategien sein.  

Bei den Zählungen der OGBW in den zwei vorherigen Winterhalbjahren wurden tendenziell 
etwas geringere Größenordnungen bei den Wasservogelansammlungen festgestellt (s. 
Tab. 6 u. 7). Vor allem die Beobachtung von größeren Anzahlen an Blässhühnern wie im 
Spätherbst 2022 erfolgte bei diesen Untersuchungen nicht. 
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Tab. 6: Ergebnis der Erfassung überw
internder und rastender W

asservögel 2022/23 

 

Deutscher 
Name

Wissenschaftlicher 
Name

RL-BW 
Bv 

RL-D 
Bv

RL-D 
wV 

Arten-
schutz

10.11.
2022

25.11.
2022

06.12.
2022

20.12.
2022

10.01.
2023

24.01.
2023

09.02.
2023

02.03.
2023

16.03.
2023

28.03.
2023

15.04.
2023

24.04.
2023

Kormoran Phalacrocorax carbo § 2 2 2 1 3 4 6 2 3 1 1 3

Haubentaucher Podiceps cristatus § 11 3 7 10 10 6 11 10 6 9 8 11

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis 2 § 1

Höckerschwan Cygnus olor § 3 1 1 1 1 1

Knäkente Anas querquedula 1 1 2 § 4

Kolbenente Netta rufina R § 1

Schnatterente Anas strepera § 8 2

Stockente Anas platyrhynchos V § 23 31 19 10 9 4 6 10 4 4

Tafelente Aythya ferina 3 V § 16 13 2 41 12 9 5

Reiherente Aythya fuligula § 10 33 6 10 29 17 26 21 17 7 2

Blässhuhn Fulica atra § 221 250 197 157 129 104 70 78 52 42 29 21

Teichhuhn Gallinula chloropus 3 V §§ 1 3

Kanadagans Branta canadensis § 7 29 4 24 4 4 3

Graugans Anser anser § 74 62 4 54 6 22 14 9 20 8

Nilgans Alopochen aegyptiaca § 93 14 10 6 6 6

Rostgans Tadorna ferruginea § 2 2

Summe 353 424 349 263 277 157 137 138 98 99 46 52
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Tab. 7: Ergebnis der Erfassung überwinternder und rastender Wasservögel 2020/21 

Deutscher  
Name 

RL-BW 
Bv  

RL-D 
Bv 

RL-D 
wV  

Arten-
schutz 

10.10. 
2020 

15.11. 
2020 

13.12. 
2020 

17.01. 
2021 

14.02. 
2021 

14.03. 
2021 

Kormoran       §     1 9 6 2 

Haubentaucher       §   5 4 8 14 1 

Höckerschwan       §   1 2   2   

Stockente V     §   2 2 6   3 

Reiherente       §   15 18 3 29 4 

Tafelente V V   § 1     11     

Blässhuhn       § 6 2 4 40 10   

Graugans       §   25 24 59 28   

Nilgans       §   12 6 2     

Summe         7 62 61 138 89 10 

Rote-Liste-Status: RL-BW Bv = Rote Liste Brutvögel Baden-Württemberg, Stand 2019 (KRAMER et al. 2022), 
RL-D Bv = Rote Liste Brutvögel Deutschland, Stand 2020 (RYSLAVY et al. 2020), RL-D wV = Rote Liste wan-
dernde Vögel Deutschland (HÜPPOP et al. 2013), RL1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = ge-
fährdet, V = Art der Vorwarnliste; n.b = nicht bewertet; Artenschutz: § = besonders geschützt gem. BArtSchVO, 
§§ = streng geschützt gem. BArtSchVO, alle heimische Vogelarten sind europarechtlich geschützt; 

 

Tab. 8: Ergebnis der Wasservogelzählung der OGBW im Winterhalbjahr 2021/22 

Deutscher  
Name 

RL-BW 
Bv  

RL-D 
Bv 

RL-D 
wV  

Arten-
schutz 

16.10. 
2021 

14.11. 
2021 

12.12. 
2021 

14.01. 
2022 

13.02. 
2022 

14.03. 
2022 

Kormoran       § 1 1 2 2 3 4 

Haubentaucher       § 7 2 7   4 3 

Rothalstaucher nb     §       1 1 1 

Höckerschwan       §     2     1 

Stockente V     § 18 46 4 19 7   

Reiherente       § 6 4   8 40 20 

Samtente      1 §       1 1 1 

Tafelente V V   §           11 

Blässhuhn       § 26 114 27 52 52 6 

Kanadagans       § 6 220   2 2 3 

Graugans       § 40 47 11 12 34   

Nilgans       § 7 27   8 11 15 

Summe         111 461 53 105 155 65 

Rote-Liste-Status: RL-BW Bv = Rote Liste Brutvögel Baden-Württemberg, Stand 2019 (KRAMER et al. 2022), 
RL-D Bv = Rote Liste Brutvögel Deutschland, Stand 2020 (RYSLAVY et al. 2020), RL-D wV = Rote Liste wan-
dernde Vögel Deutschland (HÜPPOP et al. 2013), RL1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = ge-
fährdet, V = Art der Vorwarnliste; n.b = nicht bewertet; Artenschutz: § = besonders geschützt gem. BArtSchVO, 
§§ = streng geschützt gem. BArtSchVO, alle heimische Vogelarten sind europarechtlich geschützt 
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Räumliche Verteilung 

Entsprechend ihres Nahrungsspektrums und Art der Nahrungssuche unterschieden sich die 
beobachteten Wasservogelarten hinsichtlich ihrer Raumnutzung auf dem See. So wurden 
die nach Fische jagenden Haubentaucher sowohl in der Gewässermitte als auch an ver-
schiedenen Uferzonen des Gewässers festgestellt. Die sich größtenteils von Muscheln, In-
sektenlarven und Pflanzensamen ernährenden Reiherenten und Tafelenten hielten sich 
überwiegend in Ufernähe auf. Blässhühner nutzten ebenfalls bevorzugt die ufernahen See-
bereiche. Auch die Stockenten, Graugänse, Nilgänse und Kanadagänse wurden überwie-
gend an den Ufern, z.T. am Land (u.a. Strandbad) beobachtet.  

Die ufernah sich aufhaltenden Wasservogelarten nutzen nahezu die gesamten Uferab-
schnitte des Baggersees. Ausnahme stellen die aktuellen Abbaubereiche der Fa. EKS und 
peterbeton dar. Auch im Bereich der geplanten PV-Anlage und dessen Umfeld hielten sich 
regelmäßig, zeitweise größere Wasservogelansammlungen auf, was auf die naturnahe 
Verlandungsvegetation am Südwestufer zurückzuführen ist. So wurden in dem südwestli-
chen Seebereich zwischen den Betriebsflächen der Firmen EKS und peterbeton zwischen 
27 und 210 Wasservögel gezählt. 

 

Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Mit Haubentaucher, Kormoran, Höckerschwan, Bläßhuhn, Stockente, Reiherente, Tafel-
ente, Graugans, Kanadagans und Nilgans wurden charakteristische überwinternde Was-
servogelarten auf dem See festgestellt. Bemerkenswerte Arten, wie Knäckente, Kolben-
ente, Rothalstaucher und Samtente treten nur gelegentlich, vergleichsweise kurzzeitig und 
in sehr geringen Anzahlen auf. 

Grundsätzlich besitzt die nördliche Oberrheinebene aufgrund der hohen Anzahl von Altwäs-
sern in der Rheinaue sowie von Baggerseen eine große Bedeutung für Wintergäste und 
Zugvögel. Die Ausweisung der Rheinniederung als Ramsar-Gebiet und u.a. die Wasservo-
gelzählung von BAUER et al. (2010) unterstreichen die hohe Relevanz der Oberrheinebene. 
Veröffentlichungen speziell zur Bedeutung von Baggerseen der Oberrheinebene für über-
winternde und rastende Wasservögel liegen nicht vor. van ROOMEN et al. (2020) geben an, 
dass am Oberrhein zwischen Basel und Bingen in den zwei Wintern 2015/16 und 2017/18 
rund 97.000 Wasservögel gezählt wurden.  

Dass insbesondere direkt am Rhein gelegene Baggerseen eine große Bedeutung für über-
winternde und rastende Wasservögel besitzen können, verdeutlichen die im Rahmen einer 
Internetrecherche gefundenen langjährigen Zähldaten, die in einem Umweltgutachten für 
ein Vorhaben der DMA MINERALAUFBEREITUNG GMBH (2018) bei Rheinau (Ortenaukreis) ange-
gebenen sind. Dort wurden pro Zähltermine teilweise zwischen 1.000 und 1.800 Vögel er-
fasst, darunter vor allem Stockenten (bis zu ca. 1.200), Tafelenten (bis zu ca. 80), Reiheren-
ten (bis zu ca. 440), Schnatterenten (bis zu 490), Blässhühner (bis zu ca. 180) und Hauben-
taucher (bis zu ca. 60). 
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Infolge der mittlerweile zunehmend geplanten PV-Anlagen auf Baggerseen in der Ober-
rheinebene liegen inzwischen Vergleichsdaten zu überwinternden Wasservögeln auf ande-
ren Abbaugewässern vor. In Tabelle 9 sind exemplarisch die Zählergebnisse an den Bag-
gersee der Kies- und Beton AG dargestellt, in der für einen Vergleich die maximal bei einem 
Termin in den Winterhalbjahren gezählten Wasservögel herangezogen werden. Auch bei 
diesen Untersuchungen erfolgte eine Zählung zweimal pro Monat. Da die Anzahl der Was-
servögel unter anderem von der Gewässergröße bzw. Uferlänge abhängig ist, ist in der 
Tabelle für den Vergleich die Zahl der Vögel pro ha Seefläche dargestellt.  

 

Tab. 9: Maximal an einem Termin erfasste Anzahl überwinternder/rastender Wasservögel 
an Baggerseen in der Oberrheinebene 

Baggersee Erfassungs-
zeitraum 

Maximal an einem Termin er-
fasste Anzahl Wasservögel 

Wasservögel 
pro 1 ha See-

fläche 

Fa. EKS (Sandweier) 2022/23 424 4,8  

Fa. KBI (Iffezheim) 2022/23 110 1,2  

Fa. IKE (Iffezheim) 2022/23 165 2,3  

Fa. Stürmlinger (Durmersheim) 2021/22 91 1,9 

 

Die Untersuchungen zeigen zum einen, dass die Zahl der Wasservögel bezogen auf die 
Größe der Baggerseen vergleichsweise sehr gering ist. Allerdings ist anzumerken, dass die 
Menge an Wasservögeln auf einem Gewässer nicht nur von der Größe bestimmt wird, son-
dern auch von dem Anteil gut entwickelter Ufervegetation, dem Störpotenzial (ggf. durch 
Abbau u. Angeln), dem Nahrungsangebot, der Rheinnähe und durch das Angebot weiterer 
Seen in der Umgebung. 

Die Tabelle 9 zeigt auch, dass die Wasservogeldichten auf dem See der EKS/peterbeton im 
Vergleich zu den anderen drei Gewässern deutlich höher lagen. Dieses ist vor allem auf die 
zeitweise hohe Anzahl überwinternder Blässhühner auf dem Vorhabensgewässer zurückzu-
führen. 

Infolge der geplanten PV-Anlage reduziert sich die aktuell offene Seefläche des Gewässers 
um max. 3,4 ha (3,8 %) von 89,3 ha auf rund 85,9 ha. Somit steht den überwinternden und 
rastenden Wasservögeln weiterhin ein ausreichend großer Lebensraum zur Verfügung.  

Durch die geplante PV-Anlage wird in der Südwestecke des Sees trotz des Mindestabstan-
des zum Ufer von 44 m jedoch ein Gewässerabschnitt vom übrigen See weitestgehend ab-
geschnitten, der ein ausgeprägte Ufervegetation aufweist (s. Anlage 3). Es besteht so die 
Möglichkeit, dass zumindest ein Teil der dort bei den Kartierungen regelmäßig am Ufer 
festgestellten überwinternden Wasservögel (v.a. Blässhuhn, Reiherente, Tafelente) diesen 
weitgehend abgetrennten Seebereich nicht mehr nutzen wird. Da diese Vögel wie beobach-
tet auch den südöstlich angrenzenden Gewässerabschnitt aufsuchen und zusätzlich die üb-
rigen Uferabschnitte des Baggersees nutzen, ist nicht von einem Rückgang der Winter- und 
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Rastvögel aufgrund der PV-Anlage auszugehen. So macht die von der PV-Anlage überwie-
gend abgeschlossene Uferzone in der Südwestecke nur ca. 12 % der Gesamtlänge besie-
delbarer Uferabschnitte (4,3 km) auf dem Baggersee aus. 

Für Wasservogelarten, die grundsätzlich das gesamte Gewässer zur Fischjagd nutzen, wie 
Haubentaucher und Kormoran, führt das Vorhaben zu einem Lebensraumverlust. Dennoch 
bietet der See abseits der PV-Anlage noch ein ausreichendes Angebot an Nahrungshabita-
ten für diese Wasservogelarten (ca. 86 ha). Der vorhabensbedingte Verlust von max. 3,8 % 
des Jagdlebensraums wird für die max. 11 festgestellten Haubentaucher als geringfügig 
bzw. nicht erheblich eingestuft. Mit der genehmigten Abbauerweiterungen der Firmen EKS 
und peterbeton wird sich der Baggersee in den nächsten Jahren kontinuierlich um mehrere 
Hektar vergrößern. Abzüglich der max. 3,4 ha großen PV-Anlage steht den überwinternden 
und rastenden Wasservögeln dann eine Seefläche als Nahrungs- und Ruhehabitat zur Ver-
fügung, die größer ist als das aktuelle Gewässer. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass durch die geplante PV-Anlage essentielle 
Nahrungshabitate und Ruhestätte für überwinternde und rastende Wasservögel nicht be-
ansprucht werden und ein ausreichendes Angebot weiterhin vorhanden ist. 

 

6.2.3 Fledermäuse 

Die Bedeutung eines größeren Gewässers als Nahrungshabitat für Fledermäuse ist diffe-
renziert zu betrachten. So weist die ufernahe Zone gegenüber der offenen Seefläche ein 
weitaus größeres Nahrungsangebot auf. Der pflanzenreiche Unterwasserbereich in der 
Uferzone stellt für wasserlebende und fliegende Insekten (z.B. Zuckmücken, Eintagsfliegen) 
einen Entwicklungslebensraum dar. Weitere fliegende Insekten (z.B. Nachtfalter, Fliegen, 
Käfer) stammen aus der terrestrischen Ufervegetation. Auch aufgrund der windgeschützten 
Lage entlang der Ufervegetation (Schilf, Gehölze) stellt der ufernahe Bereich somit einen 
bevorzugten Luftraum für fliegende Insekten dar, der von verschiedenen Fledermausarten 
als präferierter Jagdlebensraum genutzt werden kann. Die Wasserfledermaus sammelt (ke-
schert) zusätzlich auch Beute von der Wasseroberfläche, die dort treibt und meist verse-
hentlich von der Ufervegetation ins Wasser gefallen ist. Neben der Bedeutung als Nah-
rungslebensraum bietet die Ufervegetation den Fledermäusen auch die erforderliche struk-
turelle Orientierung bei der Jagd und Transferflügen.  

Da die geplante PV-Anlage auf dem Kühlsee einen Abstand von mehr als 44 m zum Ufer 
hält, erfolgt keine Beeinträchtigung des Unterwasserlebensraums als Entwicklungshabitat 
für Insekten. Darüber hinaus wird nicht in den ufernahen Luftraum fliegender Insekten bzw. 
nahrungssuchender Fledermäuse eingegriffen. Die offene Seefläche bzw. der Vorhabens-
bereich spielt eine untergeordnete Rolle und stellt kein essentielles Nahrungshabitat dar. 
Außerdem kann der Luftraum über der PV-Anlage auch weiterhin als Jagdlebensraum ge-
nutzt werden.  

 

 



 Gemeinde Iffezheim  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Kühlsee  –  Umweltbericht 54 I 80 

6.3 Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Nachfolgend wird geprüft, ob bei der Errichtung, Wartung und Instandsetzung der PV-
Anlage im Rahmen von Störwirkungen die Verbotstatbestände der Tötung nach des § 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der Störung § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ausgelöst werden. 

 

6.3.1 Vögel 

Bestandserfassung 

Auf der geplanten gehölzfreien Montage- und Lagerfläche der Fa. peterbeton wurden keine 
Vogelbrutreviere festgestellt. Aufgrund den vegetationsarmen kiesig-sandigen Rohböden 
bietet sie ohnehin nur ein Habitatpotenzial für den bodenbrütenden Flussregenpfeifer (s. 
Abb. 15). 2023 hielten sich zwar Flussregenpfeifer gelegentlich auf der Regiefläche auf, 
das Revierzentrum lag jedoch am Südostufer des Sees. 

Im Bereich des westlichen Böschungsabschnitts, der zur Anlage der Kabeltrasse vorgese-
hen ist, erfolgte ebenfalls kein Nachweis eines Revierzentrums. Zurückzuführen ist dieses 
auf die Ausprägung als Brombeer-Gestrüpp. In der Umgebung wurden Amsel, Blaumeise, 
Buchfink, Gartengrasmücke, Grünfink, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Nachtigall und 
Zilpzalp als Brutvögel festgestellt, für die der kleinflächige Eingriffsbereich ein vergleichs-
weise geringer Teil des Reviers darstellt. 

 

 

Abb. 15: Geplante Lager- und Montagefläche für die PV-Anlage (24.04.23)  
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Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Die Kabeltrasse erstreckt sich am Westufer auf einen mit Brombeer-Gestrüpp bestandenen 
Böschungsabschnitt. Obwohl kein Nachweis einer Brutnutzung erfolgte, werden die Brom-
beeren und ggf. angrenzende Gehölze zum Schutz von Nestern und Jungvögeln außerhalb 
der Brutzeit, d.h. von Anfang Oktober bis Ende Februar beseitigt.  

Es wird angestrebt, den Aufbau außerhalb der Brutzeit der Wasservögel durchzuführen. 
Allerdings steht die für die Installation zu beauftragende Spezialfirma nur für einen konkre-
ten, eng begrenzten Zeitraum zur Verfügung, sodass ggf. keine flexible Festlegung der Auf-
bauzeit möglich ist und eine zwingende Durchführung während der Brutzeit nicht ausge-
schlossen werden kann. Für den Fall, dass der Aufbau in die Brutzeit gelegt werden muss, 
ist nicht mit erheblichen störungsbedingten Beeinträchtigungen der am Ufer nistenden 
Wasservögel auszugehen, da mit etwa 44 m ein großer und ausreichender Mindestabstand 
zur PV-Anlage besteht. 

Unter Berücksichtigung dieser Vermeidungsmaßnahmen wird der Verbotstatbestand § 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht ausgelöst. 

 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Im Allgemeinen treten Störungen der Vögel in vielfältiger Form auf, beispielsweise durch 
akustische und visuelle Reize, Kulissenwirkung oder Feinde (Prädatoren, Mensch). Dabei 
können sich diese Reize auf unterschiedlichen Ebenen (Individuum, Population, Biozönose) 
auswirken (s. STOCK et al. 1994), wobei die negativen Effekte auf Populationsebene als 
erheblicher einzustufen sind als Wirkungen auf Ebene des Individuums. Vögel sind unter 
Umständen in der Lage, die Störreize zu kompensieren, so dass keine gravierenden Beein-
trächtigungen eintreten. Distanzbedürfnisse lassen sich z.B. durch Flucht oder Gewöhnung 
regulieren, Gelegeverluste können durch Ersatzbruten ausgeglichen werden. 

Schallemissionen 

Schallemissionen können akustische Signale, die für die Vögel eine wichtige Funktion be-
sitzen, überdecken. Zu den Funktionen gehören Gesänge zur Partnersuche und Revierab-
grenzung, Lokalisation von Beutetieren, Kontakt im Familienverband sowie rechtzeitiges 
Hören von Warnrufen (GARNIEL et al. 2007).  

Relevante Schallquellen bei der Anlieferung und beim Aufbau der PV-Module stellen vor 
allem Fahrzeuge dar (z.B. Transport-LKW, Kran, Radlader). Diese Schallemissionen weisen 
jedoch nicht die Größenordnungen, um die Gesänge und Rufe der angrenzenden Arten maß-
geblich zu überdecken. So ergeben sich aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeit nur 
geringe Schallausträge. Außerdem liegt aufgrund der der Nähe zur A 5, der bestehenden 
Nutzung als Betriebsfläche der Fa. peterbeton sowie der vielbefahrenden Kreisstraße im 
Süden eine hohe Vorbelastung durch Fahrverkehr und den intensiven Transport- und Verla-
devorgängen vor. Darüber hinaus sind die Montagearbeiten zeitlich begrenzt. 
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Lichtemissionen 

Da die Arbeiten zur Montage der PV-Anlage sowie zur Errichtung des Netzanschlusses aus-
schließlich tagsüber stattfinden und keine Beleuchtungsanlage installiert wird, treten keine 
störungsrelevanten Lichtemissionen auf.  

Anwesenheit des Menschen 

Störungsrelevant für brütende Vögel ist im Allgemeinen die Anwesenheit des Menschen in 
direkter Nestnähe. Derartige Störungen treten durch die geplanten Montagearbeiten auf 
der Regiefläche der Fa. peterbeton nicht auf, da aufgrund der gehölzfreien Umgebung oh-
nehin keine Revierzentren von Vogelarten vorhanden sind. Es wird angestrebt, den Aufbau 
außerhalb der Brutzeit der Wasservögel durchzuführen (s. Tötungsverbot). 

Im Umfeld der geplanten Kabeltrasse im Westen sind zwar Gehölzbestände vorhanden, 
wertgebende Vogelarten wurden dort nicht festgestellt. Die Verlegung der Stromleitung 
wird maschinell mittels Minibagger oder Kabelpflug durchgeführt, bei dem der Fahrer we-
nig offen in Erscheinung tritt. Außerdem ist die Bauzeit an einem Abschnitt aufgrund der 
maschinellen Verlegung zeitlich sehr begrenzt. Mit einer nachhaltigen Störwirkung auf die 
Vögel ist diese Maßnahme nicht verbunden. 

Bei den zukünftigen Inspektions- und Wartungsarbeiten an der PV-Anlage ist ebenfalls von 
keiner erheblichen Störwirkung auf die Wasservögel auszugehen, da diese sehr kurz sein 
werden. Der Großteil der Kontrolle erfolgt über Fernüberwachung. Regelmäßige Reini-
gungsarbeiten sind i.d.R. nicht erforderlich. Aufwendige bzw. länger andauernde Instand-
setzungsarbeiten sollten nach Möglichkeit außerhalb der Brutzeit der Wasservögel (Anfang 
September bis Ende Februar) durchgeführt werden. 

Fazit 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass der Erhaltungszustand der lokalen Populatio-
nen der im Umfeld festgestellten Vogelarten durch Störungen nicht erheblich beeinträchtigt 
wird und somit der Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht eintritt. 

 

Beschädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Durch die temporäre Nutzung der Regiefläche der Fa. peterbeton als Montage- und Lager-
fläche werden keine Brutlebensräume beansprucht. Bei der Herstellung der Kabeltrasse 
wird nur kleinflächig in dem auf der Böschung befindlichen Gehölzbestand eingegriffen, 
sodass kein vollständiger Brutlebensraum bei den dort vorkommenden Brutvogelarten be-
troffen ist und somit kein Revierverlust eintritt. Nach Verlegung der Stromleitung kann sich 
außerdem dort durch Sukzession wieder ein Gehölzbestand entwickeln. Insgesamt wird der 
Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht ausgelöst. 
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6.3.2 Reptilien 

Bestandserfassung 

Wie bereits erwähnt, erfolgte auf der geplanten Montage- und Lagerfläche im Frühjahr 
2023 eine Umsiedlung der dort vorhandenen Mauer- und Zauneidechsen für den genehmig-
ten späteren Abbau der Betriebsfläche der Fa. peterbeton, sodass dort keine Betroffenheit 
mehr vorliegt. 

Im Bereich der westlich angrenzenden Böschung zur PV-Anlage, die zur Anlage der Kabelt-
rasse vorgesehen ist, wurde die europarechtlich geschützte Mauereidechse (RL-BW D, RL-
D V) festgestellt. 

 

Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Zur Vermeidung des Tötungstatbestands gemäß § 44 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG kommen bei 
Eidechsen im Allgemeinen Bauzeitenbeschränkungen, Vergrämungsmaßnahmen sowie Um-
siedlungen in Frage (PESCHEL et al. 2013, LAUFER 2014).  

Aufgrund des kleinflächigen und schmalen Eingriffs im Bereich der Kabeltrasse sehen die 
Planungen im vorliegenden Fall eine Vergrämung der Mauereidechsen ins direkt angren-
zende Umfeld vor. Durch die Vergrämung werden die Tiere veranlasst, selbstständig aus 
dem geplanten Eingriffsbereich abzuwandern. Die geplanten Vergrämungsmaßnahmen be-
inhalten im Allgemeinen eine Beseitigung sämtlicher oberirdischer Versteck- und De-
ckungsmöglichkeiten. Dazu erfolgt im Winter bzw. außerhalb der Vogelbrutzeit eine voll-
ständige Entfernung der oberirdischen Vegetation in den geplanten Eingriffsbereichen. Da-
mit die in ihren Winterquartieren lebenden Eidechsen nicht beeinträchtigt werden, findet 
eine möglichst schonende Beseitigung statt. Die Wurzelstöcke verbleiben bis zur erfolgten 
Vergrämung im nachfolgenden Frühjahr im Boden. Zu Beginn der Aktivitätszeit der Mauer-
eidechsen kann der Eingriffsbereich falls erforderlich mit einer Folie abgedeckt werden. Die 
Verdunkelung der Lebensstätte bewirkt eine Vergrämung und Abwanderung der Eidechsen 
ins Umfeld. Bei Einsatz der Folienabdeckung sollte diese mindestens bis Ende der Aktivi-
tätszeit dort verbleiben und nachfolgend bei Baubeginn entfernt werden. 

 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Durch die geplante Vergrämung erfolgt eine Störung der Mauereidechsen. Eine erhebliche 
Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der lokalen Population findet durch die Maß-
nahmen jedoch nicht statt. Insgesamt wird der Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG nicht erfüllt.  
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Beschädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Aufgrund der unterirdischen Verlegung steht der schmale Trassenbereich nach Fertigstel-
lung der Stromleitung bzw. nach Verfüllung des Kabelschachtes oder –schlitzes den Mau-
ereidechsen wieder als Lebensraum zur Verfügung. Ein nachhaltiger Habitatverlust tritt so-
mit nicht ein. Um den Eidechsen dort Versteckmöglichkeiten anzubieten, wird das im vor-
herigen Winter bei der Vegetationsbeseitigung anfallende Schnittgut randlich zu Haufen 
gelagert. 

 

6.3.3 Fledermäuse 

Da auf den Montage- und Lagerflächen keine Bäume existieren, erfolgt keine Beanspru-
chung möglicher Quartierbäume von Fledermäusen. 

Eine Erfassung des Quartierpotenzials auf der Böschung am Westufer ergab, dass der im 
Bereich der kurzen Kabeltrasse Vegetationsbestand (Brombeer-Gestrüpp) ebenfalls kein 
Quartierpotenzial gegeben ist. 

Da sämtliche Arbeiten ausschließlich tagsüber und somit ohne Beleuchtungsanlage statt-
finden, ergeben sich keine entsprechenden Störungen. Die Funktionen von Gehölzbestän-
den als Leitlinien für Transferflüge sowie als essenzielle Nahrungshabitate, werden nicht 
beeinträchtigt. Somit werden die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG für die Fleder-
mäuse nicht ausgelöst. 

 

6.3.4 Amphibien 

Da die Eingriffsbereiche zur Herstellung der PV-Anlage sowie der Kabeltrasse keine Ge-
wässer aufweisen, erfolgt keine Inanspruchnahme von potenziellen Laichgewässern. 

 

6.3.5 Weitere europarechtlich geschützte Arten 

Aufgrund der Ausprägung bieten die terrestrischen Eingriffsbereiche kein Habitatpotenzial 
für andere europarechtlich geschützte Arten (FFH-Anhang IV-Arten). 

 

6.3.6 National geschützte Arten 

Arten der Bundesartenschutz-Verordnung, die nicht zusätzlich im Anhang IV der FFH-
Richtlinie aufgeführt sind, stellen „nur“ national besonders/streng geschützten Arten dar. 
Diese sind von den Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG freigestellt. 

Zu den national streng geschützten Arten gemäß Bundesartenschutz-VO, die größere Ge-
wässer bzw. Seen besiedeln, gehören lediglich Fischotter, Edelkrebs, Östlicher Blaupfeil 
(Libellenart) und Abgeplattete Teichmuschel. Diese Arten sind jedoch in der Ober-
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rheinebene sehr selten und es handelt sich größtenteils um vom Aussterben bedrohte Ar-
ten. Somit ist ein Vorkommen im Baggersee der Fa. EKS nicht zu erwarten. Auch bei einem 
Vorkommen erfolgt keine Beeinträchtigung, da diese Arten ausschließlich die Uferzone be-
siedeln und nicht von einer auf der offenen Seefläche befindlichen PV-Anlage betroffen 
sind. 

Zu den Arten, die national besonders geschützt sind und Seen besiedeln, zählen einige 
Amphibienarten (u.a. Seefrosch, Teichfrosch), eine Reptilienart (Ringelnatter) und einige 
Libellenarten. Auch bei diesen liegt keine vorhabensbedingte Betroffenheit vor, da sie 
ebenfalls nur die aquatische Uferzone besiedeln und nicht den Freiwasserbereich (Pelagial) 
der PV-Anlage. 

 

 

6.4 Fazit 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der aufgeführten Vermei-
dungsmaßnahme (s. auch Kap. 7) die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG durch die geplante schwimmende PV-Anlage auf dem Baggerseeabschnitt der 
EKS bei Sandweier nicht ausgelöst werden. 

 

 

7 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Entfernen der Gehölzbestände außerhalb der Vogelbrutzeit (V 1) 

Die in den Eingriffsbereichen des Vorhabens (v.a. Kabeltrasse) vorhandenen Gehölz- und 
Brombeerbestände werden zum Schutz der Vögel außerhalb der Brutzeit, d.h. von Anfang 
Oktober bis Ende Februar) entfernt. Bei der Festlegung des konkreten Verlaufs der Kabelt-
rasse auf der Böschung am Westufer sollte die Variante mit der geringsten Gehölzbean-
spruchung gewählt werden. 

Aufbau der Anlage außerhalb der Brutzeit der Vögel (V 2) 

Nach Möglichkeit soll die PV-Anlage zur Vermeidung von Störungen außerhalb der Vogel-
brutzeit, d.h. von Anfang Oktober bis Ende Februar errichtet werden. Allerdings steht die 
für die Installation zu beauftragende Spezialfirma nur für einen konkreten, engbegrenzten 
Zeitraum zur Verfügung, sodass ggf. keine flexible Festlegung der Aufbauzeit möglich ist 
und eine zwingende Durchführung während der Brutzeit nicht ausgeschlossen werden kann. 

Vergrämung von Mauereidechsen (V 3) 

Vor Errichtung der Kabeltrasse erfolgt eine Vergrämung der dort lebenden Mauereidechsen. 
Dazu erfolgt zunächst im Winter eine vollständige und möglichst schonende Entfernung der 
oberirdischen Vegetation in den geplanten Eingriffsbereichen (s. obige Maßnahme V 1). Die 
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Wurzelstöcke verbleiben bis zur erfolgten Vergrämung im nachfolgenden Frühjahr im Bo-
den. Zu Beginn der Aktivitätszeit der Mauereidechsen (ab Anfang März) wird der Eingriffs-
bereich für eine Vergrämung bzw. Verdunkelung mit einer Folie abgedeckt. Die Folienabde-
ckung verbleibt dort bis zum eigentlichen Baubeginn. Um den Eidechsen dort Versteckmög-
lichkeiten anzubieten, wird das bei der Vegetationsbeseitigung anfallende Schnittgut rand-
lich zu Haufen gelagert. 

 

 

8 Eingriffs-/Ausgleichsbilanz  

Da die geplante FPV-Anlage auf einer offenen Seefläche errichtet wird und keine natur-
schutzfachlich wertgebenden Unterwasser- und Uferlebensräume direkt beansprucht bzw. 
indirekt beeinträchtigt werden, erfolgt eine verbal-argumentative und schutzgutübergrei-
fende Eingriffs-/Ausgleichsbilanz. Dazu werden nachfolgend zunächst die Ergebnisse aus 
der obigen Umweltprüfung zusammengefasst für die einzelnen Schutzgüter dargestellt. 

 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Die Eingriffsbeurteilung ergibt, dass die Anlage zu keinem Verlust von ufernahen Brutle-
bensräumen für die Wasservögel führt. Für den auf der offenen Seefläche fischjagenden 
Haubentaucher hat das Vorhaben eine Verkleinerung des Jagdlebensraumes zur Folge. Da 
der Verlust an offener Wasserfläche durch die 3,4 ha große Anlage für Haubentaucher und 
andere Wasservögel nur 3,8 % beträgt und ein rund 86 ha großer Seekörper dieser Tier-
gruppe weiter zur Verfügung steht, treten jedoch keine und somit nicht erhebliche Beein-
trächtigungen auf. Darüber hinaus wird der Verlust einer nutzbaren Seefläche infolge der 
genehmigten und anstehenden abbaubedingten Westerweiterung des Sees mittelfristig 
wieder ausgeglichen.  

Gemäß dem gesonderten Fischgutachten wirken sich die vorhabensbedingte Beschattung 
und mögliche Änderungen bei der Primär- und Sekundärproduktion der Seefläche unerheb-
lich auf die Fischfauna aus. Die wasserbedeckende Struktur der FPV-Anlage hat bei den 
Fischen auch kein Ausweich- oder Meideverhalten zur Folge. Vielmehr stellt die FPV-Anlage 
einen attraktiven Unterstand dar, der Schutz vor Fressfeinden bietet. 

Aufgrund der uferfernen Lage der PV-Anlage treten Beeinträchtigungen der auf der licht-
durchfluteten Unterwasserböschung vorkommenden Wasserpflanzen nicht ein. 

Obwohl von dem Vorhaben keine bzw. sehr geringe Auswirkungen ausgehen, sollen fol-
gende Optimierungsmaßnahmen für Wasservögel und Fische auf dem Baggersee durchge-
führt werden, um deren Lebensraumbedingungen dort zu verbessern: 

Anlage von Brutinseln für Wasservögel (A 1) 

Um das Angebot an uferfernen Nistmöglichkeiten für Wasservögel an dem Baggersee zu 
erhöhen, sollen künstliche Brutinseln angelegt werden. Insbesondere für Haubentaucher 
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und Blässhühner stellen uferferne Brutmöglichkeiten auf ein Gewässer bevorzugte Nist-
standorte dar, da sie Schutz vor Prädatoren bieten (s. Abb. 9). Da es sich bei den künstlichen 
Brutinseln um keine gebräuchlichen Vorrichtungen handelt, bei denen Erfahrungen zur 
Wirksamkeit vorliegen, sollen die Brutinseln durch zwei unterschiedliche Vorrichtungen an-
legt werden. 

Bei einer Variante wird eine Bruthalbinsel mittels zweier junger, ca. 10-15 m langer Bäume 
hergestellt, die vom Ufer aus ins Gewässer gelegt werden, sodass das Geäst beider Kronen 
zusammen eine Befestigungsmöglichkeit für die Wasservögel bildet (s. Abb. 16). Dass der-
artige Strukturen geeignet sind, berichten HÖLZINGER & BAUER (2011), wonach von Wasser-
vögeln genutzte Brutplätze sich schlagartig erhöhten, nachdem viele Pappeln bei einem 
Sturm in einen Baggersee geworfen wurden. 

 

 

Abb. 16: Mögliche Errichtung von uferfernen Bruthalbinseln mittels ins Gewässer ragender 
Baumkronen 

 

Bei der anderen möglichen Methode sollen schwimmende Inseln der Firma AquaFlora mit 
einer Größe von max. 1 m x 1 m in Ufernähe des Sees installiert werden (s. Abb. 17). 

Insgesamt sollen sechs Brut(halb)inseln angelegt werden, wobei drei Inseln mittels Tot-
holzbäumen und drei durch die schwimmenden Inseln der AquaFlora hergestellt werden. 
Aufgrund der Nistplatzkonkurrenz zwischen Haubentaucher und Blässhuhn sollten an einem 
Uferabschnitt jeweils zwei nah beieinander liegende Brutinseln installiert werden.  

Im Rahmen des Monitorings soll die Wirksamkeit dieser Inseln überprüft werden. 
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Abb. 17: Schwimmende Insel der Fa. AquaFlora (Quelle: Internetseite Fa. AquaFlora) 

 

Installation von Körben für Fische unter der FPV-Anlage (A 2) 

Entsprechend eines Vorschlages der Höheren Fischereibehörde des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe zu einer anderen schwimmenden PV-Anlage sollen zur Schaffung von Fischunter-
ständen und Laichstrukturen einige großvolumige Körbe mit hohen Lückensystemen unter 
der Anlage bzw. direkt unter der Wasserlinie angebracht werden (s. Abb. 18). Eine derartige 
Maßnahme zur Installation von Körben („Biohuts“) wurde bei einer PV-Anlage in den Nie-
derlanden durchgeführt (s. ECOCEAN o.J.).  

Analog zu den Forderungen der Fischereibehörde zu anderen, größeren PV-Vorhaben sind 
für die in Sandweier geplante, verhältnismäßig kleine Anlage 5 Fischkörbe vorgesehen. 
Sollte im Rahmen eines Monitorings ein zusätzlicher Bedarf ermittelt werden, können wei-
tere Körbe installiert werden. Der finanzielle Aufwand für diese Maßnahme umfasst nicht 
nur Material- und Montagekosten, sondern gemäß den Erfahrungen in den Niederlanden 
auch die späteren Wartungs- und Monitoringkosten. 

Neben den Körben würde die Herstellung der oben angeführten Brutinseln für Wasservögel 
mittels in Gewässer ragender Baumkronen, den Fischen weitere Unterstandsmöglichkeiten 
bieten. 
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Abb. 18: Unter einer PV-Anlage angebrachte Gitterkörbe für Fische 

 

Für die zur Lagerung und Montage der PV-Module geplante Regiefläche der Fa. peterbeton 
liegt eine Abbaugenehmigung mit entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen vor. 

Bei der Verlegung der Stromleitung erfolgt eine schmale Flächeninanspruchnahme, v.a. ent-
lang einer Straße. Nach der Verlegung kann sich dort wieder der vorherige Vegetationsbe-
stand entwickeln, sodass keine nachhaltige und erhebliche Beeinträchtigung entsteht. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die geplante PV-Anlage keine und bei einigen As-
pekten sehr geringe bzw. unerhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts Tiere und Pflan-
zen zur Folge hat. 

 

Schutzgut Wasser 

Das limnologische Gutachten kommt zusammenfassend zum Ergebnis, dass für keinen der 
untersuchten Parameter, sowohl bei Betrachtung der Situation während des Kiesabbaus 
sowie auch für die Situation nach Einstellung des Kiesabbaus, eine Erheblichkeitsschwelle 
überschritten wurde. Es treten keine relevanten negativen Auswirkungen auf die Qualität 
und Quantität des Wassers auf. 

Als Folge der geplanten PV-Anlage ergeben sich in Bezug auf die mit der Klimaveränderung 
zu erwartende künftige Erwärmung positive Effekte, da insbesondere durch die Verschat-
tung eine Verringerung der Wassertemperaturen im See möglich ist. Außerdem gehen die 
Verdunstungsverluste über die Seeoberfläche zurück.  
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Da keine Beeinträchtigung des limnologischen Zustandes des Baggersees eintritt, überwie-
gen in der Gesamtbetrachtung die positiven Auswirkungen. 

 

Schutzgut Landschaft 

Die geplante PV-Anlage führt zwar zu einer nicht vermeidbaren Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes, die jedoch aufgrund der geringen Sichtbarkeit nicht als erheblich einzustufen 
ist. 

 

Sonstige Schutzgüter 

Bei den Schutzgütern Mensch, Boden, Fläche und Kultur-/Sachgüter treten keine Beein-
trächtigungen auf, bei Klima/Luft treten auch positive Effekte auf. 

 

Bilanzierung 

Eine zusammenfassende Übersicht der obigen schutzgutbezogenen Bewertung ist in der 
nachfolgenden Tabelle 9 enthalten. In einer schutzgutübergreifenden Gesamtbetrachtung 
ergeben sich für das Vorhaben demnach keine Beeinträchtigungen. Ein konkreter Aus-
gleichsbedarf lässt sich somit nicht ableiten. 
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Tab. 10: Zusammenfassende Bewertung der Schutzgüter 

Schutzgut Einzelbewertung Gesamtbewertung 

Tiere u. Pflan-
zen 

• kein Verlust an ufernahen Brutlebensräu-
men für Wasservögel 

• keine relevanter Verlust an Wasserfläche 
für Haubentaucher u. andere Wasservö-
gel 

• Anlage von Brutinseln für Wasservögel 

• Unerhebliche Auswirkungen auf Fische 
durch Beschattung und mögliche Ände-
rungen bei der Primär- und Sekundärpro-
duktion 

• Kein Ausweich- oder Meideverhalten der 
Fische, sondern Nutzung als schützender 
Unterstand  

• Installation von Fischkörben  

• Kleinflächige Vergrämung der Mauerei-
dechse im Teilbereich der Kabeltrasse. 

• Kleinflächiger, kein erheblicher und nach-
haltiger Eingriff ins gesetzlich geschützte 
Biotop Verlandungsbereich und Feldge-

hölz am Baggersee Kühl östlich Iffezheim 
(Nr. 171142163117) infolge der Kabelver-
legung. 

keine oder sehr geringe bzw. 
unerhebliche Beeinträchti-
gung 

Wasser • Kein Überschreiten der Erheblichkeits-
schwelle für die untersuchten Parameter  

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität und Quantität des Wassers 

• positive Wirkung, da durch die Verschat-
tung eine Verringerung der Wassertem-
peratur möglich ist und somit die Auswir-
kungen des Klimawandels verringert wer-
den 

Positive Auswirkung 

Landschaft • Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, 
aber geringe Sichtbarkeit  

gering bzw. nicht erheblich 

Mensch, Boden, 
Fläche, 
Klima/Luft und 
Kultur-/Sachgü-
ter 

• Keine Beeinträchtigungen 

• Positive Wirkungen beim Klima 

Keine Beeinträchtigung,  
tlw. positive Effekte 
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9 Planungsalternativen 

Die einzige Planungsalternative bestände in der Nichtdurchführung der Eingriffe und der 
Erhaltung des Status Quo. Somit würden keine Eingriffe in Natur und Landschaft stattfinden 
und die positiven Aspekte insbesondere auf eine nachhaltige klimaschonende und unab-
hängige Energieerzeugung nicht zum Tragen kommen. 

Durch die diskutierten Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen wird der Eingriff in Natur 
und Landschaft minimiert, während gleichzeitig eine infrastrukturelle Aufwertung hervor-
gerufen wird. 

 

 

10 Sonstige Angaben 

Methodik der Umweltprüfung 

Die Beschreibung der Situation vor Ort beruht auf eigenen Geländebegehungen in den Jah-
ren 2022 und 2023 zum Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie zum Landschaftsbild. Des Wei-
teren wurden Informationen des Daten- und Kartendienstes der LUBW Baden-Württemberg 
(www. http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/) und der Auswertung verfügbarer 
Unterlagen berücksichtigt. 

 

Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen 

Bei schwimmenden PV-Anlagen handelt es sich zumindest in Deutschland bislang noch um 
eine neue Anwendung zur Energieerzeugung. Dementsprechend liegen noch vergleichs-
weise geringe Kenntnisse zu den konkreten Auswirkungen der Anlagen insbesondere auf 
die Limnologie der Gewässer und Wasservögel vor. Um die oben prognostizierten Umwelt-
auswirkungen der geplanten PV-Anlage auf dem Baggersee Kühl/Peter zu überprüfen, ist 
daher die Durchführung eines Monitorings zu empfehlen. Dementsprechend wird folgender 
Untersuchungsumfang vorgeschlagen: 

• Erfassung brütender Wasservögel 

• Limnologische Untersuchung (s. Kap. 2.6.1) 

Aus den Untersuchungsergebnissen lässt sich die Notwendigkeit eines Risikomanage-
ments bzw. von Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen ableiten. 

Ein entsprechendes Monitoringprogramm mit festgelegten Untersuchungsparametern und 
Zeitintervallen wird zum erforderlichen Zeitpunkt zwischen Behörde und Antragstellerin ab-
gestimmt. Es ist vorgesehen, das Monitoringprogramm in Abhängigkeit der gewonnenen 
Erkenntnisse hinsichtlich der zeitlichen Abstände anzupassen. 

 

 



 Gemeinde Iffezheim  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Kühlsee  –  Umweltbericht 67 I 80 

11 Gesamtbewertung 

Der vorliegende Umweltbericht kommt zusammenfassend zum Ergebnis, dass im Zuge der 
Umformung und Umnutzung der Eingriffsfläche die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche, Bo-
den, Wasser, Landschaft, Klima, Mensch, Kultur- und Sachgüter weder durch direkte oder 
indirekte, noch durch sekundäre, kumulative, grenzüberschreitende, mittel- oder langfris-
tige, ständige oder vorübergehende negative Auswirkungen erheblich beeinträchtigt wer-
den. 

 

 

12 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

12.1 Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 

Die Gemeinde Iffezheim plant die Aufstellung des Bebauungsplans Schwimmende Photo-

voltaikanlage Kühlsee. Hintergrund dazu stellt die Absicht der Erdgas Südwest GmbH dar, 
auf dem Baggersee der EKS Eugen Kühl und Söhne GmbH & Co. KG (EKS) eine schwim-
mende PV-Anlage zu errichten (s. Anlage 1). Die geplante Anlage besitzt eine Größe von 
maximal 3,4 ha und nimmt maximal 3,8 % der aktuellen Seefläche (89,3 ha) ein. Der Min-
destabstand zu den Ufern beträgt mehr als 44 m. Die gewonnene Energie dient der Ei-
genversorgung des Kieswerks der Fa. EKS und des Betonsteinwerks der Kronimus AG. Der 
überschüssig erzeugte Strom wird ins Netz eines regionalen Energieversorgers eingespeist. 

 

 

12.2 Schutzgutbezogene Umweltprüfung 

12.2.1 Schutzgut Boden 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Auf den für die Lagerung, Montage und Leitungsverlegung vorgesehenen Betriebsflächen 
der Fa. EKS und peterbeton sind aufgrund des erfolgten Trockenabbaus sandige Lockerge-

steinsrohböden (Syroseme) vorhanden. Durch die ständige Befahrung und Überlagerung der 
Fläche ist die weitere Entwicklung des Bodens (Ausbildung von humosen Oberböden, bio-
gene Bodenentwicklung etc.) stark eingeschränkt. Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit sind 
die Böden der Betriebsflächen nur als geringwertig einzustufen. 

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Die Nutzung der Betriebsfläche der Fa. peterbeton als Lager und Montagestandort der FPV-
Anlage führt zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung der dort anstehenden überprägten 
Rohböden. Darüber hinaus stellt die Nutzung des Bodens durch die Montage der Modul-
boote keine andersartige Überprägung der Böden der Werksfläche dar, als die bisherige 
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Nutzung als Regie- und Lagerfläche. Eine zusätzliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Bo-
den ist mit den Montagearbeiten nicht verbunden. 

Ein maßgeblicher Eingriff in bisher ungestörte Böden ist mit der Leitungsverlegung nicht 
verbunden. Betroffen sind nur geringwertige Rohböden mit initialer Bodenentwicklung im 
Bereich der Uferböschung. Darüber hinaus wird bei der Verlegung der Kabel nur kleinflächig 
in den Boden eingegriffen.  

 

12.2.2 Schutzgut Wasser 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Das Schutzgut Wasser wird in einem eigenständigen umfangreichen limnologischen Gut-
achten abgehandelt (s. Anhang 3). Danach weist der Kühlsee im Istzustand keine Belastun-
gen oder Negativentwicklungen auf.  

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Erhebliche Auswirkungen durch stoffliche Einträge können aufgrund der Eigenschaften der 
eingesetzten Betriebsmittel und der getroffenen Sicherheitsvorkehrungen ausgeschlossen 
werden. 

Relevante Auswirkungen auf die limnologischen Verhältnisse und damit auch auf das aus 
dem See abfließende Grundwasser sind für den betrachteten Überdeckungsgrad von 3,8 % 
der Seefläche nicht zu erwarten. Die deutlichste vorhabensbedingte Änderung ist eine Re-
duzierung der Seewasserverdunstung. Dies wird vom Gutachter vor dem Hintergrund der zu 
erwartenden Temperaturerhöhung infolge des Klimawandels jedoch positiv gewertet, da 
damit eine Erhöhung der Grundwasserneubildung verbunden ist. Der Gutachter kommt da-
her zu dem Schluss, dass die geplante FPV-Anlage uneingeschränkt im Kühlsee ohne nach-
teilige Effekte errichtet werden kann.  

Da keine Auswirkungen auf die Qualität und Quantität des Wassers gegeben sind, sind 
auch die Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nicht durch das ge-
plante Vorhaben betroffen. Das Verschlechterungsverbot nach der WRRL wird eingehalten.  

 

12.2.3 Schutzgut Klima und Luft 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der Seefläche erfüllt eine abdämpfende Ausgleichsfunktion im Temperaturhaushalt. Über 
einer Seefläche wird im Gegensatz zur Landfläche die aus der Umgebung herangeführte 
Luft am Tage bzw. im Sommer abgekühlt, in der Nacht bzw. im Winter hingegen erwärmt.  

Nach der Klimaanalyse für die Region Mittlerer Oberrhein (INGENIEURBÜRO LOHMEYER 2009) 
erfüllt der Kühlsee keine lokalklimatisch wertvolle Funktion. Die ausgleichende Funktion 
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der Wasserfläche ist für die Temperaturverhältnisse in den benachbarten Siedlungsberei-
chen von geringer Bedeutung.  

Die geplanten Lager- und Montageflächen auf dem Werksgelände der Fa. peterbeton zeich-
nen sich durch vegetationsarme Rohböden aus, die sich schneller erwärmen und auskühlen 
als vegetationsbestandene Flächen. Sie sind daher für die lokalklimatischen Verhältnisse 
von nachrangiger Bedeutung. 

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Mit der Errichtung der FPV-Anlage werden ca. 3,8 % der Wasserfläche des bestehenden 
Baggersees überdeckt. Die Überdeckung hat keinen maßgeblichen Einfluss auf den Nieder-
schlagseintrag. Durch die Beschattung reduzieren sich jedoch die Wassertemperatur und 
die Windgeschwindigkeiten über der Wasserfläche. Nach der Modellprognose des limno-
logischen Gutachtens resultiert als einzige relevante Änderung aus dem Vorhaben eine Ab-
nahme der Seewasserverdunstung. Diese wird jedoch als positiv im Hinblick auf die Klima-
änderungen bewertet. Die Gesamtauswirkung auf die klimasteuernden Funktionen des 
Sees kann als unerheblich eingestuft werden.  

Bioklimatischen Auswirkungen  

Weder aus der im Rahmen des limnologischen Gutachtens durchgeführten Literaturauswer-
tung und noch aus der Modellprognose zu Einflüssen einer Überdeckung von Seeflächen 
können maßgebliche Auswirkungen auf die bioklimatischen Verhältnissen im Umfeld des 
Sees abgeleitet werden.  

Vorhabensbedingte Auswirkungen auf die CO2-Reduktion 

Mit der Errichtung und dem Betrieb der PV-Anlage wird eine erneuerbare Energiequelle 
nutzbar gemacht und die Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern substituiert. Dadurch 
trägt das Vorhaben deutlich zur Reduzierung der CO2-Emissionen somit auch zur Minderung 
des durch die Treibhausgasfreisetzung bedingten Klimawandels bei.  

Die geplante Anlage ist für eine Gesamtleistung von ca. 6 MWp ausgelegt. Nach den Prog-
nosen von Erdgas Südwest wird ein 3,7 MWp-Anlagenteil ca. 4,1 Mio. kWh und ein 2,3 
MWp-Anlagenteil ca. 2,4 Mio. kWh Strom pro Jahr erzeugen. Damit ist eine Produktion von 
ca. 6.500.000 kWh/a zu erwarten.  

Das UMWELTBUNDESAMT (2023) gibt für die spezifische Treibhausgasbilanz von Photovoltaik 
einen Netto-Vermeidungsfaktor von 684 g CO2-eq./kWh an. Daraus ergibt sich eine über-
schlägig ermittelte Reduktion der Treibhausgasemissionen von ca. 4.450 t CO2-eq. pro Jahr.  
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12.2.4 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Bei der Erfassung der Wasserpflanzenvegetation wurden 13 Arten nachgewiesen, darunter 
zwei gefährdete Arten (s. Anhang 4). Die Wasserpflanzen kommen bis zu einer Seetiefe von 
maximal 6,4 m vor. Der Baggersee weist insgesamt eine mittlere bis hohe Bedeutung für 
Wasserpflanzen auf. 

Im Baggersee Kühl/Peter kommen aktuell 13 Fischarten vor. Die Fischfauna setzt sich über-
wiegend aus anspruchslosen Arten zusammen. Dem Gewässer wird eine mittlere Bedeu-
tung für die regionale wie die potenzielle natürliche Fischfauna zugewiesen. 

Im Rahmen der Wasservogel-Untersuchung wurden auf dem gesamten Baggersee mit Hau-
bentaucher (4 Brutpaare), Stockente (RL-BW V, mind. 1 Brutpaar), Blässhuhn (16 Brutpaare), 
Graugans (1 Brutpaar) vier Brutvogelarten festgestellt. Innerhalb eines 100 m Radius um 
die PV-Anlage befanden sich neun Wasservogelreviere (7 x Blässhuhn, 1 x Haubentaucher, 
1 x Stockente).  

Bezogen auf die Seegröße wurden bei den Untersuchungen zu den überwinternden und 
rastenden Wasservögeln vergleichsweise wenige Arten und Anzahlen festgestellt. Nur 
zeitweise traten höhere Anzahlen an Blässhühnern auf. 

Auf der für Lagerung und Montage vorgesehenen Betriebsfläche der Fa. peterbeton wurde 
keine Brutvogel- und Amphibienart festgestellt. Dagegen war der Bereich von der Mauer-
eidechse (RL-BW D, RL-D V) und Zauneidechse (RL-BW 3, RL-D V) besiedelt. 

Die zur Verlegung der Stromleitung vorgesehene Uferzone im Westen ist Bestandteil des 
gesetzlich geschützten Biotops Verlandungsbereich und Feldgehölz am Baggersee Kühl öst-

lich Iffezheim (Nr. 171142163117) ist. Die angrenzende Böschung im Bereich der Kabelt-
rasse wird von einem Brombeer-Gestrüpp dominiert Wertgebende Vogelarten wurden dort 
nicht festgestellt. Ein Quartierpotential für Fledermäuse liegt dort nicht vor. Dagegen wird 
der Eingriffsbereich aktuell von der europarechtlich geschützten Mauereidechse (RL-BW D, 
RL-D V) besiedelt. 

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Durch den Mindestabstand der geplanten PV-Anlage von mehr als 44 m zum Ufer tritt eine 
maßgebliche Beschattung der Wasserpflanzen-Bestände nicht ein. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Fischfauna ist nicht zu erwarten, da durch die vorha-
bensbedingte Beschattung der Seefläche die pflanzliche Produktion als Nahrungsquelle für 
die Fische nicht maßgeblich verringert wird und die im Gewässer vorkommenden Fischarten 
sich nicht nur rein pflanzlich ernähren, sondern auch vom Zooplankton. Um den Fischen dort 
attraktive Versteckmöglichkeiten zu bieten, sollen unterhalb der Anlage ca. 5 Fischkörbe 
installiert werden. 
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Da die geplante Anlage einen ausreichenden Abstand zum Ufer einhält, tritt ein Lebens-
raumverlust der angrenzend brütenden Wasservögel (v.a. Blässhuhn, Haubentaucher) durch 
eine Verkleinerung der vorgelagerten Seefläche nicht ein. 

Für die sich überwiegend in Ufernähe aufhaltenden Wasservogelarten stellt die vorhabens-
bedingte Verkleinerung keine erhebliche Verkleinerung ihres Lebensraumes während der 
Überwinterungs- und Rastzeit für diese Arten dar. Größere Wasservogelansammlungen mit 
einem entsprechend hohen Flächenbedarf kommen auf dem Baggersee Kühl/Peter nicht 
vor. Für Wasservogelarten, die grundsätzlich das gesamte Gewässer zur Fischjagd nutzen 
(Haubentaucher, Kormoran) führt das Vorhaben zu einem Lebensraumverlust. Dennoch bie-
tet der See abseits der PV-Anlage mit einer Größe von rund 86 ha weiterhin ein ausreichen-
des Angebot an Nahrungshabitaten für diese Wasservogelarten. 

Nahrungshabitate der Fledermäuse werden nicht beeinträchtigt, da die Uferzone im Ver-
gleich zur offenen Seefläche eine weitaus größere Insektendichte aufweist und die PV-
Anlage aufgrund der uferfernen Lage den bevorzugten Jagdlebensraum der Fledermäuse 
nicht verändert. 

Negative Störwirkungen auf die im Umfeld vorhandenen Tiere im Rahmen der Baumaßnah-
men ergeben sich nicht, da die bei den Montagearbeiten auftretenden Schallemissionen 
vergleichsweise gering sind. Außerdem liegt eine hohe Vorbelastung durch die dortigen 
Transport- und Ladevorgänge auf der Betriebsfläche der Fa. peterbeton vor. 

Auf der geplanten Montage- und Lagerfläche erfolgte im Frühjahr 2023 eine Umsiedlung 
der dort vorhandenen Mauer- und Zauneidechsen für den genehmigten späteren Abbau der 
Betriebsfläche der Fa. peterbeton, sodass dort keine Betroffenheit der Arten mehr vorliegt. 

Bei der Verlegung der Stromleitung erfolgt ein sehr kleinflächiger Eingriff in den Gehölzbe-
stand der Uferzone, der Bestandteil des Biotops Verlandungsbereich und Feldgehölz am 

Baggersee Kühl östlich Iffezheim (Nr. 171142163117) ist. Aufgrund des kleinflächigen bzw. 
schmalen Eingriffs im Bereich der Kabeltrasse und der anschließenden Gehölzsukzession 
tritt eine nachhaltige und erhebliche Beeinträchtigung nicht ein. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich vorhabensbedingt nur sehr geringe 
bis geringe Auswirkungen ergeben und keine erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-
guts Tiere und Pflanzen auftreten. Die geplante PV-Anlage führt nicht zu negativen Auswir-
kungen auf die biologische Vielfalt 

 

12.2.5 Schutzgut Landschaft 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der Vorhabensbereich bzw. der Baggersee in Sandweier stellt infolge der anthropogenen 
Entstehung ein naturraumfremdes Landschaftselement dar. Aufgrund der stellenweise vor-
handenen Verlandungsvegetation mit Schilfröhrichten und Gehölzen entlang der Ufer be-
sitzt das Gewässer jedoch den zumindest optischen Charakter eines naturnahen Biotops. 
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Die große Wasserfläche weist dennoch weiterhin auf den menschengemachten Ursprung 
hin.  

Während eine Vielfalt der Landschaftsausprägung im eigentlichen Vorhabensbereich auf-
grund der offenen Seefläche nicht gegeben ist, besteht diese teilweise bei Betrachtung 
eines größeren Raumausschnitts. So zeichnet sich die Landschaft im Norden des Bagger-
sees durch das große zusammenhängende Waldgebiet Niederwald und im Nordosten durch 
die Sandmagerrasen des Naturschutzgebiets Sandheiden und Dünen bei Sandweier und 

Iffezheim aus. Im Osten grenzen einige Ackerflächen an das Gewässer. 

Eine naturraumtypische Eigenart der Landschaft ist aufgrund der stellenweise anthropoge-
nen Überformung nur bedingt gegeben. So befindet sich im Westen das Kieswerk der Fa. 
EKS mit dem angrenzenden Gewerbegebiet, im Süden eine Kreisstraße und im Osten die 
Autobahn A 5. Außerdem verläuft über die Seefläche mit der geplanten PV-Anlage eine 
größere Freileitung. Kulturhistorische Nutzungsformen sind nicht vorhanden. 

Das Kriterium der Schönheit wird durch die anthropogene Überformung nur eingeschränkt 
erfüllt.  

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Als technisches bzw. naturfremdes Element in der freien Landschaft beeinträchtigt die ge-
plante PV-Anlage das Landschaftsbild. Aufgrund des großen Abstandes zwischen Wasser-
fläche und Geländehöhe oberhalb der Abbauböschung von mehreren Metern und der damit 
verbundenen tieferen Lage des Baggersees im umgebenen Gelände ist jedoch grundsätzlich 
eine geringe Einsehbarkeit auf das Gewässer gegeben. Die auf der ehemaligen Abbaubö-
schung im Süden vorhandenen Gehölzbestände verhindern eine Sichtbarkeit der Anlage von 
der dort verlaufenden Kreisstraße. Eine Wahrnehmbarkeit besteht jedoch an einigen Stel-
len von der im Osten um den See zum Strandbad verlaufenden Zufahrtstraße. Aufgrund der 
großen Entfernung wird die PV-Anlage aber nur im Hintergrund bzw. als kleinflächige Aus-
prägung zu sehen sein. Vom Westufer aus besteht eine Einsehbarkeit auf die Anlage nur 
von der durchs Gewerbegebiet führenden Zufahrtsstraße zum Kieswerk der Fa. EKS. 

Eine öffentliche Zugänglichkeit zum tieferliegenden Seeufer mit einer direkten Sicht auf 
das Gewässer existiert aufgrund der Einzäunung nur im Bereich des am Nordufer gelegenen 
Strandbads. Von dort wird die geplante PV-Anlage aufgrund der Entfernung jedoch nur als 
kleinflächige Anlage erkennbar sein. 

Eine Zugänglichkeit zum Ufer ist für die Mitglieder des örtlichen Angelvereins gegeben. 
Angelplätze befinden sich u.a. am West- und Südufer gegenüber der geplanten PV-Anlage. 
Infolge der geringen Höhe von ca. 0.9 m der PV-Anlage werden jedoch die gegenüberlie-
genden höheren Uferstrukturen weiterhin erkennbar sein. 
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12.2.6 Schutzgut Fläche 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der mit der Errichtung der PV-Anlage beanspruchte Bereich erstreckt sich größtenteils auf 
die offene Seefläche, die vor allem eine Bedeutung als Wasserlebensraum für Pflanzen und 
Tiere besitzt. 

Die Lagerung und Montage der PV-Module erfolgt auf dem Kieswerksgelände der Fa. pe-
terbeton, welches betriebsbedingt bereits stark anthropogen beansprucht ist und eine ge-
ringe Bedeutung für das Schutzgut Fläche aufweist. 

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Aus der Nutzung der Seefläche ergeben sich keine relevanten Änderungen der gewässer-
ökologischen und limnologischen Verhältnisse (s. Schutzgut Wasser). Auch die bestehen-
den Nutzungen des Oberflächengewässers werden durch das geplante Vorhaben nicht 
maßgeblich beeinträchtigt.  

Zur Montage der PV-Anlage werden über einen begrenzten Zeitraum Bereiche der intensiv 
überprägten Betriebsfläche der Fa. peterbeton genutzt. Dadurch sind weder ungestörte Bö-
den betroffen, noch kommt es zu einer Versiegelung von Flächen.  

 

12.2.7 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Rastatt vom 
09.05.2005 weist die Seefläche auf Iffezheimer Gemarkung als Baggersee und als Konzes-

sionsfläche für den Rohstoffabbau aus. Mit dem laufenden Abbau des Rohstoffs Kies und 
dessen Aufbereitung vor Ort nimmt der Standort eine hohe Bedeutung für die Funktion Ar-
beit ein. 

Der Baggersee Kühl/Peter unterliegt neben der Rohstoffgewinnung mehreren Freizeitnut-
zungen. So wird das Gewässer vom Angelsportvereins Sandweier 1966 e.V. fischereilich 
genutzt. Das Angeln ist grundsätzlich am südlich und westlich des geplanten FPV-
Anlagenstandorts gelegen Ufer erlaubt. Am nördlichen Seeufer befindet sich das neu an-
gelegte Strandbad Sandweier der Stadt Baden-Baden. 

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Aufgrund der räumlichen Nähe von Arbeitsbereichen des Kieswerks stehen die Vorkehrun-
gen zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit des Menschen im Vordergrund der nachfol-
genden Eingriffsbewertung.  

Der Kiesabbau kann parallel zum Betrieb der geplanten PV-Anlage weiterhin erfolgen, ohne 
dass es zu einer gegenseitigen Beeinträchtigung kommt. 
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Durch die Lage des Vorhabens im Freiwasserbereich und nur eine geringe terrestrische Flä-
chenbelegung, ausschließlich im Bereich des Betriebsgeländes, werden Konflikte mit an-
deren Nutzungen vermieden. 

Die Angelstandorte entlang des Süd- und Westufers können weiterhin durch den Angel-
sportverein 1966 Sandweier e.V. genutzt werden. Die schwimmende Anlage nähert sich 
maximal bis auf 44 m dem Ufer an. In den terrestrischen Uferbereich wird nur kurzzeitig 
und kleinflächig bei der Verlegung des Kabels und von der FPV-Anlage zu den Einspeise-
punkten eingegriffen. Der Angelsportverein ist über das Vorhaben informiert. 

Durch eine engmaschige Überwachung und Wartung der Anlage und den getroffenen Vor-
kehrungen für den Havariefall sowie gegen Feuer, Stromschlag und Vandalismus können 
die Eintrittswahrscheinlichkeit eines größeren Schadens sowie einer Gefährdung von 
Mensch und Umwelt minimiert werden.  

Bei der geplanten PV-Anlage stellt mit Ausnahme des Transformatorenöls eine betriebs-
mittelfreie Anlage dar. Bei dem Transformatorenöl handelt es sich um pflanzenölester-ba-
siertes Öl, welches als biologisch abbaubar ist und als nicht toxisch für Wasserorganismen 
eingestuft wird. Zusätzlich wird einer Freisetzung des Öls durch Auffangwannen und der 
Ausgestaltung der Trafoflöße entgegengewirkt. 

Mit einem Eintrag von wasser- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen in den See durch die 
Errichtung oder den Betrieb der Anlage ist nicht zu rechnen. In Abriebtests wurde nachge-
wiesen, dass ein relevanter Eintrag von Mikroplastik in den Baggersee auszuschließen ist. 
Auch aus der Oberflächenbeschichtung der Stahlelemente wird deutlich weniger Zink aus-
getragen als aus konventionell beschichteten Elementen. 

Einer Gefährdung der menschlichen Sicherheit und Gesundheit wird durch zahlreiche Vor-
kehrungen, durch das Anlagendesign sowie durch die Auswahl geeigneter Materialien be-
gegnet.  

Insgesamt sind keine maßgeblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
und die menschliche Gesundheit zu besorgen. 

 

12.2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Kultur- oder Sachgüter sind im Baggersee Sandweier nicht vorhanden. Die Seefläche, auf 
der die FPV-Anlage installiert werden soll, wird von einer Freileitung (380-kV-Gemein-
schafts-Leitung Kühmoos-Daxlanden der TransnetBW GmbH) überquert. 

Auf den geplanten Lager- und Montageflächen der Fa. peterbeton existieren keine Infra-
struktureinrichtungen oder sonstige Sachgüter. Die geplante Kabeltrasse soll entlang der 
westlichen Uferböschung sowie durch überbaute Fläche des Iffezheimer Gewerbegebietes 
verlaufen. In diesem Bereich ist mit dem Antreffen verschiedener Versorgungsleitungen zu 
rechnen. Eine nicht mehr betriebene Telekommunikationsleitung der Telekom verläuft pa-
rallel zum Weg entlang des westlichen Ufers. Da der konkrete Verlauf der Kabeltrasse noch 
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nicht festgelegt ist, können zu den möglicherweise betroffenen Versorgungsleitungen noch 
keine Angaben gemacht werden. 

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Da innerhalb des Geltungsbereichs keine Kultur- und Sachgüter bestehen, erfolgt kein Ein-
griff in diese Schutzgüter. Der Betrieb der 380-kV-Gemeinschafts-Leitung Kühmoos-Daxlan-

den der TransnetBW GmbH wird durch die geplante FPV-Anlage nicht beeinträchtigt. Erfor-
derliche Wartungsarbeiten, wie bspw. der Austausch von Leiterseilen sind weiterhin mög-
lich. Nach Festlegung des genauen Verlaufs der Kabeltrasse wird vor Beginn der Bauarbei-
ten eine Leitungsrecherche durchgeführt. Eine Beeinträchtigung von Sachgütern ist mit dem 
geplanten Vorhaben nicht verbunden. 

 

 

12.2.9 Wechselwirkungen 

Über die direkten vorhabensbedingten Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter hin-
aus, können zusätzliche Effekte infolge von Wechselwirkungen zwischen den Einzelschutz-
gütern entstehen. Im vorliegenden Fall ergeben sich, wie in den vorausgegangenen Kapi-
teln ausgeführt, jedoch nur geringfügige Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter. 
Diese geringfügigen Auswirkungen sind nicht geeignet, um Wechselwirkungen mit erheb-
lichen Umweltauswirkungen hervorzurufen.  

 

 

12.2.10 Kumulative Wirkungen 

Unter kumulativen Wirkungen werden Wirkungen verstanden, die durch mehrere Projekte 
bzw. Eingriffe verursacht werden. Zu den Vorhaben, die möglicherweise zu kumulativen 
Wirkungen mit der beantragten PV-Anlage führen können, gehören die im Jahr 2019 ge-
nehmigte Abbauerweiterung Forlenspitzen der Fa. EKS, die zu einer Vergrößerung der Bag-
gerseefläche um 18,3 ha nach Norden führt, sowie die genehmigten und beantragten Ab-
bauvorhaben der Fa. peterbeton. Das dem geplanten Standort der FPV-Anlage nächstgele-
gene Vorhaben der Fa. peterbeton ist die Rohstoffgewinnung im Bereich der Regiefläche. 

Die obige Umweltprüfung zur geplanten FPV-Anlage kommt zu dem Ergebnis, dass bei den 
Schutzgütern Mensch, Fläche, Boden, Klima, Wasser und Sachgüter jeweils nur sehr ge-
ringe oder geringe Auswirkungen auftreten. Auch beim Schutzgut Tiere und Pflanzen sind 
die Auswirkungen durch die geplante PV-Anlage sehr gering, die sich vor allem auf die 
Fischfauna und Wasservögel erstrecken. Somit ergeben sich für diese Tiergruppen keine 
erheblichen Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen.  
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Beim Schutzgut Landschaft ergibt sich infolge einer Erweiterung des Nassabbaus eine 
grundlegende Veränderung des Landschaftsbildes, da ein terrestrischer Landschaftsaus-
schnitt in einem aquatischen Lebensraum umgewandelt wird. Durch die Rekultivierungs-
maßnahmen entstehen an den neuen Uferzonen ein naturnahe Ausprägung. Im Zuge einer 
abbaubedingten Vergrößerung des Baggersees verkleinert sich der Anteil der PV-Anlage. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung der Landschaft tritt insgesamt nicht ein. 

 

 

12.3 Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Die artenschutzrechtliche Beurteilung des Vorhabens kommt zu dem Ergebnis, dass die Ver-
botstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz unter Berücksichtigung von Vermei-
dungsmaßnahmen nicht ausgelöst werden. 

 

 

12.4 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Um vorhabensbedingte Beeinträchtigungen zu vermeiden oder zu minimieren, werden die 
notwendigen Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brutzeit der Vögel durchgeführt. Nach 
Möglichkeit soll die PV-Anlage zur Vermeidung von Störungen außerhalb der Vogelbrutzeit, 
d.h. von Anfang Oktober bis Ende Februar errichtet werden. Vor Errichtung der Kabeltrasse 
erfolgt eine Vergrämung der dort lebenden Mauereidechsen. 

 

Ausgleichsmaßnahmen 

Ein konkreter funktioneller Ausgleichsbedarf im Rahmen einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 
lässt sich aufgrund der geringfügigen Auswirkungen bei den jeweiligen Schutzgütern nicht 
ableiten.  

Um dennoch die allgemeinen Lebensraumbedingungen für die geringfügig betroffenen Tier-
gruppen zu verbessern, sollen sechs Brutinseln für die Wasservögel und Totholzstrukturen 
für Fische im Uferbereich des Baggersees angelegt werden. 

Zur Schaffung von Fischunterständen und Laichstrukturen werden zehn großvolumige Körbe 
(„Biohuts“) mit hohen Lückensystemen unter der Anlage bzw. direkt unter der Wasserlinie 
angebracht. 

 

 

  



 Gemeinde Iffezheim  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Kühlsee  –  Umweltbericht 77 I 80 

13 Verwendete Unterlagen 

BAUER, H.-G., HEINE, G., SCHMOLZ, M., STARK, H. & S. WERNER (2010): Ergebnisse der landesweiten 
synchronen Wasservogelerfassungen in Baden-Württemberg im November 2008 und Ja-
nuar 2009. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 26: 95-220. 

BERNOTAT, D., & V. DIERSCHKE (2015): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 
wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 2. Fassung, Stand 
25.11.2015. 

BEZZEL, E. (1985): Kompendium der Vögel Mitteleuropas,  Nonpasseriformes – Nichtsingvö-
gel. Aula-Verlag. 

BEZZEL, E. (1993): Kompendium der Vögel Mitteleuropas, Passeres - Singvögel. Aula-Verlag. 

BfN (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ) (2019): Internethandbuch zu den Arten der FFH-Richtlinie 
Anhang IV; https://ffh-anhang4.bfn.de/. 

BICK, U. (2016): Die Rechtsprechung des BVerwG zum Artenschutzrecht. Natur und Recht 38 
(2): 73-78. 

BRAUN, M. & DIETERLEN, F. (Hrsg.) (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Bd. 1. Ulmer-
Verlag, Stuttgart. 

BRAUN, M. & DIETERLEN, F. (Hrsg.) (2005): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Bd. 2. Ulmer-
Verlag, Stuttgart. 

DMA MINERALAUFBEREITUNG GMBH (2018): UVP-Bericht (UVS) unter Einschluss des Besonde-
ren Artenschutzes und der NATURA 2000-Verträglichkeit zum Kiesabbau Rhinau – 
Vertiefung. Gutachten unter www.uvp-verbund.de 

DOERPINGHAUS, A., EICHEN, C., GUNNEMANN, H., LEOPOLD, P., NEUKIRCHEN, M., PETERMANN, J. & 
E. SCHRÖDER (2005): Methoden zur Erfassung von Arten der Anhänge IV und V der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. – Naturschutz u. Biologische Vielfalt 20. 

GARNIEL, A., DAUNICH, W.D., MIERWALD, U. & OJOWSKI, U. (2007): Vögel und Verkehrslärm. 
Quantifizierung u. Bewältigung entscheidungserheblicher Auswirkungen von Ver-
kehrslärm auf die Avifauna. Schlussbericht 2007/Kurzfassung. FuE-Vorhaben des 
Bundesministeriums f. Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 273 S. Bonn/Kiel. 

GARNIEL, A. &  MIERWALD, U. (2010): Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, Ausgabe 2010. 
Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums f. Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. 
140 S. 

GEDEON, K., GRÜNEBERG, C., MITSCHKE, A., SUDFELDT, C. EIKHORST, W., FISCHER, S., FLADE, M., 
FRICK, S., GEIERSBERGER, I., KOOP, B., KRAMER, M., KRÜGER, T., ROTH, T., RYSLAVY, T., 
STÜBING, S., SUDMANN, S. R., STEFFENS, R., VÖKLER, F. & K. WITT (2014): Atlas Deutscher 
Brutvogelarten. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und Dachverband Deutscher 
Avifaunisten, Münster. 



 Gemeinde Iffezheim  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Kühlsee  –  Umweltbericht 78 I 80 

HARTMANN, F. (2007): Totholzeintrag zum Schutz von Fischen vor Kormoranen? – Totholzpro-
jekt Knielinger See. Gutachten im Auftrag des Angelvereins Karlsruhe e.V. 
(http://www.marcosander.de/pdf/rpk33_totholz_kurzbericht.pdf). 

HÖLZINGER, J. (1997): Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 3.2, Singvögel 2. Ulmer-Verlag, 
Stuttgart. 

HÖLZINGER, J. (1999): Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 3.1, Singvögel 1. Ulmer-Verlag, 
Stuttgart. 

HÖLZINGER, J. & U. MAHLER (2001): Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 2.3, Nicht-Singvögel 
3. Ulmer-Verlag, Stuttgart. 

HÖLZINGER, J. & BOSCHERT, M. (2001): Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 2.2, Nicht-Sing-
vögel 2. Ulmer-Verlag, Stuttgart. 

HÖLZINGER, J. & H.-G. BAUER (2011): Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 2.0, Nicht-Singvö-
gel 1.1. Ulmer-Verlag Stuttgart. 

HÖLZINGER, J. & H.-G. BAUER (2018): Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 2.1.1, Nicht-Sing-
vögel 1.2. Ulmer-Verlag Stuttgart. 

HÖLZINGER, J. & H.-G. BAUER (2021): Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 2.1.2, Nicht-Sing-
vögel 1.3. Ulmer-Verlag Stuttgart. 

HÖSCHELE, K. (1984): Klimatologische Beurteilung im Rahmen der Gesamtplanung zur Mate-
rialentnahme. In: RVMO (1984): Materialentnahme Baden-Baden-Sandweier/Iffez-
heim. 

HÜPPOP, O., H.-G. BAUER, H., HAUPT, T., RYSLAVY, P. SÜDBECK & J. WAHL (2013): Rote Liste wan-
dernder Vogelarten Deutschlands, 1. Fassung, 31. Dezember 2012. Ber. Vogelschutz 
49/50: 23–83. 

HVNL-ARBEITSGRUPPE ARTENSCHUTZ, KREUZIGER, J. & BERNHAUSEN, F. (2012): Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten bei artenschutzrechtlichen Betrachtungen in Theorie und Praxis, 
Grundlagen, Hinweise, Lösungsansätze – Teil 1: Vögel. Naturschutz und Landschafts-
planung 44 (8): 229-237. 

INGENIEURBÜRO LOHMEYER GMBH & CO. KG (2009): Ermittlung natürlicher klimatischer Aus-
gleichsfunktionen in der Region Mittlerer Oberrhein.- Gutachten im Auftrag des Re-
gionalverband Mittlerer Oberrhein, 62 S., Radebeul. 

KRAMER, M., H.-G. BAUER, F. BINDRICH, J. EINSTEIN & U. MAHLER (2022): Rote Liste der Brutvögel 
Baden-Württembergs. 7. Fassung, Stand 31.12.2019. Naturschutz-Praxis Artenschutz 
11. 

LAWA EXPERTENKREIS SEEN (2023): Arbeitshilfe für die gewässerökologische Beurteilung von 
Seen als Standorte für schwimmende Photovoltaikanlagen (FPV-Anlagen).- 10 S.  

LAUFER, H., FRITZ, K. & P. SOWIG (2007): Die Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs. 
Ulmer, Stuttgart. 



 Gemeinde Iffezheim  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Kühlsee  –  Umweltbericht 79 I 80 

LGRB (LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU) (2023): Bodenkarte von Baden-Würt-
temberg 1:50.000.- LGRB Kartenviewer. 

LÜTTMANN, J., KIEL, E.-F., JAHNS-LÜTTMANN, U. & M. KLUßMANN (2019): Wirksamkeit und Mo-
nitoring von Artenschutzmaßnahmen – Operationalisierung im Bundesland Nord-
rhein-Westfalen. Naturschutz- und Landschaftsplanung 51 (2): 78-88. 

LUBW (LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNG UND NATURSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG, HRSG.) 
(2010): Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit - Leitfaden für Planungs- 
und Gestattungsverfahren.- Bodenschutz, Heft 23, Karlsruhe 

LUBW (LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG, HRSG.) (2018): Arten, Biotope, 
Landschaft – Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben und Bewerten, 5. ergänzte und 
überarbeitete Auflage. 

LUBW (LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG, Hrsg.) 
(2019): FFH-Arten in Baden-Württemberg – Erhaltungszustand 2019 der Arten in Ba-
den-Württemberg. Karlsruhe. 

LUBW (LANDESANSTALT FÜR UMWELT BADEN-WÜRTTEMBERG, Hrsg.) (2022): Beschreibung der FFH-
Anhang IV-Arten. Internetseite der LUBW (www.lubw.baden-wuerttemberg.de). 

REGIONALVERBAND MITTLERER OBERRHEIN (2021): Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 - 
Karlsruhe. 

ROYAL HASKONING DHV (2022): Ergebnisse einer Vogeluntersuchung am Weperpolder. Aus-
zug aus einer unveröffentlichten Präsentation der BayWa r.e. zur Ökologie von Floa-
ting-PV Anlagen. 

RUNGE, H., SIMON, M. & WIDDIG, T. (2009): Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von 
Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben. FuE-Vorhaben im Rahmen 
des Umweltforschungsplanes des BMU im Auftrag des BfN. Hannover, Marburg. 

RYSLAVY, T., H.-G. BAUER, B. GERLACH, O. HÜPPOP, J. STAHMER, P. SÜDBECK & C. SUDFELDT 

(2020): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands – 6. Fassung, 30. September 2020. 
Berichte zum Vogelschutz 57: 13-122. 

SCHLEGEL, JÜRG (2019): Auswirkungen von Photovoltaikanlagen auf Biodiversität und Um-
welt. Literaturstudie im Auftrag der EnergieSchweiz. 

SIEDENTOP, S. (2001): Zum Umgang mit kumulativen Umweltwirkungen in der FFH-
Verträglichkeitsprüfung. UVP-Report 15 (2): 88-93. 

STOCK, M., BERGMANN, H.-H., HELB, H.-W., KELLER, V., SCHNIDRIG-PETRIG, R. & ZEHNTER, H.-C. 
(1994): Der Begriff Störung in naturschutzorientierter Forschung: ein Diskussionsbei-
trag aus ornithologischer Sicht. Zeitschrift f. Ökologie u. Naturschutz 3: 49-57. 

SÜDBECK, P., ANDRETZKE, H., FISCHER, S., GEDEON, K., SCHIKORE, T., SCHRÖDER, K. & C. SUDFELDT 

(2005): Methodenstandards zu Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell. 

TRAUTNER, J., KOCKELKE, K., LAMBRECHT, H. & J. MAYER (2006a): Geschützte Arten in Planungs- 
und Zulassungsverfahren. Books on Demand GmbH, Norderstedt. 



 Gemeinde Iffezheim  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Kühlsee  –  Umweltbericht 80 I 80 

TRAUTNER, J., LAMBRECHT, H., MAYER, J. & G. HERMANN (2006b): Das Verbot der Zerstörung, 
Beschädigung oder Entfernung von Nestern europäischer Vogelarten nach § 44 
BNatSchG und Artikel 5 Vogelschutzrichtlinie – fachliche Aspekte, Konsequenzen 
und Empfehlungen. Naturschutz in Recht und Praxis – online (1): 1-20. 

UNIVERSITÄT STUTTGART (2017): Schadstofffreisetzung aus Photovoltaik-Modulen – Ab-
schlussbericht (Förderkennzeichen 0325751).- 138 S., Stuttgart  

UMWELTBUNDESAMT (2023): Photovoltaik – https://www.umweltbundesamt.de/the-
men/klima-energie/erneuerbare-energien/photovoltaik#photovoltaik; Abruf vom 
13.10.2023  

VEREINBARTE VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT RASTATT (2005): Flächennutzungsplan vom 
09.05.2005 

 

 

 

Karlsruhe, den 15.05.2024 

 

B. Juris 
arguplan GmbH 

 

 

Bearbeitung: 

Christoph Artmeyer, Dipl.-Landschaftsökologe 

Ingo Gueinzius, Dipl.-Geograph 



Gemeinde Iffezheim  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Kühlsee  –  Umweltbericht Anhang 

Anhang 1 

Testergebnisse zur Stabilität und zum Umweltverhalten  
der Anlagenkomponenten 

(Zimmermann PV-Floating) 
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Sicherheitsdatenblatt Transformatorenöl 
(M&I Materials Ltd.) 
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7.4.7 Wasserhaushalt – Variantenprüfung 1 

Mit der maßnahmenbedingten Überdeckung eines Teils der Seeoberfläche geht eine Ver-
ringerung der Verdunstungsverluste einher (vgl. Abbildung 7.15), die allerdings wegen des 
geringen Überdeckungsgrades nur ein niedriges Ausmaß von im Mittel 5,7% annimmt. 

 
Abbildung 7.15: Verdunstung und Niederschlag in der Variantenprüfung 1 

Damit ergibt sich ein maßnahmenbedingter Anstieg der Grundwasserneubildung unter der 
gesamten Seefläche von ca. 135.281m3/Jahr auf ca. 165.287 m3/Jahr an (vgl. Tabelle 7.17). 
Die Umsetzung der Solarvariante hat demnach eine Entlastung des Wasserhaushaltes zur 
Folge. 

Tabelle 7.17: Niederschlag, Verdunstung und Grundwasserneubildung in der Variantenprüfung 1 
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7.5 Variantenprüfung 2 

Die Variantenprüfung 2 ermittelt die Auswirkungen der Solarvariante 2 unter den Bedin-
gungen einer abgeschlossenen Kiesgewinnung und den dann eingetretenen morphologi-
schen und hydraulischen Bedingungen. Für die Modellierung gelten die in der Tabelle 7.18 
dargestellten Kennwerte (vgl. auch Kapitel 2). 

Tabelle 7.18: Kennwerte der in Variantenprüfung 2 untersuchten Varianten  

Varianten Kurzbeschreibung* Volumen Seefläche 
Tiefe 
max. 

Überdeckungs-
grad durch So-

larmodule 
  [m3] [m2] [m] [%] 
Vergleichs-
zustand 2 

Stillgelegt (keine Aus-
kiesung) und ohne SPV-
Anlage. Morphologie des 
Genehmigungszustandes. 

Nicht abschätzbar, da 
einige Erweiterungs-
flächen wegen der 
PFC_Problematik 
nicht nutzbar sind. 

1.100.000 31,3 0 % 

Solarvarian-
te 2 

Stillgelegt mit SPV-
Anlagetyp klein. Mor-
phologie des Genehmi-
gungszustandes. 

1.100.000 31,3 3,1% 

* Detaillierte Beschreibung der morphologischen Kennwerte und der Anlagengestaltung in Kapitel 2 

Im Vergleich zur Variantenprüfung 1 hat sich die Seefläche nach dem Ende der Auskiesung 
von 893.000 auf 1.100.000 m2 vergrößert. Die Wassertiefe bleibt voraussichtlich bei 31,3 
m.  

Das Ausmaß der SPV-Anlage wird wie in der Solarvariante 1 ebenfalls 3,4 ha betragen, 
wegen der Flächenvergrößerung nun aber nur noch 3,1% (Solarvariante 1 = 3,8%) der See-
fläche überdecken. 

Auf eine Modellierung der Vorhabensauswirkungen bei der Solarvariante 2 wird aus den 
folgenden Gründen verzichtet: 

• Die als Modellinput erforderliche genaue Festlegung der Volumenkurve für die wei-
tere Auskiesung des Sees ist nicht möglich, da Teile der bereits planfestgestellten 
Auskiesungsbereiche aufgrund der PFC-Problematik nicht zur Verfügung stehen. 

• Die schon bei der Solarvariante 1 feststellbaren sehr geringen maßnahmenbedingten 
Auswirkungen auf den Gewässerzustand werden durch die Abnahme des Überde-
ckungsgrades von 3,8% (Solarvariante 1) auf 3,1 % (Solarvariante 2) noch weiter 
zurückgehen, so dass eine umfangreiche Modellierung als unangemessen erscheint. 

Allerdings erfolgt eine Modellierung des Temperatur- und Sauerstoffhaushaltes unter der 
Voraussetzung des Alterungsprozesses ohne Einwirkungen durch den Auskiesungsbetrieb. 
Damit soll geprüft werden, ob die Einstellung der Auskiesungstätigkeit negative Auswir-
kungen für die Gewässerökologie bewirkt. Als morphologische Inputdaten dienen die Wer-
te des Vergleichszustandes 1 unter Weglassung der Einflussgrößen aus der Kiesgewinnung. 
Auf dieser Basis kann festgestellt werden, ob nach Einstellung der Auskiesungstätigkeit mit 
einer Zirkulation des Wasserkörpers und einer Oxidation des Tiefenwasserkörpers zu rech-
nen ist. 
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7.5.1 Temperaturhaushalt – Variantenprüfung 2 

Auch nach Abschluss der Auskiesung wird das Untersuchungsgewässer in den Wintermo-
naten vollständig durchzirkulieren (vgl. Abbildung 7.16). Auffallend sind die nach Ab-
schluss der Auskiesung relativ hohen Wassertemperaturen im Tiefenwasserkörper, was auf 
die starke Grundwasseranbindung zurückzuführen ist.  

 
Abbildung 7.16: Temperatursimulationen bei bestehender Auskiesung (links) und nach deren Abschluss 

(rechts) in Tageswerten 

Die mittleren Wassertemperaturen erreichen bei bestehender Auskiesung im August und 
September in einer Wassertiefe von 3 m über Grund 9,13 °C (historischer Zeitraum) bzw. 
bei 9,93 °C (Zukunftszeitraum). Ohne Auskiesungstätigkeit beträgt die mittlere Wasser-
temperatur im gleichen Zeitraum und in der gleichen Tiefe 7,6 °C (historischer Zeitraum) 
bzw. 8,5 °C (Zukunftszeitraum). Damit verringert sich die hypolimnische Wassertempera-
tur nach dem Wegfall des betriebsbedingten Energieeintrages um durchschnittlich 1,50 
bzw. 1,41 °C. 

Tabelle 7.19: Wassertemperaturen im Epilimnion (3m Tiefe) und über Grund für die Variantenprüfung 2 

 In Auskiesung Auskiesung beendet ∆ °C 
 historischer Zeitraum* historischer Zeitraum*  
 3m ü. Grd. 3m ü. Grd.  

Mittelwert [°C] ø August &September 9,13 7,63 ∆ 1,5 
Minimum [°C] ø August &September 5,52 5,39  
Maximum [°C] ø August &September 11,94 11,16  

 Zukunftszeitraum** Zukunftszeitraum**  
 3m ü. Grd.  3m ü. Grd.   

Mittelwert [°C] ø August &September 9,93 8,52 ∆ 1,41 
Minimum [°C] ø August &September 6,40 5,53  
Maximum [°C] ø August &September 13,29 12,73  
*Modelljahre 1-14 (Klimareferenzzeitraum 2009–2022) **Modelljahre 15-19 (Testreferenzjahre des DWD 

Mit Auskiesung Ohne Auskiesung  
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Aufgrund des sehr geringen Überdeckungsgrades von 3,1 % sind für die Solarvariante 2, 
also nach dem Ende der Auskiesungstätigkeit, ebenso wie für die Solarvariante 1 erhebliche 
vorhabensbedingte Beeinflussungen auszuschließen.  

7.5.2 Sauerstoffhaushalt– Variantenprüfung 2 

Auch nach Stilllegung des Sees erfolgt eine Oxidation des gesamten Wasserkörpers wäh-
rend der Zirkulationsphasen (vgl. Abbildung 7.17). Da schon bei der Solarvariante 1 keine 
Maßnahmenauswirkungen auf den Sauerstoffhaushalt zu erkennen waren, sind aufgrund 
der geringeren Seeflächenüberdeckung von 3,1 % auch für die Solarvariante 2 vorhabens-
bedingte Beeinflussungen auszuschließen. 

 

Abbildung 7.17: Sauerstoffsimulationen bei bestehender Auskiesung (links) und nach deren Abschluss 

(rechts) in Tageswerten 

7.5.3 Phosphor, Chlorophyll-a, Cyanobakterien und Sichttiefe – Variantenprüfung 2 

Nach der Einstellung der Auskiesung wird die Vermischungsdynamik im Seewasser ab-
nehmen, und die von der Auskiesungstätigkeit verursachten Trübungseffekte entfallen. Da-
bei ergeben sich für die Parameter Phosphor, Chlorophyll-a, Cyanobakterien und Sichttiefe 
die in der Tabelle 7.20 beschriebenen Veränderungen und Maßnahmenauswirkungen. 

Mit Auskiesung Ohne Auskiesung 
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Tabelle 7.20: Phosphor, Chlorophyll-a, Cyanobakterien und Sichttiefe in der Variantenprüfung 2  

Parameter Zustand Vorhabendbedingte Veränderungen Maßnahmenauswirkung 
Phosphor Oligotroph und 

damit besser als 
Leitbild  

Durch die Einstellung der Auskiesungstä-
tigkeit und die Verringerung des Überde-
ckungsgrades von 3,9 auf 3,1 % ergeben 
sich keine vorhabensbedingten negativen 
Effekte für den Phosphorhaushalt. 

Keine 

Chlorophyll-a Oligotroph und 
damit besser als 
Leitbild 

Durch die Einstellung der Auskiesungstä-
tigkeit und die Verringerung des Überde-
ckungsgrades von 3,9 auf 3,1 % ergeben 
sich keine vorhabensbedingten negativen 
Effekte für die Algenentwicklung 

Keine 

Cyanobakte-
rienentwick-
lung (Plank-
ton) 

Sehr niederig 
aufgrund der ge-
ringen Nähr-
stoffgehalte 

Durch die Einstellung der Auskiesungstä-
tigkeit und die Verringerung des Überde-
ckungsgrades von 3,9 auf 3,1 % wird die 
Cyanobakterienentwicklung nicht geför-
dert. 

Keine 

Sichttiefe Leitbildkonform Nach Einstellung der Auskiesungstätigkeit 
nimmt die Sichttiefe deutlich zu. Die Ver-
ringerung des Überdeckungsgrades von 
3,9 auf 3,1 % hat keinen Einfluss auf die 
Sichttiefenentwicklung. 

Keine 

 

Aufgrund der günstigen Nährstoffverhältnisse und des geringen Trophie-Niveaus ist in 
Verbindung mit dem sehr niedrigen Überdeckungsgrad ebenso wie bei der Solarvariante 1 
auch hier in Bezug auf die vier dargestellten Parameter nicht mit erheblichen, vorhabensbe-
dingten Auswirkungen zu rechnen. 

7.5.4 Wasserhaushalt – Variantenprüfung 2 

Auch bei der Variantenprüfung 2 ist davon auszugehen, dass die Solarnutzung zu einer 
Verminderung der Verdunstungsrate beiträgt. Diese wird, da der Bedeckungsgrad von 3,8% 
auf 3,1 % zurückgeht, etwas geringer ausfallen als bei der Variantenprüfung 1, aber den-
noch zu einer relativen Verbesserung der Bestandssituation beitragen.  
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8 Weitere Beeinflussungsfaktoren 

8.1 Entwicklung benthischer (am Substrat haftender) Cyanobakterien 

Die Schwimmkörper einer SPV-Anlage werden von benthischen Gewässerorganismen als 
Substrat (Aufwuchsflächen) genutzt. Neben den in den Baggerseen dominanten Muscheln, 
hier insbesondere den beiden Dreissena- oder Zebramuschelarten (Dreissena polymorpha 
und Dreissena rostriformis bugensis), bieten die Schwimmkörper auch anderen Gewässer-
organismen Aufwuchsflächen. Von besonderer Bedeutung sind dabei benthisch lebendende 
Cyanobakterienarten (u.a. Oszillatoria-Arten). In diesem Zusammenhang sind Arten der 
Gattungen Lyngbya, Oscillatoria, Phormidium und Tychonema zu nennen, da diese zur Be-
einträchtigung der Badegewässernutzung führen können.  

Aufgrund der sehr geringen Nährstoffgehalte im Untersuchungsgewässer und der ver-
schlechterten Lichtverhältnisse unter den abschattenden Schwimmkörpern ist nicht mit ei-
nem erheblichen Aufkommen benthischer Cyanobakterien zu rechnen.  

8.2 Beeinflussung des Grundwassers durch Cyanotoxine 

Ebenso wie in den beiden Vergleichszuständen ist auch für die beiden Solarvarianten nur 
ein sehr geringes Cyanobakterienaufkommen zu erwarten. Eine Belastung des Grundwas-
sers ist folglich auszuschließen. Da sich Cyanotoxine sehr schnell abbauen und die Fließ-
zeit des seeabstromigen Grundwassers entsprechend gering ist, ergibt sich keine Belas-
tungsfunktion. 

Der Abbau von Microcystinen erfolgt innerhalb weniger Tage (https://toxische-
cyanobakterien.de/hintergrundinformation/cyanotoxine/). Bei Cylindrospermopsin kann der 
biochemische Abbau deutlich länger dauern. Diese Toxine treten allerdings in Europa sehr 
selten auf. Auch hier stellt die lange Fließzeit des Grundwassers eine sichere Barrierefunk-
tion dar. 

Für weitere Toxine wie Anatoxin, Lyngbiatoxin und Nodularin (primär brackisch) stehen 
derzeit keine Angaben in Bezug auf die Abbaurate zur Verfügung. 

8.3 Belastung des Wassers durch Mikroplastik 

Veröffentlichte Untersuchungen zur Belastung von Seen durch Mikroplastik, das aus 
Schwimmköpern von Solaranlagen freigesetzt wird, gibt es bislang nicht. Eine Angabe zur 
Stofffreisetzung aus Bojen und Fendern, die am ehesten mit den Schwimmkörpern ver-
gleichbar sind, findet sich bei Bertling et al. (2018). Danach ergibt sich nur eine minimale 
Belastung durch die entsprechenden Materialien.  

In einer für den Schwimmkörperhersteller (Zimmermann PV-Floating) durchgeführten Un-
tersuchung konnte im Rahmen von Abrasionstests keine Mikroplastikfreisetzung festge-
stellt werden. 

 

https://toxische-cyanobakterien.de/hintergrundinformation/cyanotoxine/
https://toxische-cyanobakterien.de/hintergrundinformation/cyanotoxine/
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9 Zusammenfassende Darstellung der Vorhabensauswir-

kungen 

Mittels eines Vergleichs von insgesamt vier Varianten wurden die Auswirkungen unter-
sucht, die aus der Installation einer schwimmenden Photovoltaik (SPV) Anlage für die 
Wasserqualität des Untersuchungsgewässers entstehen (vgl. Kapitel 7). Die Prüfung erfolg-
te im Rahmen von zwei Variantenprüfungen, die Darstellungen der maßnahmenbedingten 
Auswirkungen während der Auskiesung (Variantenprüfung 1) und für die Zeit danach (Va-
riantenprüfung 2) zum Gegenstand haben. Hinsichtlich der Auswirkungen klimatischer Ein-
flüsse wurden zwei Zeiträume getrennt ausgewiesen: Mit historischen Daten von 2009 bis 
2022 berechnete Werte und Werte, die unter Bezug auf die Testreferenzjahre des DWD für 
zukünftige Klimaveränderungen berechnet wurden.  

Die Tabelle 9.1 fasst die dabei gewonnenen Ergebnisse zusammen. Außerdem erfolgt, auch 
unter Einschluss von Beurteilungsmaßstäben aus der gesichteten Literatur, eine Bewertung, 
ob und inwieweit maßnahmenverursachte Auswirkungen als erheblich einzustufen sind. 

Tabelle 9.1: Zusammenfassende Bewertung vorhabensbedingter Auswirkungen 

 Variantenprüfung 1 Variantenprüfung 2 

 Vergleichszu-
stand 

Solarvariante 
1 

Vergleichszu-
stand 2 

Solarvariante 
2 

Seefläche [ha] 89,3 89,3 ca. 110 ca. 110 
Seevolumen [Mio. m3] 14,39 14,39 /*** /*** 
Nutzungsart in Auskiesung in Auskiesung  stillgelegt  stillgelegt 
Seeflächenüberdeckung durch 
SPV-Anlage  

/ 
3,8 %  
3,4 ha 

/ 
3,1 %  
3,4 ha 

Anlagenbedingte Effekte (Mo-
dellberechnungen) 

    

Zirkulationsverhalten positiv/ zirku-
liert 

positiv/ zirku-
liert 

positiv/ zirku-
liert 

positiv/ zirku-
liert 

Temperaturhaushalt Epilimnion 
positiv -0,07*/ -0,06** 

[∆°C] 
positiv -0,07*/ -0,06** 

[∆°C] 
Temperaturhaushalt Hypolimni-
on 

positiv 
-0,22*/ -0,3** 

[∆°C] 
positiv 

-0,22*/ -0,3** 
[∆°C] 

Sauerstoffhauhalt Epilimnion 
positiv 

±0*/ -0,01** 
[∆°C] 

positiv 
±0*/ -0,01** 

[∆°C] 
Sauerstoffhauhalt Hypolimnion 

beeinträchtigt 
+0,04*/ -0,07** 

[∆ mg/l O2] 
beeinträchtigt 

+0,04*/ -0,07** 
[∆ mg/l O2] 

Phosphorhaushalt 
positiv +0,001*/ ±0** 

[∆ mg/l P] 
positiv +0,001*/ ±0** 

[∆ mg/l P] 
Algen (Chlorophyll-a) 

positiv 
-0,05*/ -0,07** 
[∆ µg/l Chl-a] 

positiv 
-0,05*/ -0,07** 
[∆ µg/l Chl-a] 

Cyanobakterienbiomasse (Chlo-
rophyll-a) 

positiv 
leichter Rück-

gang  
positiv 

leichter Rück-
gang  

Sichttiefe Beeinflusst 
durch Kiesge-

winnung 

±0*/ ±0**  
[∆ m] 

Positiv (hohe 
Sichttiefe) 

Hoch 

Seeverdunstung seetypisch  Abnahme seetypisch Abnahme 
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 Variantenprüfung 1 Variantenprüfung 2 

 Vergleichszu-
stand 

Solarvariante 
1 

Vergleichszu-
stand 2 

Solarvariante 
2 

Anlagenbedingte Effekte (Mo-
dell & Literatur) 

    

Entwicklung benthischer 
Cyanobakterien als Aufwuchs 
auf den Schwimmkörpern  

unerheblich 
(Modell & Lite-

ratur) 
keine Änderung 

unerheblich 
(Modell & Literatur) 

keine Änderung 

Entwicklung von Schwachlicht-
Cyanobakterien-Arten (z.B. 
Planktothrix rubescens) im abge-
schatteten Bereich 

unerheblich 
(Modell & Lite-

ratur) 
keine Änderung 

unerheblich 
(Modell & Literatur) 

keine Änderung 

Darstellung möglicher sekundä-
rer Belastungen z.B. durch Anti-
fouling, Leaching etc. 

unerheblich (Li-
teratur) 

keine Änderung 
unerheblich (Li-

teratur) 

keine Änderung 

 

Signaturen 

Im Vergleichszustand 
beeinträchtigt 

Keine oder positive, vor-
habensbedingte Einflüsse 

Relevante vorhabensbe-
dingte Verschlechterung 

Unerheblich laut Fachli-
teratur 

* Klimareferenzzeitraum 2009–2022 ** Testreferenzjahre des DWD *** Noch nicht bestimmbar, da einige 
Bereiche wegen einer PFC-Belastung der Oberböden geblockt sind. 

Für keinen der untersuchten Parameter ist von relevanten vorhabensbedingten Verschlech-
terungen im Untersuchungsgewässer auszugehen. Maßnahmenbedingte Veränderungen 
bleiben in Bezug auf beide Varianten gering. Auch mit nennenswerten Veränderungen in-
folge des Klimawandels ist nicht zu rechnen. 
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10 Bewertung der Maßnahmenauswirkungen nach EU-

WRRL  

Das Untersuchungsgewässer ist mit einer Seeflächenausdehnung von mehr als 50 ha ein 
EU-WRRL Gewässer. Die Bewertung von EU-WRRL Gewässern erfolgt unter Bezug auf 
die in Abbildung 10.1 dargestellten Qualitätskomponenten. 

 

 
Abbildung 10.1: Schema zur Beurteilung des betriebenen Abgrabungsgewässers nach EU-WRRL  

 

Leider ist die Beurteilung der geplanten Eingriffe mittels der EU-WRRL und der mit ihr 
beschriebenen Verfahrenstechniken nicht möglich, da keine Methodik zur Verfügung steht, 
mit der die vorhabensbedingten Effekte nach EU-WRRL- oder OgewV-Vorgaben beurteilt 
werden könnten.  

Viele Qualitätskomponenten lassen sich erst ca. 10 Jahre nach Beendigung der Auskiesung 
bewerten. Aus diesem Grunde müssen die Effekte auf die biologischen Qualitätskomponen-
ten aus den allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten abgeleitet werden. 
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10.1 Bewertung des Untersuchungsgewässers entsprechend dem Kiesleit-

faden (LfU 2004) und dem Methodenhandbuch (LfU 2005) 

Die Bewertung nach Kiesleitfaden (LfU 2004) oder Methodenhandbuch (LfU 2005) basiert 
auf den folgenden Parametern und Orientierungsgrößen, die bereits in Kapitel 3.1 darge-
stellt wurden, hier aber noch einmal angeführt werden, um den Zusammenhang zu wahren. 

Tabelle 10.1: Qualitätskomponenten nach LfU (2004) und LfU (2005) 

 
gesamt Phosphor 

(Frühjahr / Zirkulations-
phase) 

Chl-a  
(Sommer / Stagnati-

onsphase) 

O2-Verhältnisse* 
(Sommer / Stagnations-

phase) 

mesotroph = Referenzzustand  15 – 45 μg/l 4 – 12 μg/l 10 – 30 % 

eutroph 45 -150 μg/l 12-35 μg/l 30-50 % 

polytroph > 150 μg/l 35-103 μg/l > 50 % 

* Mächtigkeit der sauerstoffarmen Wasserschicht (< 2 mg / l) über dem Seeboden im Verhältnis zur Gesamttiefe 
 
Bezogen auf diese Parameter werden für Baggerseen bei einer Punkteeinstufung nach dem 
folgenden Schema ø 70 Punkte gefordert: 

• Zustand entspricht trophischem Referenzzustand:  100 Punkte 

• Zustand weicht um eine Bewertungsstufe ab:   80 Punkte 

• Zustand weicht um zwei Bewertungsstufen ab:   50 Punkte 

• Zustand weicht um mehr als zwei Stufen ab:   0 Punkte 

Der Referenzwert von 70 Punkten errechnet sich als Mittelwert aus allen drei Qualitäts-
komponenten. Als trophischer Referenzzustand für das Untersuchungsgewässer gilt der 
mesotrophe Status. 

Das in der Tabelle 10.2 dargestellte Ergebnis zeigt, dass der See mit einer Einstufung von 
80 Punkten den Anforderungen entspricht. Die Qualitätskomponenten Gesamt-Phosphor 
und Chlorophyll-a erreichen den leitbildkonformen Zustand, der Sauerstoffhaushalt zeigt 
aber Defizite in der Gewässertiefe. Der Anforderung, dass die Mächtigkeit der sauerstoff-
armen Wasserschicht (< 2 mg / l) über dem Seeboden im Verhältnis zur Gesamttiefe nicht 
mehr als 30% betragen sollte, entspricht das Untersuchungsgewässer nicht. Dies gilt so-
wohl für die Entwicklung des Sees nach der Installation der Solaranlage als auch in Bezug 
auf die Entwicklungsprognose ohne Solarnutzung. 

Die in der Tabelle 10.2 für die Solarvariante 1 dargestellten Ergebnisse können, wie oben in 
Kapitel 7.5 ausgeführt wurde, unverändert auf die Solarvariante 2 übertragen werden. 
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Tabelle 10.2: Bewertung der allgemeinen chemisch-physikalischen Qualitätskomponenten nach LfU (2004) und LfU (2005)  

 Vergleichszustand 1 Solarvariante 1 

Modelljahre 

ge
sa

m
t 

P
 

C
hl

-a
 

O
2
-

G
eh

al
t*

 

B
ew

er
-

tu
ng

 

ge
sa

m
t 

P
 

C
hl

-a
 

O
2
-

G
eh

al
t*

 

B
ew

er
-

tu
ng

 

 [mg/L] [µg/L] [mg/L] [Punkte] [mg/L] [µg/L] [mg/L] [Punkte] 

2009 0,0070 2,5 < 2 80 0,0071 2,3 < 2 80 
2010 0,0054 1,8 < 2 80 0,0056 1,7 < 2 80 
2011 0,0049 1,5 < 2 80 0,0049 1,5 < 2 80 
2012 0,0050 1,4 < 2 80 0,0051 1,4 < 2 80 
2013 0,0056 1,3 < 2 80 0,0055 1,2 < 2 80 
2014 0,0052 1,4 < 2 80 0,0053 1,4 < 2 80 
2015 0,0049 1,5 < 2 80 0,0052 1,5 < 2 80 
2016 0,0052 1,3 < 2 80 0,0052 1,3 < 2 80 
2017 0,0056 1,4 < 2 80 0,0056 1,4 < 2 80 
2018 0,0055 1,4 < 2 80 0,0054 1,3 < 2 80 
2019 0,0058 1,4 < 2 80 0,0057 1,3 < 2 80 
2020 0,0056 1,4 < 2 80 0,0058 1,3 < 2 80 
2021 0,0058 1,3 < 2 80 0,0060 1,3 < 2 80 
2022 0,0054 1,4 < 2 80 0,0056 1,5 < 2 80 
TRY 2015 ø 0,0059 1,3 < 2 80 0,0061 1,3 < 2 80 
TRY 2045 ø 0,0056 1,3 < 2 80 0,0057 1,2 < 2 80 
TRY 2045 MAX 0,0057 1,6 < 2 80 0,0056 1,5 < 2 80 
TRY 2045 ø 0,0064 1,4 < 2 80 0,0066 1,3 < 2 80 
TRY 2045 ø 0,0062 1,4 < 2 80 0,0066 1,3 < 2 80 
Mittelwert 0,0056 1,5  80 0,0057 1,4  80 
Orientierungswert <0,0450 < 12 ≥ 2 70 <0,0450 < 12 ≥ 2 70 

 

 Entspricht trophischem Refe-
renzzustand 

 Entspricht nicht trophischem 
Referenzzustand 

 Genügt dem Referenzwert (70 
Punkte) 

 

* Mächtigkeit der sauerstoffarmen Wasserschicht (< 2 mg / l) über dem Seeboden im Verhältnis zur Maxi-
maltiefe 
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10.2 Bewertung des Untersuchungsgewässers entsprechend den Quali-

tätsmerkmalen der OGewV (2016) 

Die auf der Grundlage der OGewV (2016) abgeleiteten Qualitätsmerkmale wurden bereits 
im Kapitel 3.2 thematisiert und werden in diesem Zusammenhang nochmals in der Tabelle 
10.3 dargestellt. Vorzugsweise ist der Seetyp 13 (Geschichteter Tieflandsee mit relativ 
kleinem Einzugsgebiet) als Referenzgewässer zugrunde zu legen, da Baggerseen in der 
Rheinebene ohne Fließgewässeranbindung eher einem See in der norddeutschen Tiefebene 
als im Mittelgebirgsbereich ähneln. 

Tabelle 10.3: Qualitätskomponenten nach OGewV (2016)  

Seetyp Maximaler Trophiestatus P-gesamt Saisonmittel [µg/l] Sichttiefe Saisonmittel [m] 

  Grenzbereich gut/mäßig 
13 k mesotroph 1 (1,75) 20-35 3,5- 2,5 

 
Hinsichtlich dieser Kriterien weist das Untersuchungsgewässer in Abhängigkeit vom Be-
triebsstatus (in Auskiesung / Auskiesung eingestellt) deutliche Unterschiede auf (vgl. Ta-
belle 10.4).  

Im Fall der Solarvariante 1 beeinflusst die Auskiesungstätigkeit durch Freisetzung minera-
lischer Trübstoffe aus Schluffen und Tonen die Sichttiefe des Gewässers. Dadurch erhält 
der See nutzungsbedingt eine schlechtere Einstufung.  Diese stellt aber nur eine zeitweilige, 
durch die Auskiesung verursachte Beeinträchtigung dar, die nach Beendigung der Aus-
kiesung entfällt und nicht in Zusammenhang mit Beeinträchtigungen durch Algenmassen-
entwicklungen steht. Aus diesem Grunde kann dieses Merkmal während der Auskiesung 
nur eingeschränkt zur Gewässerbewertung herangezogen werden.  

Bei der Solarvariante 2 erfolgt keine Verminderung der Wassertransparenz durch die Kies-
gewinnung. Entsprechend günstiger fällt die Bewertung aus. Nach Einstellung der Aus-
kiesung ist mit Sichttiefenwerten deutlich über 2,5 m zu rechnen. 

Die Phosphorgehalte bleiben in beiden Solarvarianten sehr gering. Veränderungen gegen-
über dem Vergleichszustand ohne Solarnutzung sind marginal.  

Tabelle 10.4: Bewertung der allgemeinen chemisch-physikalischen Qualitätskomponenten nach OGewV (2016)  

 Vergleichszustand  Solarvariante 1 Solarvariante 2 

Modelljahr gesamt P Sichttiefe* gesamt P Sichttiefe* gesamt P Sichttiefe 

 mg/L m mg/L m mg/L m 
2009 0,0070 1,74 0,0071 1,73 0,0071 >2,5 
2010 0,0054 1,76 0,0056 1,76 0,0056 >2,5 
2011 0,0049 1,82 0,0049 1,81 0,0049 >2,5 
2012 0,0050 1,79 0,0051 1,78 0,0051 >2,5 
2013 0,0056 1,73 0,0055 1,74 0,0055 >2,5 
2014 0,0052 1,80 0,0053 1,81 0,0053 >2,5 
2015 0,0049 1,76 0,0052 1,77 0,0052 >2,5 
2016 0,0052 1,78 0,0052 1,76 0,0052 >2,5 
2017 0,0056 1,80 0,0056 1,80 0,0056 >2,5 
2018 0,0055 1,78 0,0054 1,79 0,0054 >2,5 
2019 0,0058 1,78 0,0057 1,78 0,0057 >2,5 
2020 0,0056 1,79 0,0058 1,79 0,0058 >2,5 
2021 0,0058 1,78 0,0060 1,78 0,0060 >2,5 
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 Vergleichszustand  Solarvariante 1 Solarvariante 2 

Modelljahr gesamt P Sichttiefe* gesamt P Sichttiefe* gesamt P Sichttiefe 

 mg/L m mg/L m mg/L m 
2022 0,0054 1,77 0,0056 1,76 0,0056 >2,5 
TRY 2015 ø 0,0059 1,74 0,0061 1,76 0,0061 >2,5 
TRY 2045 ø 0,0056 1,78 0,0057 1,78 0,0057 >2,5 
TRY 2045 MAX 0,0057 1,80 0,0056 1,79 0,0056 >2,5 
TRY 2045 ø 0,0064 1,76 0,0066 1,78 0,0066 >2,5 
TRY 2045 ø 0,0062 1,78 0,0066 1,79 0,0066 >2,5 
Mittelwert (J) 0,0056 1,78 0,0057 1,78 0,0057 >2,5 
Seetyp 13 ≤ 0,035 > 2,5 ≤ 0,035 > 2,5 ≤ 0,035 > 2,5 
  sehr guter Zustand/ Potential 
  Wegen mineralischer Trübung eingeschränkt, keine Indikatorfunktion 

*Die Qualitätskomponente Sichttiefe ist bei Gewässern in Auskiesung nur eingeschränkt nutzbar, da diese nicht 
ein Eutrophierungsmerkmal darstellt, sondern primär von der Freisetzung mineralischer Trübstoffe im Rahmen 
der Rohstoffgewinnung beeinflusst wird. 
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10.3 Zusammenfassende Bewertung der Maßnahmenauswirkungen für 

die einzelnen Qualitätskomponenten 

 Tabelle 10.5: Beurteilung der Maßnahmenauswirkungen nach EU-WRRL 

Gegenstand Beurteilung 

Biologische Qualitäts-
komponenten 

Aufgrund der geringen Vorhabensauswirkungen für die im Modell be-
rechneten allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten 
ist auch von geringen Beeinflussungen der biologischen Qualitätskom-
ponenten auszugehen. 

Chemische Qualitäts-
komponenten 

In der Anlage werden für die Schwimmkörper Kunststoffe aus High-
Density Polyethylen (HDPE/ PE-HD) benutzt. Diese gelten als lebens-
mittelecht und werden auch bei der Trinkwassergewin-
nung/Aufbereitung eingesetzt. Sie gelten als unbedenklich. Insofern las-
sen sich hieraus keine Belastungen ableiten. 
Bei den Metallgestellen kommen unterschiedliche Legierungen in Fra-
ge. Der Hersteller (Zimmermann PV-Floating) geht für die gesamte An-
lage von einer Freisetzung je ha Anlage von ca. 1,5 kg/J*ha Zink aus. 
Die OGewV gibt als Zinkkonzentration im Sediment einen Wert von 
800 mg/kg an, der nicht überschritten werden soll. Die Ersatzbau-
stoffverordnung (ErsatzbaustoffV; Anlage 1, Tabelle 3) legt für Bagger-
gut mit der Bodenart Lehm/Schluff als Hintergrundbelastung (BG-0) ei-
nen Wert von 150 mg/kg TS fest, der nicht überschritten werden sollte. 
In Bezug auf die Seefläche von 89,3 ha und einem Betrieb der Anlage 
von 30 Jahren ist mit einer mittleren autochthonen Sedimentbildungsra-
te von 10 bis 20 cm zu rechnen (vgl. BOOS 1998). Die Sedimentbil-
dungsrate aus Feinmaterialablagerungen der Kieswäsche und damit der 
diesbezügliche Verdünnungseffekt in Auskiesung ist deutlich höher, soll 
aber hier nicht berücksichtigt werden. 
In dieser aus natürlichen Seebildungsprozessen gebildeten Sedimentauf-
lage mischt sich das eluierte Zink bei. Bei 89,3 ha Seefläche und einer 
Sedimentmächtigkeit aus Neubildung von 0,15 m ergibt sich bei einer 
Lagerungsdichte von 1,3 t/m3 eine Menge von 174.135 t, die sich über 
30 Jahre bildet. Nach Umrechnung der Einheiten ergibt sich damit eine 
mittlere Sedimentkonzentration von 3,25 mg/kg TS Zink für die Solar-
variante. Bei der Planvariante 2 mit einer identischen Flächenbelegung 
(3,4 ha) und einer Seefläche von voraussichtlich 110 ha verringert sich 
der Wert entsprechend auf 0,88 mg/kg. Folglich entsteht bei keiner der 
Varianten eine Belastung des Sediments durch Zinkfreisetzung, wenn 
man diese Werte zur maximalen Hintergrundbelastung von 150 mg/kg 
TS in Beziehung setzt. Für die Solarvariante 1 ergibt sich aufgrund der 
um ein Vielfaches höheren Sedimentbildungsrate durch auskiesungsbe-
dingte Feinmaterialumlagerung noch ein deutlich höheres Verdün-
nungspotential und damit erheblich geringere Konzentrationswerte. 
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Hydromorphologische 
Qualitätskomponenten 

Die Uferform nimmt eine maßgebliche Rolle bei der hydromorphologi-
schen Bewertung von Untersuchungsgewässern ein. Verschattungsef-
fekte, welche zu einer Beeinträchtigung der Unterwasservegetation füh-
ren können, sind auf Tiefenbereiche beschränkt, die ca. der 2,5-fachen 
Sichttiefe entsprechen. Bei einer für den Vergleichszustand und die So-
larvariante 1 prognostizierten Sichttiefe von 1,78 m entspricht dies ei-
nem Tiefenbereich von 4,5 Metern Wassertiefe, der noch der trophoge-
nen (durchlichteten) Zone zuzuordnen ist und Wasserpflanzenbestände 
(Makrophyten) aufweisen kann.  
Bei einer Uferneigung von 1:2,5 wird ab einer Uferentfernung von ca. 
12,5 Metern eine Wassertiefe von mehr als 5 Metern erreicht, so dass 
sich hier für Vergleichszustand und Solarvariante keine Beschattungsef-
fekte mehr auswirken können.  
Geht man nach Abschluss der Auskiesungstätigkeit von einer Zunahme 
der Sichttiefe auf 4-5 Metern und einer Ausdehnung der trophogenen 
Zone von 10-13 m aus, wird der von Unterwasservegetation weitgehend 
freie Bereich in einer Uferentfernung von 25-30 m erreicht. 
Im Rahmen des Vorhabens ist eine Mindestentfernung der Anlage zum 
Ufer von 40 m vorgesehen, so dass diesbezügliche vorhabenbedingte 
Effekte auf die Uferbereiche (Seelitoral) auszuschließen sind. 

Allgemeine chemisch-
physikalische Quali-
tätskomponenten 

Aufgrund der geringen Vorhabensauswirkungen in Bezug auf die im 
Modell ermittelten allgemeinen chemisch-physikalische Qualitätskom-
ponenten ergeben sich bezüglich dieser Parameter keine negativen Ver-
änderungen der Wasserbeschaffenheit. Dies gilt insbesondere für den 
Temperatur-, Sauerstoff- und Nährstoffhaushalt sowie die Algenent-
wicklung. 
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11 Zusammenfassung 

Auf dem Baggersee Sandweier (Baggersee Nord) ist die Installation und der Betrieb einer 
schwimmenden Photovoltaik (SPV)-Anlage im Abgrabungsbereich der EKS Eugen Kühl 
und Söhne GmbH & Co. KG geplant. Der vorliegende Bericht erarbeitet die erforderlichen 
limnologischen und gewässerökologischen Unterlagen für die Genehmigungsprüfung zu 
Erstellung und Betrieb dieser Anlage. Neben der Darstellung möglicher Auswirkungen auf 
der Basis einer Literaturauswertung erfolgt eine Betrachtung und Einstufung der Verände-
rungen auf der Grundlage von Modellberechnungen auch unter Nutzung der für den unmit-
telbar benachbarten Baggersee Iffezheim der Kieswerk und Baustoff-Industrie Kern GmbH 
& Co. KG und der Peter Beton GmbH & Co. KG erstellten Ergebnissen einer umfangrei-
chen Modellstudie (Boos 2023). 

Das Untersuchungsgewässer weist derzeit bei einer Fläche von 89,3 ha und einer maxima-
len Tiefe von 31,3 m ein Volumen von 14,4 Mio. m3 auf. Durch die weitere Abgrabung 
wird sich der Seefläche bei identischer Maximaltiefe auf ca. 110 ha vergrößern. Das Volu-
men am Ende der Auskiesung ist noch nicht eindeutig bestimmbar, da einige der zur Aus-
kiesung nutzbaren Flächen wegen einer PFC-Belastung der Oberböden geblockt sind.   

Mit einem Ausmaß von 3,4 ha bleibt die SPV-Anlage weit unter der durch die WHG er-
laubte Maximalüberdeckung von ca. 14 ha (15 %). Im Istzustand würden 3,8% der 89,3 ha 
umfassenden Seefläche überdeckt (Solarvariante 1). Nach der Vergrößerung des Sees durch 
die weitere Abgrabung (Genehmigungszustand) wird der Überdeckungsgrad auf ca. 3,1% 
zurückgehen (Solarvariante 1). 

Der Wasserhaushalt des Sees wird durch das mit einem mittleren Gefälle von 1,43 ‰ zu-
strömende Grundwasser bestimmt. Die Grundwasserverweilzeit im See beträgt 5,06 Jahre 
im Istzustand und ca. 5,7 Jahre im Genehmigungszustand. 

Die Beschreibung der aktuellen Wasserbeschaffenheit des Baggersees fußt auf einem Da-
tenmaterial, das in den Jahren 2015 bis 2021 erhoben wurde. Zur Bewertung des Gewässer-
zustandes und der maßnahmenbedingten Auswirkungen für die Gewässergüte wurde auf 
die Angaben des Kiesleitfadens (LfU 2004) bzw. des diesbezüglich weitgehend deckungs-
gleichen Methodenhandbuchs (LfU 2005) sowie der OGewV (2016) zurückgegriffen. Als 
Orientierungswerte dienten die Kenngrößen für einen mesotrophen Status. Die Beurteilung 
der Cyanobakterien Problematik beruht auf den Empfehlungswerten des UBA (2015). 

Temperaturhaushalt und Gewässerschichtung zeigen das typische Erscheinungsbild tiefer 
Baggerseen mit einer Temperaturschichtung in den sommerlichen Stagnationsphasen, die 
im Untersuchungsgewässer durch den betriebsbedingten Energieeintrag weniger stark ab-
geschwächt wird als in vergleichbaren Seen, und einer Volldurchmischung des Seewassers 
in den winterlichen Zirkulationsphasen. Die Sauerstoffgehalte des Seewassers erreichen in 
den Zirkulationsphasen hohe Werte bis zum Gewässergrund. In den Stagnationsphasen 
kommt es zu deutlichen Sauerstoffverlusten in der Tiefe, wobei teilweise ein Wert von 2 
mg/l unterschritten wird. Für die elektrische Leitfähigkeit als Indikator für die Menge der 
im Wasser gelösten Ionen wurden mittlere, der geogenen Grundbelastung des Naturraums 
entsprechende Werte gemessen. Infolge der Stoffaufnahme in Pflanzenbiomasse (vor allem 
Algen) kommt es während der Vegetationsperiode zu einer Abnahme der Leitfähigkeits-
werte in der oberen Wasserschicht und zu einer Zunahme in der untern Wasserschicht 
durch die Sedimentation abgestorbener Biomasse. Die Messwerte Sulfat, Chlorid, Hydro-
genkarbonat, Calcium, Magnesium, Silicium, Kalium und Natrium verweisen aber weder 
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im Hinblick auf die absoluten Konzentrationen noch bezüglich des tiefendifferenzierten 
Verteilungsmusters auf Gütedefizite im Untersuchungsgewässer. 

Die derzeitigen Nährstoffgehalte des Seewassers sind sehr gering und indizieren einen 
nährstoffarmen Zustand im mesotrophen oder oligotrophen Bereich. Auch die Stickstoff-
konzentrationen im Seewasser erreichten niedrige Werte.  Gleiches gilt für die Gehalte des 
organischen Kohlenstoffs und die Chlorophyll-a Werte als Kenngrößen zur Darstellung der 
Algenentwicklung. Die Sichttiefenwerte werden derzeit durch den vom Baggerbetrieb ver-
ursachten Eintrag mineralischer Trübung vermindert und können nicht als Trophieindikator 
dienen. Die Biomasseanteile und Nährstoffgehalte im Sediment verwiesen auf ein geringes 
Belastungsniveau. 

Insgesamt ist der gegenwärtige Gewässerzustand als gut zu bezeichnen.  

Durch die Installation einer SPV-Anlage auf Seen ist mit Veränderungen zahlreicher Fakto-
ren zu rechnen, die in drei Faktorenkomplexe gegliedert werden können. Unmittelbare und 
auch die stärksten Beeinflussungen ergeben sich durch Veränderungen der meteorologi-
schen Wirkgrößen (= Faktorenkomplex 1): Globalstrahlung (Abschwächung durch SPV-
Anlage), langwellige Rückstrahlung (Verstärkung), Windgeschwindigkeit (Abschwä-
chung), Lufttemperatur (Verstärkung) und Dampfdruck (Verstärkung).  

Einzelne Einflussfaktoren können die Auswirkungen anderer Einflussfaktoren abschwä-
chen. So wird z.B. die Verringerung der Zirkulationsintensität infolge der stärkeren 
Windabschattung teilweise (oder auch ganz) durch den verminderten Wärmeeintrag (Glo-
balstrahlung) und die damit verbundene Abnahme der Schichtungsstabilität kompensiert. 
Weitere maßnahmenverursachte Beeinflussungen der Wasserqualität können durch Freiset-
zung von Stoffen aus den Schwimmkörpern und den Solarmodulen, Antifouling oder Ein-
trag von Mikroplastik entstehen (Faktorenkomplex 2). Durch mittelbare bau-, anlagen- und 
betriebsbedingte Effekte sind Auswirkungen auf die Seewasserbeschaffenheit, das Besied-
lungsbild und ggf. die Lebensraumtypen möglich (Faktorenkomplex 3). Dazu gehören unter 
anderem Veränderung des Sauerstoffaustauschs zwischen Seeoberfläche und Wasserkörper 
durch die Überdeckung, Beeinträchtigungen der Sediment- und Besiedlungsstruktur durch 
Verankerungssysteme (Schwoikreise) oder auch eine Beeinflussung der Emergenz von In-
sektenlarven (Chironomiden). 

In Abhängigkeit von der jeweiligen morphologischen Ausgestaltung, der hydraulischen 
Anbindung oder dem Betriebsstatus der Baggerseen entstehen unterschiedlich starke Aus-
wirkungen durch die Installation von SPV-Anlagen. Die höchste Empfindlichkeit ist bei 
flachen, grundwasserdominierten Seen ohne Auskiesungstätigkeit zu erwarten. Eine sehr 
geringe Empfindlichkeit weisen hingegen betriebene, grundwasserangebundene Bagger-
seen mit einer Wassertiefe von deutlich mehr als 10 m und ohne Fließgewässerzufluss auf, 
wie sie dem Typus des Untersuchungsgewässers entsprechen. 

Bei der allgemeinen Darstellung und Quantifizierung maßnahmenverursachter Effekte im 
Rahmen einer Literaturauswertung wurde die gesichtete Literatur in drei Kategorien ge-
fasst: 

1. Empirische Studien an bestehenden Gewässern mit Messungen der von SPV-Anlagen 
ausgehenden Effekte. 

2. Modellstudien zu den erwartbaren Auswirkungen von SPV-Anlagen auf der Grundla-
ge mathematischer Verfahren.  
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3. Eine Kombination von empirischen Erhebungen und Modellberechnungen, die eine 
Modell-Kalibrierung ermöglichen, um mittels des validierten Modells übertragbare 
Aussagen für unterschiedliche Seen mit verschiedenen Nutzungsintensitäten (Ausbau-
stufen) machen zu können.  

Voruntersuchungen zur Wasserbeschaffenheit und ein begleitendes Monitoring zu vorha-
bensbedingten Einflüssen von SPV-Anlagen auf die Seewasserqualität sind derzeit noch 
eher die Ausnahme. Die im Folgenden zusammengefassten Angaben zu möglichen Erheb-
lichkeitsschwellen werden häufig durch die zufällig gewählte Flächenausdehnung des je-
weiligen Vorhabens bestimmt.  

Aus der gesichteten Literatur können Erheblichkeitsschwellen in Bezug auf die Nutzung 
von SPV-Anlagen in Baggerseen für einen Überdeckungsgrad zwischen 25-40 % abgeleitet 
werden. Beeinträchtigungen des Sauerstoffhaushaltes und Belastungen durch Stofffreiset-
zung aus den Solarmodulen wurden bis zu Überdeckungsgraden von 30 % nicht ermittelt. 
Veränderungen des Nährstoffhaushaltes und des Entwicklungspotentials von Algen und 
Cyanobakterien sind erst bei einer Überdeckung von mehr als 40% zu erwarten. 

Numerische Angaben zur Veränderung der meteorologischen Wirkgrößen unter den Solar-
paneelen bewegen sich in Bezug auf die Globalstrahlung zwischen -73 und -97 %. Für den 
anlagenbedingten Rückgang der Windgeschwindigkeit findet sich Angaben zwischen -23 
und -100 %. Generell ist davon auszugehen, dass die Temperatur des Seewassers infolge 
der verminderten Globalstrahlung abnimmt, während die Veränderungen der langwelligen 
Strahlung, der Windgeschwindigkeit und des Dampfdrucks unter den Solarpaneelen eine 
Zunahme der Wassertemperatur bewirken. Für das Zirkulationsverhalten gilt entsprechend, 
dass der verminderte Wärmeeintrag durch die reduzierte Globalstrahlung die Schichtungs-
stabilität vermindert und das Zirkulationsverhalten intensiviert, im Gegenzug aber die maß-
nahmenbedingten Veränderungen der drei andern Wirkgrößen die Schichtungsstabilität 
wiederum erhöhen und die Zirkulation des Wasserkörpers abschwächen. 

Zur Darstellung der maßnahmenverursachten Auswirkungen auf die Wasserqualität des 
Baggersees wurde eine Prognose der Qualitätsparameter Temperaturhaushalt und Zirkulati-
onsverhalten, Sauerststoffhaushalt, Phosphor, Algenentwicklung, Cyanobakterienaufkom-
men, Sichttiefe sowie Seeverdunstung und Wasserhaushalt in Bezug auf einen für das 
Planvorhaben repräsentativen Betrachtungszeitraum durchgeführt. Die Modellsimulation 
des Temperaturhaushaltes und Zirkulationsverhaltens erfolgte mit dem 1-D hydrodynami-
schen Modell DYRESM (Dynamic Reservoir Simulation Model), das für die Prognose der 
Wasserqualität mit dem Programm CAEDYM gekoppelt wurde. Die Grundlage für den An-
trieb des Modells bildeten die meteorologischen Daten des Klimareferenzzeitraums ein-
schließlich der durch Überdeckung mit Solarpaneelen entstehende Veränderung der meteo-
rologischen Wirkgrößen, die hydraulischen Kennwert des Untersuchungsgewässers, die ex-
ternen Stoffeinträge in den See durch den Grundwasserzufluss, die Sauerstoffzehrung des 
Seesediments und die Auswirkungen des Auskiesungsbetriebs.  

Der Klimareferenzzeitraum umfasste einen historischen Referenzzeitraum auf Basis von 
Daten der DWD-Messstelle Rheinstetten mit den Klimareferenzwerten der Jahre 2009 bis 
2022 und einen Zukunftsreferenzzeitraum, der die mit der Klimaveränderung einhergehen-
de Erwärmung berücksichtigt und auf den Test-Referenz-Jahren (TRY) 2015 und 2045 des 
DWD fußt. Damit ist eine Übertragbarkeit der Daten auch auf einen längeren Zeitraum, 
zum Beispiel den der Anlagenlaufzeit (mindestens 30 Jahre) möglich. Zumal die Zukunfts-
referenzdaten des Jahres TRY 2045 sich auf die Zeitspanne 2030-2060 beziehen. 
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Modellläufe zur Ermittlung von güterelevanten Auswirkungen der SPV-Anlage wurden für 
einen Vergleichszustand unter den Bedingungen des Istzustandes bei bestehender Baggertä-
tigkeit (Vergleichszustand 1) durchgeführt, der die Entwicklung des Baggersees im Verlauf 
eines repräsentativen Prognosezeitraums ohne Solarnutzung simuliert und zur Erstellung 
von Bezugsgrößen für die Bewertung vorhabensverursachten Auswirkungen durch die In-
stallation einer SPV-Anlage während der Auskiesungsphase (Solarvariante 1) dient. Zur 
Ermittlung der Auswirkungen durch die Solarvariante 2 wurden diese Ergebnisse unter Be-
zug auf Analogien zu Modellergebnissen für das benachbarte Gewässer Baggersees Süd 
genutzt. Insbesondere im Hinblick auf die noch ungewisse Flächenausdehnung des Unter-
suchungsgewässers im Genehmigungszustand dürften mit dieser Vorgehensweise zutref-
fende Ergebnisse zu erreichen sein. Zusätzlich wurden aber Modellläufe zur Ermittlung der 
Auswirkungen durchgeführt, die infolge des Wegfalls der betriebsbedingten Beeinflussun-
gen für den Temperatur- und Sauerstoffhaushalt entstehen. Demnach ergeben sich zwei Va-
riantenprüfungen: 

• Variantenprüfung 1: Veränderungen der Güteparameter durch die Umsetzung der 
Solarvariante 1 (= Überdeckungsgrad von 3,8%) bei bestehender Auskiesung unter 
den morphologischen Bedingungen des Istzustandes. 

• Variantenprüfung 2: Veränderungen der Güteparameter durch die Umsetzung der 
Solarvariante 2 (= Überdeckungsgrad von 3,1%) nach Abschluss der Auskiesung 
unter den morphologischen Bedingungen des Genehmigungszustandes. 

Als Ergebnis der beiden Variantenprüfungen ist festzustellen, dass für keinen der unter-
suchten Parameter relevante vorhabensbedingte Verschlechterungen der Gewässerqualität 
ausgewiesen wurden. Von nennenswerten Veränderungen infolge des Klimawandels ist 
ebenfalls nicht auszugehen. 

Auch nach dem Ende der Auskiesung wird der See sowohl bei Solarnutzung als auch ohne 
diese vollständig zirkulieren. Die geringe Nährstoffbelastung des Sees und der niedrige 
Trophiestatus bleiben erhalten, so dass mit einem güterelevanten Anstieg des derzeit 
schwachen Besiedlungspotentials für Algen und Cyanobakterien nicht zu rechnen ist. Der 
Sauerstoffhaushalt im tiefen Hypolimnion zeigt allerdings Beeinträchtigungen durch deutli-
che Sauerstoffverluste während kurzer Zeitabschnitte in der sommerlichen Stagnationspha-
se. Dieses Phänomen ist bereits im Istzustand vorhanden und erfährt durch die Solarnut-
zung keine Verstärkung, so dass daraus kein Argument gegen die Installation der SPV-
Anlage abgeleitet werden kann.  

Während der Auskiesung bleiben die Sichttiefenwerte infolge des Eintrags mineralischer 
Feinmaterialen auch nach der Teilüberdeckung mit Solarmodulen gering. Nach der Stillle-
gung des Baggersees werden sich hohe Sichttiefenwerte einstellen, die durch die Umset-
zung der Solarvariante 2 keine Einschränkung erfahren.  

Die seetypische Verdunstung über die Seefläche wird infolge der Teilüberdeckung zurück-
gehen. Dies verursacht eine Erhöhung der Grundwasserneubildung und ist als positiver Ef-
fekt, insbesondere im Hinblick auf die künftige Erwärmung durch den Klimawandel, anzu-
sehen. 

Eine Bewertung der Maßnahmenauswirkungen nach EU-WRRL ergab unter Bezug auf die 
biologischen und die allgemeinen chemisch-physikalischen Qualitätskomponenten nach 
OGewV (2016) einen leitbildkonformen Zustand für die Qualitätskomponenten Gesamt-
Phosphor und Chlorophyll-a. Den Anforderungen an die Sauerstoffgehalte im Hypolimnion 
entsprach das Untersuchungsgewässer aber nicht, wobei wiederum darauf hinzuweisen ist, 
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dass sich für diesen Parameter durch die die Installation der SPV-Anlage keine Verschlech-
terung ergibt. In Bezug auf den Mittelwert der drei Qualitätskomponenten erreicht das Un-
tersuchungsgewässer 80 Punkte und entspricht damit dem geforderten trophischer Refe-
renzzustand für einen mesotrophen Status von mindestens 70 Punkten. 

Beeinträchtigungen der chemischen Qualitätskomponenten entstehen durch die zum Anla-
genbau verwendeten Materialien nicht. Auch die hydromorphologischen Qualitätskompo-
nenten werden nicht negativ beeinflusst, da die Mindestentfernung der Anlage vom Ufer 40 
m beträgt, so dass aufgrund der hohen Wassertiefe unter der Anlage Beeinträchtigung der 
Unterwasservegetation durch Verschattungseffekte auszuschließen sind. 
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1. Veranlassung und Vorhabensbeschreibung 
 

Die EKS Eugen Kühl und Söhne GmbH & Co. KG plant die Installation einer schwimmenden 
Photovoltaik Anlage mit 3,4 ha Fläche auf dem Baggersee bei Sandweier. Der vorliegende Bericht 
betrachtet die möglichen limnologischen und gewässerökologischen Veränderungen für den 
vorhandenen Fisch- und Wasserpflanzenbestand auf Grundlage vorhandener Daten.  
 
 

 

Abbildung 1: Lage der geplanten PV-Anlage (Quelle: arguplan GmbH) 
 
 

Aktuell beträgt die Seefläche 89,3 ha und die maximale Tiefe 31,3 m. Mit Erreichen des bisher 
genehmigten Zustands wird sich die Seefläche auf ca. 110 ha vergrößern. Die maximale Tiefe 
überschreitet dabei 31,3 m nicht.  

Die Ausbringung der schwimmenden Solarmodule (Anlagenfläche 3,4 ha) verursacht eine 
weitgehende Abschattung der Seeoberfläche im Expositionsbereich und belegt etwa 3,8 % der 
aktuellen Seefläche sowie 3,1 % der künftigen Seefläche von 110 ha. 
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2. Grundlagen und Methoden 

Um den Einfluss des Eingriffs auf die Fischpopulation und die aquatische Flora abschätzen zu 
können, muss der vorhandene Lebensraum auf seine für Fische und die submersen Makrophyten 
(Wasserpflanzen) wichtigen ökologisch relevanten Habitateigenschaften sowie der Bestand an 
Fischen und Wasserpflanzen erhoben werden. Die Grundlage stellen die limnologischen 
Begleitgutachten des Büros BGL (2023) sowie die Erhebungen von PÄTZOLD (2011-2019) dar.  

 

2.1 Bearbeitung der Fischfauna 

Zur Bearbeitung der Fischfauna dienten zur Verfügung gestellte Daten des ASV Sandweier e.V. 
(2023) sowie frühere Untersuchungen von PÄTZOLD (2019). Die im Kühlsee vorkommenden Arten 
wurden ökologischen Gruppen (Gilden) zugeordnet, bei der folgende zwei allgemein anerkannte 
Einteilungen herangezogen wurden.  
Die Arten wurden folgenden Gruppierungen zugeordnet: 

Ökologische Gruppierung der Arten 

Die nach BALON (1975, 1985, 1991) entwickelte Klassifizierung hinsichtlich der 
Reproduktionsbiologie (reproductive guilds) der Arten, berücksichtigt die Nutzung bestimmter 
Laichsubstrate, die Form der Eiablage usw. Meistens wird diese Gilden-Einteilung dazu 
verwendet, die Bevorzugung eines bestimmten Laichsubstrates zu kennzeichnen. Dabei werden 
folgende Gruppen unterschieden: 

• lithophile Arten = Arten, die auf kiesigem Substrat ablaichen (Kieslaicher). Typische 
bei uns vorkommende Arten sind z.B. Barbe, Nase und Hasel. 

• phyto-lithophile Arten = Arten, die sowohl auf sandigem, kiesig-steinigem als auch 
auf pflanzlichem Substrat oder auf Holz ablaichen. Diese Arten sind recht indifferent 
(unspezifisch) in der Wahl ihres Laichsubstrates. Typische Vertreter dieser Gruppe sind 
Rotauge, Flussbarsch und Zander. 

• phytophile Arten = Arten, die auf pflanzlichem Substrat (submerse und emerse 
Vegetation, überflutete terrestrische Vegetation) ablaichen und speziell daran 
angepasst sind. Hecht, Wildkarpfen, Schleie und Rotfeder sind typische Vertreter 
dieser Gruppe. 

• psammophile Arten = Arten, die auf sandigem Substrat ablaichen, z.B. Gründling und 
Bachschmerle. 

• ostracophile Arten = Arten, die ihre Eier in die Kiemen von Muscheln legen, z.B. 
Bitterling 

• speleophile Arten = Arten, die in Höhlungen laichen z.B. die Groppe 

 

In dieser Einteilung werden die Fischarten hinsichtlich ihrer Nutzung von Habitaten im 
Flusssystem folgendermaßen gruppiert: 

• rhithrale Arten = Arten, die wenigstens bei der Reproduktion an sauerstoffreiche, 
sommerkalte Gewässer des Rhithrals gebunden sind. 

• rheophile Arten (A) = strömungsliebende Arten, deren gesamter Lebenszyklus im 
Fluss abläuft. 

• rheophile Arten (B) = strömungsliebende Arten, die phasenweise an 
strömungsberuhigte Nebengewässer gebunden sind. 
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• eurytope Arten = Arten, die anpassungsfähig sind und sich strömungsindifferent 
verhalten. Sie können ein großes Spektrum von Habitaten besiedeln. (entspricht 
indifferent) 

• stagnophile Arten = Arten deren gesamter Lebenszyklus in stehenden und 
vegetationsreichen (Auen-) Gewässern abläuft. 

Die Lebensräume und ihre fischrelevanten Strukturen (Substrat, Wasserpflanzenbestände, 
Totholz, Flachwasserbereiche) wurden im See während der Presslufttauchgänge und einer 
Bootsbefahrung erfasst.  

 

2.2 Bearbeitung der Wasserpflanzen 

Die Beurteilung der Makrophyten-Vegetation basiert auf bereits vorhandenen Daten. So fand am 
19.8.2019 eine Tauchkartierung entlang von 5 Transekten im See statt (s. PÄTZOLD 2019). Die 
Untersuchung erfolgte in Anlehnung an das Verfahren zur Erfassung des Makrophytenindex 
(MELZER & SCHNEIDER 2001) in Tiefenstufen von 0-1 m, 1-2 m, 2-4 m sowie 4 m und tiefer (hier 
wurde die Bearbeitung in 2 m Schritten bis zur „Unteren Makrophytengrenze“ beibehalten. 

Einen entscheidenden Einfluss auf die Besiedlung der Gewässer hat die Nährstoffverfügbarkeit.  
Im Vergleich zur limnologischen Analytik über dem tiefsten Punkt, zeigen 
Wasserpflanzenbestände die Gegebenheiten in ihrem Siedlungsbereich auf. Sie differenzieren 
Aufgrund ihrer artspezifischen Ansprüche Ufer- (Litoral-) abschnitte.  

Mit Hilfe ausgewählter Indikatorarten werden so eine abschnittsweise sowie eine 
Gesamtindizierung der Nährstoffsituation der Baggerseen ermöglicht. Die dafür notwendigen 
vegetationskundlichen Kartierungen werden durch zusätzliche gewässermorphologische und 
abiotische Daten ergänzt und die Auswirkungen der aktuellen Nutzung festgehalten.  

Innerhalb der Kartierungsabschnitte wurde das Vorkommen jeder Art nach einer fünfstufigen 
Bewertungsskala geschätzt. Es handelt sich hierbei um die Feststellung des Deckungsgrades 
(entspricht der Pflanzenmenge) der Individuen. Der Begriff Pflanzenmenge wurde von TÜXEN & 

PREISING 1942 für die pflanzensoziologische Aufnahme von Wasser- und Sumpfpflanzen-
gesellschaften beschrieben und kombiniert die Abundanz mit dem Deckungsgrad.  

1 = sehr selten, Einzelfunde 
2 = selten 
3 = verbreitet 
4 = häufig 
5 = sehr häufig, flächendeckend 

Diese an Braun-Blanquet angelehnte Methode kombiniert die Abundanzschätzung mit der 
Feststellung des Deckungsgrades der Einzelarten. Hierfür wurde der Begriff „Pflanzenmenge“ 
geprägt. Gerade im aquatischen Bereich stellt die verbindende Schätzung von Häufigkeit und 
Deckungsgrad eine gute Möglichkeit dar, einen Bewertungsausgleich zwischen den groß- und 
kleinblättrigen Wasserpflanzen zu schaffen (Beispiel: Flächendeckende Armleuchteralgen-
Rasen, die von Hecken großblättriger Laichkräuter durchsetzt sind).  

Submerse Makrophyten (MELZER 1988, MELZER & SCHNEIDER 2001) erlauben eine Beurteilung 
der Gewässerqualität von Stillgewässern, da sie oft eine enge Bindung an bestimmte 
Verhältnisse der Wasserqualität aufweisen. Insgesamt wurden bisher 46 Arten auf 9 
Indikatorgruppen verteilt. Indikatorgruppe 1.0 fasst solche Arten zusammen, welche die geringste 
Nährstoffbelastung (oligotroph) anzeigen. Arten der Indikatorgruppe 5.0 zeigen dagegen sehr 
hohe Nährstoffkonzentrationen (eutroph) des Wassers an. Die dazwischenliegenden 
Indikatorgruppen stellen Übergänge zwischen den beiden Extremen dar. Diese Zuordnungen 
basieren teils auf experimentellen Befunden hinsichtlich der Phosphatbelastbarkeit von 
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Characeen (FORSBERG 1965, SCHMIDT ET AL. 1996) und bezüglich der Stickstoffernährung von 
Makrophyten, teils auf empirischen Beobachtungen und Korrelationen zwischen dem 
Vorkommen bestimmter Arten und der Wasserchemie der jeweiligen Gewässer (MELZER ET AL. 
1986).  

In der folgenden tabellarischen Übersicht werden die Indikatorarten aufgelistet. 

Tabelle 1: Einteilung der Indikatorgruppen. 

Gruppe 1,0 Gruppe 1,5 Gruppe 2,0 

Chara hispida Chara aspera Chara delicatula- 

Gruppe 2,5 Gruppe 3,0 Gruppe 3,5 

Chara contraria Chara vulgaris Myriophyllum verticillatum 

Chara globularis Myriophyllum spicatum Potamogeton berchtoldii 

Nitellopsis obtusa Potamogeton perfoliatus Potamogeton lucens 

  Utricularia australis Potamogeton pusillus 

Gruppe 4,0 Gruppe 4,5 Gruppe 5,0 

Fontinalis antipyretica Elodea canadensis  Ceratophyllum demersum 

Hippuris vulgaris Elodea nuttallii Zannichelia palustris 

Potamogeton pectinatus Potamogeton crispus Spirodela polyrrhiza 

  Ranunculus circinatus Potamogeton nodosus 

  Ranunculus trichophyllus   

Zur Bestimmung der Arten diente die gängige Bestimmungsliteratur (OBERDORFER 1994, KRAUSE 
1997, ARBEITSGRUPPE CHARACEEN DEUTSCHLANDS 2016, SCHMIDT, C. ET AL. 2018). 
 

3. Allgemeine Beschreibung 

Der Baggersee liegt auf dem Hochgestade westlich der Gemeinde Sandweier. Im Norden ist der 
See von Wald umgeben. Hier befindet sich auch ein ausgewiesener Badestrand. Im Osten 
schließen ein ehemaliges Militärgelände, heute Naturschutzgebiet, und das landwirtschaftlich 
genutzte Mittelfeld an. Im Süden befindet sich das ebenfalls landwirtschaftlich genutzte Oberfeld 
sowie die Park- und Rastanlage der Autobahn A5. Östlich der Autobahn liegen intensiv genutzte 
Felder und die Gemeinde Sandweier. Der Gesamtsee wird räumlich begrenzt als Bade- und 
Angelgewässer genutzt.  

 

Abbildung 2: Der Kühl/Petersee in seiner Umgebung (Quelle: google earth 2018) 
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3.1 Limnologische Rahmenbedingungen 

Die Gewässerfläche beträgt aktuell 89,3 ha und die maximale Tiefe liegt bei ca. 31,3 m. Die 
Unterwasserböschungen sind überwiegend mit einem starken Gefälle ausgebildet. Der See weist 
einen Grundwasserzustrom und eine vollständige Zirkulation auf.  

Die Untersuchungen von BOOS (2023) weisen dem See oligo- schwach mesotrophe Verhältnisse 
zu.  

Tabelle 2: Kriterien zur trophischen Einteilung nach MANIAK (2005), Seedaten: PÄTZOLD (2011), BOOS 

(2015-2021 in 2023)  

Kriterien oligotroph mesotroph eutroph geschichtet Baggersee 

Secchi-Tiefe (m) > 6 > 4   2,4 – 3,7 

Sauerstoffsättigung Oberfläche, Sommer (%) 90 – 120 80 – 150 60 – 200 103 - 122 

Sauerstoffsättig. Hypolimnion, Sommer (mg/l) > 6 > 1 anaerob 0,4-3,3 

Ortho- Phosphat P, Frühjahrszirkulation (mg/l) < 0,005 < 0,01   <0,01  

Gesamtphosphat P (mg/l) < 0,015 < 0,04   <0,01-0,023 

Chlorophyll a (µg/l)  < 3 < 4   1,6 

Nitrat (NO3) mg/l mittl. jährl. Konzentration < 10 < 20   3,83 

Makrophytentiefengrenze (m) > 8 8 – 5 5 – 1,5 6,1-10,2 

Die geringen Sichttiefen sind durch die Baggertätigkeit verursacht und werden so nicht zur 
Bewertung herangezogen.  
Im Bereich des Grundwasserzustroms befinden sich neben landwirtschaftlich genutzten Flächen 
auch Siedlungsbereiche und die Autobahn A5. Von hier gehen geringe Nitratbelastungen aus. 
Die Sauerstoffmengen entsprechen aktuell den hohen Anforderungen für ein oligo- bis schwach 
mesotrophes Gewässer. Die gemessenen Werte für organischen Kohlenstoff sind so gering, dass 
eine Belastung des Sauerstoffhaushalts durch die Mineralisierung organischer Stoffe 
auszuschließen ist (BOOS 2017). Das zufließende Grundwasser ist zeitweise sauerstoffarm.  

Die derzeitigen Nährstoffgehalte des Seewassers sind sehr gering und indizieren einen 
nährstoffarmen Zustand im mesotrophen oder oligotrophen Bereich. Die Phosphorgehalte des 
oberflächennahen Grundwassers weisen ein geringes bis mäßiges Ausmaß auf. So ist von einer 
mäßigen Förderung des Wasserpflanzen- u. Algenwachstums auszugehen. Gesamtphosphor 
(=Gesamtphosphat-P) war während der Untersuchungstermine nur in sehr geringen 
Konzentrationen im Seewasser vorhanden (vgl. Tabelle 2). Die Werte blieben zumindest im 
Bereich der Orientierungsgrößen oder erreichten ein noch niedrigeres Ausmaß und zeigten damit 
einen nährstoffarmen Zustand im mesotrophen oder sogar oligotrophen Bereich an. Die Zunahme 
der Phosphorgehalte in der Gewässertiefe geben einen Hinweis auf mögliche 
Rücklosungsprozesse aus dem Sediment. Der direkt pflanzenverfügbare ortho-Phosphat-
Phosphor lag bei allen Messungen unter der Nachweisgrenze. 
 
Auch die Stickstoffkonzentrationen im Seewasser erreichten niedrige Werte. Gleiches gilt für die 
Chlorophyll-a Werte als Kenngrößen zur Darstellung der Algenentwicklung.  
 
Die Stickstoffspezies erreichten generell geringe Werte im Seewasser (Boos 2023). Die 
Nitratkonzentrationen blieben infolge der nur schwach ausgeprägten externen Belastung niedrig. 
Nitrit wurde stets in unbedenklichen Konzentrationen gemessen, die weit unterhalb des für die 
Fischfauna potentiell toxischen Wertes von 0,2 mg/l blieben. Auch die Ammoniumgehalte waren 
sehr gering und lagen fast immer unter der Nachweisgrenze.  
 
Aufgrund der Zusammensetzung der umgebenden Gesteinsformation ist der See gut gepuffert 
und nur wenig empfindlich. Diese Qualität des Grundwassers bietet im Hinblick auf die 
Trophieentwicklung sehr gute Voraussetzungen für eine langfristig hohe Seewasserqualität. 
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3.2 Schutzgebietskulisse 

Am Kühl/Petersee sind einige Uferbereiche als gesetzlich geschützte Biotope ausgewiesen (s. 
Abb. 3). Im Umfeld der geplanten PV-Anlage befindet sich der Biotopkomplex 
„Verlandungsbereich und Feldgehölz am Baggersee Kühl östlich Iffezheim“ (Biotop-Nr. 
171142163117). Im Nordwesten liegen Teile des Biotops „Schilf-Röhrichte am Kühlsee“ (Biotop-
Nr. 171152110810). Das FFH-Gebiet 7114-311 Rheinniederung und Hardtebene zwischen 
Lichtenau und Iffezheim strahlt von Norden her in den See ein (s. Abb. 3).  

 

Abbildung 3: geschützte Biotope und Schutzgebiete (Quelle: Kartendienst LUBW 2023)  

 
Der Biotop „Verlandungsbereich und Feldgehölz am BS Kühl“ beinhaltet die Ufer- wie die 
Wasservegetation. Beschrieben sind eine schmale Verlandungszone, eine Tauchblatt-
vegetation, lückige Schilfröhrichte sowie Feuchtgebüsche mit Purpurweide und daran 
anschließend stellenweise schmale Feldgehölze mit Silberweide und Hybridpappel. 
 
Dem Biotop „Schilfröhrichte am Kühlsee“ gehören einige Röhrichtflächen, Schwarzerlen und 
Laichkrautbewuchs im See an.  
 
Das FFH-Gebiet 7114-311 dient zum Schutz von ans Wasser gebundenen Lebensräumen wie 
dem LRT 3140 (Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen), LRT 3150 
(Natürliche, nährstoffreiche Seen), LRT 6430 (Feuchte Hochstaudenfluren), LRT 91E0 (Auwälder 
mit Erle, Esche, Weide) aber auch Fisch- und Neunaugenarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 
wie dem Lachs (1106), dem Maifisch (1102), dem Meerneunauge (1095), dem Bachneunauge 
(1096), dem Flussneunauge (1099), dem Bitterling (1134), dem Steinbeißer (1149), dem 
Schlammpeitzger (1145) und der Groppe (1163).  
Die meisten dieser Arten sind zumindest in einigen Lebensstadien an fließendes Wasser 
gebunden und gehören so nicht zum Besiedlerspektrum eines nicht angebundenen 
Stillgewässers.  
  

Biotop 171142163117 

Biotop 171152110810 

FFH-Gebiet 7114-311 
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3.3  Potenziell zu erwartende Auswirkungen 
 
Beim potenziellen Aufbau und der Inbetriebnahme der PV-Anlage sind Beeinträchtigungen des 
aquatischen Lebensraumes zu erwarten.  
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen, im Vorfeld der Einschätzung abschätzbaren 
Wirkungen und Wirkfaktoren, welche durch das Vorhaben im und am Gewässer zu erwarten sind.  
 
Tabelle 3: Potenzielle Wirkfaktoren  

Wirkfaktor/Wirkphase 
 Aufbaubedingte Wirkfaktoren 

 Möglicher Verlust vorhandener aquatischer Vegetation beim Aufbau  

 Möglicher Verlust fischökologisch bedeutsamer Strukturen beim Aufbau 

 Anlagebedingte Wirkfaktoren 
 Mögliche Einschränkung des Makrophyten-Lebensraums durch Beschattung nach            

  Mögliche negative Auswirkung auf das Sauerstoffregime durch großflächige Beschattung 

 Mögliche negative Auswirkungen auf die Zirkulationsbedingungen 

 Mögliche Reduktion der Primärproduktion 

 Möglicher Verlust an Freiwasserfläche für pelagisch orientierte Fischarten/Fischstadien 

 Möglicher Einfluss sich ablösender Mikroplastikbestandteile  

 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

 keine 
 
Ein möglicher Verlust aquatischer Vegetation und weiterer fischökologisch bedeutsamer 
Strukturen wie Totholz und semiaquatische Ufervegetation beim Aufbau sind im Vorfeld nicht 
auszuschließen.  
 
Die Anlage selbst wirkt durch eine Beschattung auf den See ein. Diese wirkt sich auf die 
Sauerstoffverhältnisse, die Primärproduktion etc. aus (siehe BOOS 2023).  
Der temperaturabhängige Prozess der Primärproduktion (Aufbau von organischer Masse aus 
Nährstoffen, Wasser und CO2 mit Hilfe von Sonnenlicht) wird durch Algen und höhere 
Wasserpflanzen bewerkstelligt. Von dieser Biomasse sind alle Konsumenten (Zooplankton, 
Invertebraten, Fische etc.) und deren Wachstum abhängig.   
Reduziert man einen der für die Primärproduktion elementaren Faktoren zum Beispiel das Licht, 
so mindert sich der mögliche Aufbau an Biomasse (etwa beim Fischwachstum). 
Bei den Auswirkungen auf die Produktion spielt die Intensität der Reduktion eine entscheidende 
Rolle.  
Mit der Alterung der Anlage gehen auch Abrieb- und Zersetzungsprozesse einher. Ein mögliches 
Ablösen von Anlagensubstanz stellt eine potenzielle Beeinträchtigung für die Lebewelt dar. 
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4. Ergebnisse  

4.1 Fischökologisch wichtige Strukturen im Baggersee 

 

Abbildung 4: Fischökologisch bedeutsame Strukturen (Flachwasserzonen, Gehölz- inkl. Totholz und 
Schilfstrukturen) im Istzustand (etwaige Position und Größe der PV-Anlage) 

 

Flachwasserbereiche finden sich in unterschiedlicher Größe rund um den See. In den 
Flachwasserzonnen kommen fischökologisch bedeutsame Strukturen wie Wasserpflanzen vor. 
Diese stehen oft in direktem Kontakt mit Schilf und Gehölzbewuchs, was deren Nutzung, je nach 
Wasserstand, zulässt. 

Flächige Gehölzsäume, bis ins Wasser reichende Schilfbestände und im See liegendes Totholz, 
Strukturen, die wertvolle Unterstands- und Jungfischhabitate bilden, befinden sich entlang der 
Ufer mit Ausnahme dem Werksgelände im Westen, der aktuellen Abbaufläche im Norden und 
Osten. Insgesamt ist der Anteil mit ufertypischem Bewuchs als vergleichsweise gering 
einzustufen.  

Der Gewässergrund besteht aus Sanden und Kiesen, welche durch feine Partikel (Tone und 
Schluffe) oder Algenwuchs bereits in geringer Tiefe bedeckt sind.   
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4.2 Zum Fischbestand  

Zur Darstellung des Fischbestands wurden vorliegende Fangstatistiken des ASV Sandweier e.V., 
eine schriftliche Mitteilung von Herrn J. Waldvogel (2023) und die Untersuchungen von PÄTZOLD 
(2019) ausgewertet. 

Da seitdem Bekanntwerden der PFC-Belastung des Seewassers eine fischereiliche Nutzung nur 
noch in geringer Intensität erfolgt, sind die aktuellen Daten der Fangstatistiken nur noch bedingt 
verwertbar. 

 
4.2.1 Fischbestand anhand der Daten des Anglerclubs 

Über die Jahre (2000-2019) wurden im See bisher 29 Fischarten nachgewiesen. Im Zeitraum 
2016 bis 2018 wurden elf Arten in den Fangstatistiken aufgelistet.  

Im Zeitraum 2016-2018 wurden rund 0,8 Tonnen Fisch entnommen. Mit 365,7 kg stellt der Hecht 
mit 45,9 % am Gesamtgewicht den größten Anteil am Fang dar. Mit 154,1 kg gehört der ebenfalls 
räuberisch lebende Zander zu den häufig gefangenen Arten. Hier dominiert wohl die 
Raubfischangelei. 

Die vergleichsweise geringen Fangergebnisse der letzten Jahre von durchschnittlich 2,8 kg/ha*a 
(zu erwarten ist für einen jungen, steilufrigen Baggersee ein Ertragspotenzial von etwa 5-15 
kg/ha*a, JENS 1980, LFV BAYERN 2012) sind auf die PFC-Verunreinigung des Gewässers und 
der damit erfolgten Verzehrsempfehlung zurückzuführen.  

 

4.2.2 Fischbesatz anhand der Daten des Anglerclubs 

Im Zeitraum 2014 bis 2018 wurden in den Peter/Kühlsee folgende Besätze getätigt:  

2014 wurden 20 kg Rotaugen besetzt und 2015 auf einen Besatz verzichtet. Aufgrund der PFC-
Problematik wurde nur im Jahr 2017 ein Besatz getätigt. Es wurden dabei 400 Stück Karpfen 10 
-12 cm und 400 Stück Zander 10-12 cm besetzt. Zitat des Vorsitzenden Herr Waldvogel: 
„Aufgrund der Anlage von zwei Flachwasserzonen im Bereich des Kühlsees ist die natürliche 
Reproduktion auf einem sehr hohen Niveau, was den künstlichen Fischbesatz nahezu entbehrlich 
macht“.  

4.2.3 Fischbestandserhebung 

Am 20.8.2019 wurde im See eine Elektrobefischung an fünf Strecken vom Boot aus durchgeführt, 
wobei drei Abschnitte im Umfeld der geplanten PV-Anlage lagen (s. Abb.5). Der niedrige 
Seewasserstand und die zumeist steil abfallende Unterwasserböschung bewirkten, dass nur in 
einem schmalen Band jungfischwichtige, randliche Strukturen wie Totholz, Schilfröhricht oder 
Wasserpflanzenbestände untersucht werden konnten. Die meisten Fische (Barsche und 
Sonnenbarsche) wurden während der Betauchung in Tiefen zwischen 2-4 m beobachtet. Hier 
kommt das Elektrofischereigerät nur unzureichend zum Fang. 

Insgesamt wurden durch die Elektrobefischung acht Fischarten nachgewiesen (s. Anhang) Im 
Vergleich zur Fangstatistik des Angelvereins von 2016 bis 2018 erfolgte mit Schleie und 
Sonnenbarsch der Nachweis von zwei zusätzlichen Arten. Dagegen konnte die Rotfeder (RL-
BW) bei der Elektrobefischung nicht gefangen werden. Barsch, Rotauge, Sonnenbarsch und Aal 
wurden am beständigsten festgestellt. Von den Arten Barsch, Rotauge und Brachsen wurden 
ausschließlich oder überwiegend 0+ Jungfische gefangen. Der Aal wurde mit Größen zwischen 
30 -70 cm und der Karpfen mit Individuen um 50 cm Länge vorgefunden.  
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Abbildung 5: Strecken der Elektrobefischung  

 

4.2.4 Schutzstatus der Fischarten 

In der aktuellen Roten Liste Baden-Württembergs werden der Aal und der Wildkarpfen als „stark 
gefährdet“ klassifiziert (s. Tab. 4). Rotfeder und Schleie stehen auf der Vorwarnliste. Arten aus 
dem Anhang II, oder IV der FFH-Richtlinie wurden nicht nachgewiesen. 

Tabelle. 4: Schutzstatus der aktuell nachgewiesenen Fischarten (Fangstatistik, Elektrobefischung) 

Art Rote  Listen FFH- 
  BRD 2023*  BW 2014** Status 

Aal   2  
Brachsen      
Döbel    

Flussbarsch      
Hecht      
Karpfen (Wildform)   2  
Rotauge      
Rotfeder  V  

Schleie  V  

Sonnenbarsch     
Ukelei    

Zander      

3 – gefährdet 2 - stark gefährdet * BFN (2023), ** BAER ET AL. (2014), LUBW (2008) 

Grau = nicht in baden-württembergischen abgeschlossenen Stillgewässern heimisch. 

Beim Karpfen handelt es sich ursprünglich um eine potamodrome (in Flüssen lebende) Art 
(KOTELLAT & FREYHOFF 2007), deren Verbreitung vom Kaspischen Meer bis zur mittleren Donau 
reichte. Über die Jahrhunderte hat der Mensch zu Ernährungszwecken in der Teich- und 
Weiherwirtschaft vielerlei Zuchtformen herausgezüchtet. Diese Fische gehören streng 
genommen nicht in „Naturgewässer“. Der Besatz von Karpfen in Baggerseen ist oft mit der 

1 

2 

3 

4 

5 
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Problematik behaftet, dass diese Fische sehr groß werden und deren massive Wühltätigkeit 
deutliche Schäden (z. Beispiel das Herauswühlen von Wasserpflanzen) im Gewässer 
verursachen. Schäden, die auch den Fischbestand negativ beeinträchtigen. Diese 
Beeinträchtigungen fallen in nährstoffarmen Gewässern am deutlichsten aus. Aus diesem Grund 
empfiehlt der Verband Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaftler 
(VDFF, 2007), wenn überhaupt, dann nur einen geringen Karpfenbestand zu etablieren und bei 
einem Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten komplett auf den Besatz zu verzichten.  

Der in Fließgewässern beheimatete und stark gefährdete Aal gehört nicht zur potenziellen 
natürlichen Fischfauna eines jungen abgeschlossenen Sees.  

4.2.5 Autökologische Ansprüche der vorhandenen Fischfauna 

Die nachgewiesenen Fischarten sind in der Regel anspruchslos (phyto-lithophil/eurytop) mit einer 
mittleren – geringen Sauerstoffbedürftigkeit.  

Tabelle 5: Ökologische Gruppierung der nachgewiesenen Arten 

Art Ökologische Gruppierung 

Aal marin/indifferent 

Brachsen Phyto-lithophil/indifferent 

Flussbarsch Phyto-lithophil/indifferent 

Döbel Rheophil/lithophil 

Hecht Phytophil/indifferent 

Karpfen Phytophil/indifferent 

Rotauge Phyto-lithophil/indifferent 

Rotfeder Phytophil/ stagnophil 

Sonnenbarsch Phyto-lithophil/indifferent 

Ukelei Phyto-lithophil/indifferent 

Zander Phyto-lithophil/indifferent 

 

Brachsen, Rotauge und Flussbarsch haben keine spezifischen Ansprüche ans Laichsubstrat. Sie 
finden ihre Laichplätze auf dem Gewässergrund, an Wasser- und Sumpfpflanzen sowie an ins 
Wasser hängenden Ästen und Totholz. Die Phytophilen Hecht und Rotfeder finden im Baggersee 
überwiegend entlang der entwickelten Uferpartien geeignete Pflanzenbestände vor. Der Hecht 
laicht auch in im Wasser stehenden Röhricht- und Seggenbeständen.  

Nach Angaben des Angelvereins kommen im See auch Arten wie die Schleie, Giebel und Güster 
vor, so dass der Fischbestand überwiegend der zu erwartenden Artenzusammensetzung eines 
jungen Stillgewässers entspricht.  

    
Abbildung 6: Hecht im Freiwasser         Abbildung 7: Barsch bei der Futtersuche 
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4.3 Wasserpflanzenaufkommen 

Die Wasserpflanzenkartierung erfolgte am 19.8.2019 mittels Presslufttauchgängen entlang von 
fünf Transekten im Kühl/Petersee, wobei sich Transekt 3 im direkten Umfeld der geplanten PV-
Anlage befand (s. Abb. 8). 

 

 

Abbildung 8: Lage der Tauchtransekte zur Wasserpflanzenkartierung 

 

Insgesamt erfolgte der Nachweis von elf Arten (s. Tabelle 6). Im Kühl/Petersee kommen 
Wasserpflanzenarten nährstoffreicher Seen (Lebensraumtyp LRT 3150) sowie oligotraphente 
Arten (z.B. Armleuchteralgen, Wasserschlauch) Arten des FFH-Lebensraumtyps (LRT 3140) vor.  

 

Tabelle 6: Verbreitung der Wasserpflanzenarten in den Tiefenstufen 0-1, 1-2, 2-4, und > 4 m)  

Art T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 

Zerbrechliche Armleuchteralge     Chara globularis  0-0-3-3    

Gegensätzliche Armleuchteralge   Chara contraria  0-0-2-1 0-1-0-0   

Ähriges Tausendblatt                    Myriophyllum spicatum 2-2-1 2-1-1-0 1-1-1-0 1-1-1 1-1-2 

Großes Nixkraut                            Najas marina 2-3-3 1-2-1-0 0-2-1-2 0-2-2 2-3-3 

Kleines Nixkraut                            Najas minor 1-3-3 1-2-3-0 1-2-3-1 1-2-2 2-3-2 

Knotiges Laichkraut                      Potamogeton nodosus 3-3-2 0-2-2-1 0-2-2-2 1-1-3 2-2-3 

Kamm- Laichkraut                        Potamogeton pectinatus    0-1-1 1-1-2 

Zwerg- Laichkraut                        Potamogeton pusillus 3-0-0 2-1-0-0    

Haarblättriger Hahnenfuß             Ranunculus trichophyllus 1-1-0    0-1-0 

Grasblättriger Froschlöffel            Alisma gramineum 2-0-0     

Südlicher Wasserschlauch           Utricularia australis  1-1-0-0 1-0-0-0   

Untere Makrophyten-Tiefengrenze UMG  (m) 3,5 6,4 6,1 3,5 3,3 

1 = Einzelpflanzen, 2 = Polster, 3 = kleinere Fläche, 4 = größere Flächen, 5 = großflächig bewachsen 

 

1 

2 

3 
4 

5 
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Die aktuelle Untersuchung zeigt ein für einen seit vielen Jahren in der Nutzungsphase 
befindlichen Baggersee vergleichsweise geringes Artenaufkommen (PÄTZOLD, 2003) und eine 
zumeist schüttere Verbreitung der submersen Vegetation. Die vertikale Verbreitung reicht derzeit 
bis in eine Tiefe von etwa 6,4 m. Im Vergleich zum Artenaufkommen der benachbarten zumeist 
westlich gelegenen Baggerseen weist der Petersee ein für die Oberrheinebene aktuell 
unterdurchschnittliches Artenaufkommen auf.  

In Transekt 1 (östlich der Arrondierung, tlw. Regiefläche) dominieren die Nixkrautarten 
gemeinsam mit dem Knoten-Laichkraut. Die Untere Verbreitungsgrenze der submersen 
Vegetation liegt bei 3,5 m Tiefe.  

In Transekt 2 (Westufer der Regiefläche) wurden zwei Armleuchteralgenarten nachgewiesen. Die 
Zerbrechliche Armleuchteralge bildet den Tiefenaspekt und reicht bis in eine Tiefe von 6,4 m (der 
UMG) herab. Die Gegensätzliche Armleuchteralge (RL-BW 3) siedelt in Tiefen von unterhalb 2 m 
bis zur UMG. Bis in 4 m Tiefe bildet das Kleine Nixkraut (RL-BW 2, RL-D 2) größere Bestände 
aus. Das Große Nixkraut (RL-BW 3, RL-D 3) hat seinen Verbreitungsschwerpunkt in 1-2 m Tiefe. 
Im Flachen bestimmen Ähriges Tausendblatt und Zwerg-Laichkraut die Vegetation.  

In Transekt 3, das sich im direkten Umfeld der geplanten PV-Anlage befand, ist die submerse 
Vegetation überwiegend schütter ausgebildet. Auch hier beherrscht das Kleine Nixkraut die 
Wassertiefen von 2 – 4m. Darüber wachsen Einzelpflanzen vom Ährigen Tausendblatt, dem 
Großen Nixkraut, dem Knoten-Laichkraut und dem Südlichen Wasserschlauch. Unterhalb von 4 
m bis hinab zu 6,1 m siedeln die beiden Nixkrautarten und das Knoten-Laichkraut. 

In Transekt 4 kommt ausschließlich das Knoten-Laichkraut in höherer Dichte vor. Auch hier 
siedeln beide Nixkrautarten. Die UMG liegt bei 3,5 m.  

In Transekt 5 (Badestrand des Kühlsees) bilden dominieren erneut die beiden Nixkrautarten und 
das Knoten-Laichkraut. Sehr selten findet sich der Haarblättrige Hahnenfuß. Die UMG liegt bei 
3,3 m.  

Einige der nachgewiesenen Arten haben einen Zeigerwert für den Makrophytenindex (siehe S. 
5-6) und/oder werden in den Roten Listen geführt, was die nachfolgende Tabelle darstellt. 

Tabelle 7: Nachgewiesene Arten, Indikatorgruppe, Rote Listen 

Rote Liste  
Baden-
Württemberg 

Deutschland 

Art I   

Armleuchteralgen       

Chara contraria 2,5 3 - 

Chara globularis  2,5 - - 

Untergetauchte Gefäßpflanzen     

Myriophyllum spicatum  3 - - 

Najas marina marina  - D 

Najas minor  G 3 

Potamogeton nodosus  5,0 - V 

Potamogeton pectinatus  4,0 - - 

Potamogeton pusillus 3,5 - V 

Ranunculus trichophyllus  4,5 - - 

Alisma gramineum   3 3 

Utricularia australis  3,0 - V 

I = Indikatorgruppe Makrophytenindex (1 = sehr geringe Nähstoffbelastung, 5 = sehr hohe Nährstoffbelastung) 
Rote Liste: 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht, 0 = verschollen, D = Datenlage unsicher, 
V = Vorwarnliste, G = gefährdet, Gefährdungskategorie unklar, 
Characeen: Korsch et al. (2012), Gefäßpflanzen: Breunig & Demuth (2023), BfN (2018) 



Ersteinschätzung zu den Auswirkungen einer PV-Anlage auf den Kühl/Petersee bei Sandweier  

Pätzold – Gewässerökologie, Winzerstr. 50, 76532 Baden-Baden, paetzoldfrank@web.de 

16 

 

Im Petersee wurden aktuell gerade einmal zwei Armleuchteralgenarten nachgewiesen. Beide 
gehören zu den im Oberrheintal verbreitet anzutreffenden, nährstofftoleranten Arten. Chara 

contraria kann man heute im Oberrheintal nicht mehr als gefährdet ansehen. Der Grasblättrige 
Froschlöffel und das Kleine Nixkraut werden für Deutschland als gefährdet eingestuft. Beide Arten 
stehen in Baden-Württemberg auf der Vorwarnliste. 

Bei den nachgewiesenen Arten handelt es sich um Zeigerpflanzen für hohe Nährstoffgehalte 
(Kamm-Laichkraut oder Haarblättriger Hahnenfuß), mittlere Nährstoffgehalte (Ähriges 
Tausendblatt, Zwerg-Laichkraut und Südlicher Wasserschlauch) sowie die oligotraphenten 
Armleuchteralgenarten. Die submersen Makrophyten siedeln oft nur in kleinen Gruppen oder als 
Einzelpflanzen, größere Bestände sind nur selten anzutreffen.  

Bei Kartierungen zum Wasserpflanzenbestand von PÄTZOLD (2011) wurden 18 Arten submerser 
Makrophyten nachgewiesen. Es handelte sich beispielsweise um Characeen wie die 
Gegensätzliche Armleuchteralge (Chara contraria), die Zerbrechliche Armleuchteralge (Chara 

globularis), die Gemeine Armleuchteralge (Chara vulgaris), oder die Sternarmleuchteralge 
(Nitellopsis obtusa). Im westlichen Teilsee kommen noch die Arten Nitella confervacea und Nitella 

opaca hinzu. Die Armleuchteralgenbestände bildeten in einigen Abschnitten die Hauptvegetation. 
Die festgestellte Makrophytentiefengrenze betrug damals 10,2 m. Für den Rückgang der 
Vegetation ist vermutlich eine intensivierte Kiesentnahme und eine damit verbundene gesteigerte 
Sedimentierung von Schwebstoffen sowie ein reduzierter Lichteintrag verantwortlich. Die 
damalige Kartierung gibt Hinweise darauf, was etwa nach Beendigung der Auskiesung im See zu 
erwarten ist.  

 

 

   

Abb.9: Zwerg-Glanzleuchteralge          Abb. 10: Nixkraut 
Nitella confervacea              Najas minor u. Najas marina 
 

   

Abb. 11: Gegensätzliche Armleuchteralge           Abb. 12: Zerbrechliche Armleuchteralge  
Chara contraria                        Chara globularis 
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5. Schutzgutbezogene Leitbilder/Zielsysteme 

Fische 
Abgeschlossene Baggerseen stellen je nach ökologischer Ausstattung für viele einheimische 
Fisch- besonders Stillwasserarten einen geeigneten Lebensraum dar (DEHUS 2000). Diese 
Gewässer werden überwiegend von Angelvereinen bewirtschaftet (kontinuierlicher Besatz und 
Fang unterschiedlicher Fischarten). Jungen Baggerseen fehlen oft die wichtigen Flachwasser-
zonen und ein naturnaher Strukturreichtum. Diese Gewässer sind deshalb vergleichsweise 
ertragsarm (PÄTZOLD 2000).  

In oligo- und mesotrophen Gewässern dominiert zumeist der Barsch. Erfolgreiche 
Nebenfischarten sind das Rotauge, der Brachsen, der Güster, die Laube (Ukelei) sowie bei 
krautreichen Verhältnissen der Hecht und die Schleie. Durch Besatz kommen zumeist noch 
Karpfen, Wels und Zander hinzu, wobei sich der Zander in noch in der Auskiesung befindlichen 
Baggerseen oft erfolgreich vermehrt.  

In eutrophierten Seen dominieren zumeist die Cypriniden Rotauge und Brachsen. Raubfische wie 
Barsch, Hecht und/oder Zander erreichen ebenfalls höhere Bestandsdichten. Zu den 
Nebenfischen zählen Ukelei, Kaulbarsch, Güster, Wels und Rotfedern sowie der seltene 
Bitterling, der allerdings zur Vermehrung auf Großmuschelvorkommen angewiesen ist.  

Für den Gewässertypus Brachsensee (mit der Leitfischart Brachsen) stellt das Auftreten einer 
sauerstoffarmen Schicht über Grund während der Sommermonate nichts Außergewöhnliches dar 
(HOFFMANN 1995). 

 

Submerse Makrophyten 
Die mögliche Besiedlung von Baggerseen durch höhere Wasserpflanzen ist ebenfalls an die 
vorhandenen ökologischen Rahmenbedingungen geknüpft. Hierbei spielt die Nährstoffverfüg-
barkeit eine entscheidende Rolle. In oligotrophen Gewässern dominieren zumeist Armleuchter-
algen, während in eutrophen Seen Bestände der Laichkrautgesellschaften (OBERDORFER 1992, 
PHILIPPI 1969 u. 1978, KRAUSE 1997, PÄTZOLD 2003) den Großteil des Litorals besiedeln.  

Grundwasser beeinflusste Baggerseen können für viele Jahrzehnte einen dauerhaften Standort 
für gefährdete Characeen (FFH- Lebensraumtyp 3140) darstellen. Diese Situation lässt sich 
durch entsprechende Maßnahmen stabilisieren. Ist eine Eutrophierung bereits eingetreten, so 
können diese Gewässer weiterhin für viele gefährdete submerse Gefäßpflanzen einen 
geeigneten Siedlungsraum bieten.  

Je geringer die Nährstoffeinträge, desto dauerhafter können Baggerseen als Lebensraum für 
oligotraphente submerse Makrophyten dienen.  
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6. Einschätzung des aktuellen Lebensraums 

6.1 Fische 

Tabelle 8: Skala zur Bewertung von Tierlebensräumen (hier Fische) (nach BRINKMANN 1998) 

Wertstufe   Definition der Skalenabschnitte 

1 sehr hohe  * Ein Vorkommen von einer vom Aussterben bedrohten Tierart oder Vorkommen 

Bedeutung   mehrerer stark gefährdeter Tierarten in überdurchschnittlichen Bestandsgrößen 

  * Vorkommen zahlreicher gefährdeter Tierarten in überdurchschnittlichen Bestandsgrößen 

  * ein Vorkommen einer Tierart der FFH-Richtlinie, Anhang II, die in der Region oder  

    landesweit stark gefährdet ist 

  * Vorkommen stenotoper Arten mit Anpassung an sehr stark gefährdete Lebensräume 

2 hohe * Ein Vorkommen einer stark gefährdeten Tierart 

Bedeutung * Vorkommen mehrerer gefährdeter Tierarten in überdurchschnittlichen Bestandsgrößen 

  * ein Vorkommen einer Tierart der FFH-Richtlinie, die in der Region oder landesweit  

    stark gefährdet ist 

  * Vorkommen stenotoper Arten mit Anpassung an stark gefährdete Lebensräume 

3 mittlere  * Vorkommen gefährdeter Tierarten oder allgemein hohe Tierartenzahlen bezogen auf  

Bedeutung   den biotopspezifischen Erwartungswert 

  * Vorkommen stenotoper Arten mit Anpassung an gefährdete Lebensräume 

4 geringe  * gefährdete Tierarten fehlen und 

Bedeutung * bezogen auf die biotopspezifischen Erwartungswerte stark unterdurchschnittliche  

    Tierartenzahlen 

5 sehr geringe * anspruchsvollere Tierarten kommen nicht vor 

Bedeutung     

Der Fischbestand im Baggersee setzt sich überwiegend aus anspruchslosen, kommunen Arten 
zusammen. In der aktuellen Roten Liste Baden- Württembergs wird der Aal als „stark gefährdet“ 
klassifiziert. Abgeschlossene Stillgewässer zählen nicht zu den Lebensräumen des Aals. Die 
Rotfeder steht auf der Vorwarnliste.  

Dem Gewässer wird für die regionale wie die potenzielle natürliche Fischfauna aktuell eine 
mittlere Bedeutung zugewiesen.  

 

6.2 Wasserpflanzen 

Bei der Betrachtung der Vegetation wird ebenfalls die obige Tabelle verwendet, wobei statt Tier- 
Pflanzenarten und anstatt FFH-Arten FFH-Lebensräume (3140, 3150) betrachtet werden.  

Im See wurden aktuell insgesamt elf Arten submerser Makrophyten nachgewiesen. der 
vorgefundenen Arten gelten in den Roten Listen als „gefährdet“. Vier Arten stehen auf der 
Vorwarnliste. 

Dem Gewässer wird für die regionale wie überregionale Flora durch das Vorkommen weniger 
gefährdeter Arten aktuell eine mittlere/hohe Bedeutung zugewiesen. Zieht man allerdings die 
Kartierungsergebnisse aus PÄTZOLD (2011) hinzu, so wird deutlich, dass der Baggersee das 
Potential für ein Makrophytengewässer mit sehr hoher Bedeutung für die regionale Flora aufweist. 
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7. Vorbelastungen 

Der untersuchte Baggersee weist eine Angelnutzung auf. Die Einleitung von Kieswaschwasser 
und die Baggerung führen zu einer wechselnden Trübung, welche die Sichttiefe und die 
Nährstoffverfügbarkeit im gesamten See und damit auch die Ausbreitung der submersen 
Vegetation beeinflusst.  

Eine Badenutzung findet sich am angeschlossenen Kühlsee. Die Badegäste beeinträchtigen 
durch Tritt und Aufwühlen von Sedimenten partiell die Ausbildung einer submersen Vegetation 
entlang des Badebereichs am Südostufer. Hier bleibt der Gewässergrund oft bis in 1,5 m 
Wassertiefe annähernd vegetationsfrei. Der Einfluss des Badebetriebs auf den Pflanzen- bzw. 
Fischbestand bleibt im See lokal eng begrenzt und als wenig bedeutend einzustufen.  

Der Angelsportverein besetzt unregelmäßig in geringer Menge Fische. Der Besatz von Fischen 
stellt für ein Gewässer eine mögliche Beeinträchtigung dar. So zerstören wühlende Fische 
(besonders Karpfen) die überwiegend filigrane Characeen-Vegetation. Wühlende Arten treiben 
die Eutrophierung voran. Gleiches bewirken zooplanktonfressende Weißfische durch ihren 
Eingriff in das Planktongefüge.  

  



Ersteinschätzung zu den Auswirkungen einer PV-Anlage auf den Kühl/Petersee bei Sandweier  

Pätzold – Gewässerökologie, Winzerstr. 50, 76532 Baden-Baden, paetzoldfrank@web.de 

20 

 

8. Auswirkungen des Vorhabens  

8.1 Einschätzung nach BGL (2023)  

Auf Basis der Modelluntersuchungen wurde berechnet, inwieweit sich durch die Installation einer 
schwimmenden PV-Anlage Beeinträchtigungen der Seewasserbeschaffenheit im Baggersee bei 
Sandweier ergeben.  
Mit einer Fläche von 3,4 ha bleibt die SPV-Anlage weit unter der durch die WHG erlaubten 
Maximalüberdeckung von ca. 14 ha (15 %). Im Istzustand wurden 3,8% der 89,3 ha umfassenden 
Seeflache überdeckt (Solarvariante 1). Nach der Vergrößerung des Sees durch die weitere 
Abgrabung (Genehmigungszustand) wird der Überdeckungsgrad auf ca. 3,1% zurückgehen 
(Solarvariante 1). 
 
Laut BOOS (2023) zeigen der Temperaturhaushalt und die Gewässerschichtung gegenwärtig das 
typische Bild tiefer Baggerseen während der Auskiesung. In den Sommermonaten bildet sich eine 
durch die Kiesentnahme abgeschwächte thermische Schichtung aus. Im Winter zirkuliert der See 
vollständig. Die Sauerstoffgehalte des Seewassers erreichen in den Zirkulationsphasen hohe 
Werte bis zum Gewässergrund. In den Stagnationsphasen kommt es zu deutlichen 
Sauerstoffverlusten in der Tiefe, wobei teilweise ein Wert von 2 mg/l unterschritten wird.  
 
Die derzeitige Nährstoffbelastung des Sees ist als sehr gering zu bezeichnen und indiziert einen 
nährstoffarmen Zustand im oligo-mesotrophen Bereich. Auch die Stickstoffkonzentrationen im 
Seewasser erreichten niedrige Werte. Gleiches gilt für die Gehalte des organischen Kohlenstoffs 
und die Chlorophyll-a Werte als Kenngrößen zur Darstellung der Algenentwicklung. Die 
Sichttiefenwerte werden derzeit durch den vom Baggerbetrieb verursachten Eintrag mineralischer 
Trübung vermindert und können nicht als Trophie-Indikator dienen. Die Biomasseanteile und 
Nährstoffgehalte im Sediment verwiesen auf ein geringes Belastungsniveau. Insgesamt ist der 
gegenwärtige Gewässerzustand als gut zu bezeichnen. 
 
Durch die Installation einer SPV-Anlage auf Seen ist mit Veränderungen zahlreicher Faktoren zu 
rechnen, die in drei Faktorenkomplexe gegliedert werden können. Unmittelbare und auch die 
stärksten Beeinflussungen ergeben sich durch Veränderungen der meteorologischen Wirkgrößen 
(= Faktorenkomplex 1): Globalstrahlung (Abschwächung durch SPV-Anlage), langwellige 
Rückstrahlung (Verstärkung), Windgeschwindigkeit (Abschwächung), Lufttemperatur 
(Verstärkung) und Dampfdruck (Verstärkung). Einzelne Einflussfaktoren können die 
Auswirkungen anderer Einflussfaktoren abschwächen. So wird z.B. die Verringerung der 
Zirkulationsintensität infolge der stärkeren Windabschattung teilweise (oder auch ganz) durch den 
verminderten Wärmeeintrag (Globalstrahlung) und die damit verbundene Abnahme der 
Schichtungsstabilität kompensiert. 
 
Weitere maßnahmenverursachte Beeinflussungen der Wasserqualität können durch Freisetzung 
von Stoffen aus den Schwimmkörpern und den Solarmodulen, Antifouling oder Eintrag von 
Mikroplastik entstehen (Faktorenkomplex 2). Durch mittelbare bau-, anlagen- und 
betriebsbedingte Effekte sind Auswirkungen auf die Seewasserbeschaffenheit, das 
Besiedlungsbild und ggf. die Lebensraumtypen möglich (Faktorenkomplex 3). Dazu gehören 
unter anderem Veränderung des Sauerstoffaustauschs zwischen Seeoberflache und 
Wasserkörper durch die Überdeckung, Beeinträchtigungen der Sediment- und 
Besiedlungsstruktur durch Verankerungssysteme (Schwoikreise) oder auch eine Beeinflussung 
der Emergenz von Insektenlarven (Chironomiden). 
 
 Als Ergebnis der beiden Variantenprüfungen ist festzustellen, dass für keinen der untersuchten 
Parameter relevante vorhabensbedingte Verschlechterungen der Gewässerqualität ausgewiesen 
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wurden. Von nennenswerten Veränderungen infolge des Klimawandels ist ebenfalls nicht 
auszugehen. 
 
Auch nach dem Ende der Auskiesung wird der See sowohl bei Solarnutzung als auch ohne diese 
vollständig zirkulieren. Die geringe Nährstoffbelastung des Sees und der niedrige Trophiestatus 
bleiben erhalten, so dass mit einem güterelevanten Anstieg des derzeit schwachen 
Besiedlungspotentials für Algen und Cyanobakterien nicht zu rechnen ist. Der Sauerstoffhaushalt 
im tiefen Hypolimnion zeigt allerdings Beeinträchtigungen durch deutliche Sauerstoffverluste 
während kurzer Zeitabschnitte in der sommerlichen Stagnationsphase. Dieses Phänomen ist 
bereits im Istzustand vorhanden und erfährt durch die Solarnutzung keine Verstärkung, so dass 
daraus kein Argument gegen die Installation der SPV-Anlage abgeleitet werden kann. 
Während der Auskiesung bleiben die Sichttiefenwerte infolge des Eintrags mineralischer 
Feinmaterialen auch nach der Teilüberdeckung mit Solarmodulen gering. Nach der Stilllegung 
des Baggersees werden sich hohe Sichttiefenwerte einstellen, die durch die Umsetzung der 
Solarvariante 2 keine Einschränkung erfahren. Die seetypische Verdunstung über die Seeflache 
wird infolge der Teilüberdeckung zurückgehen. Dies verursacht eine Erhöhung der 
Grundwasserneubildung und ist als positiver Effekt, insbesondere im Hinblick auf die künftige 
Erwärmung durch den Klimawandel, anzusehen. 
 
Eine Bewertung der Maßnahmenauswirkungen nach EU-WRRL ergab unter Bezug auf die 
biologischen und die allgemeinen chemisch-physikalischen Qualitätskomponenten nach OGewV 
(2016) einen leitbildkonformen Zustand für die Qualitätskomponenten Gesamt-Phosphor und 
Chlorophyll-a. Den Anforderungen an die Sauerstoffgehalte im Hypolimnion entsprach das 
Untersuchungsgewässer aber nicht, wobei wiederum darauf hinzuweisen ist, dass sich für diesen 
Parameter durch die die Installation der SPV-Anlage keine Verschlechterung ergibt. 
Beeinträchtigungen der chemischen Qualitätskomponenten entstehen durch die zum 
Anlagenbau verwendeten Materialien nicht.  
 
Auch die hydromorphologischen Qualitätskomponenten werden nicht negativ beeinflusst, da die 
Mindestentfernung der Anlage vom Ufer 40 m beträgt, so dass aufgrund der hohen Wassertiefe 
unter der Anlage Beeinträchtigung der Unterwasservegetation durch Verschattungseffekte 
auszuschließen sind. 
 
Auf der Grundlage der vorliegenden Untersuchungen kann daher die Aufstellung einer 
schwimmenden Photovoltaikanlage bezüglich der Seewasserbeschaffenheit als ein 
unerheblicher Eingriff angesehen werden.  
 
 
8.2 Einschätzung zum Einfluss auf die submerse Vegetation und den Fischbestand  

Die gewässerökologischen Veränderungen durch die Installation der PV-Anlage werden von 
BOOS (2023) aktuell (in Auskiesung) wie zukünftig (nach Beendigung der Auskiesung) als 
unerheblich eingeschätzt. 
Die aktuell vorhandenen Beeinträchtigungen durch den Baggerbetrieb und die 
Waschwassereinleitung stellen hier deutlicher wirkende Einflüsse dar.  
 
Mit der Installation der PV-Anlage ist kein Verlust von vorhandener aquatischer Vegetation sowie 
(semi-) aquatischer Ufervegetation damit fischökologisch bedeutsamer Strukturen verbunden.  
 
Die Verbreitung der submersen Makrophyten im See beschränkt sich aktuell aufgrund der 
Trübung auf eine Tiefe von wahrscheinlich nicht mehr als 7 Meter. Durch die Einhaltung eines 
Mindestabstands von 40 Metern zum Ufer entfällt eine Beschattung der Pflanzen und damit deren 
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Rückgang. Da die Auskiesung noch viele Jahre fortgesetzt werden soll, ist während der 
Auskiesung eine Ausbreitung der Wasserpflanzen in größere Tiefen nicht zu erwarten. Selbst 
danach bleibt die Verbreitung der Makrophyten auf eine Tiefe von weniger als 20 m beschränkt. 
Auch hier reicht ein Abstand von 40 m zum Ufer aus, um die Vegetation nicht durch Beschattung 
erheblich zu beeinträchtigen.  
Die Auswirkungen durch den Aufbau bleiben bis auf eine kleine Uferpartie an der westlichen 
Betriebsgrenze beschränkt. Sie bleiben temporär, da sich die Vegetation nach dem Eingriff 
wieder entwickeln kann/wird.  
 
Mit der flächigen Beschattung eines Teils der Seefläche reduziert sich durch Lichtverlust die 
Primär- und damit auch die Sekundärproduktion im See. Das kann zu einem Rückgang an 
Fischproduktion (Zuwachs an Masse durch Wachstum und Reproduktion) führen. Aufgrund der 
geringen Überdeckung des Sees wirkt sich dieser Faktor nach den Berechnungen von BOOS 
(2023) nur unerheblich aus.  
 
Die Primärproduktion ist ebenfalls abhängig von den Wassertemperaturen. Da die Gesamt-
Sonneneinstrahlung jährlich variiert, ist die Produktion in einem Stillgewässer stetigen 
Schwankungen unterworfen.  
 
Keine der vorhandenen und im See auch natürlich zu erwartenden Freiwasserarten ernährt sich 
rein planktivor. Zooplanktonverzehrende Jung- und Adultfische (Rotauge, Rotfeder, Barsch, 
Ukelei, etc.) haben stets die Möglichkeit ihr Nahrungshabitat im See anzupassen.  
Der Einfluss der Beschattung auf die Produktion wird daher als unerheblich eingeschätzt.  
BOOS (2023) hatte festgestellt, dass die Anforderungen an die Sauerstoffgehalte im Hypolimnion 
im Untersuchungsgewässer nicht immer den Anforderungen der WRRL an den guten Zustand 
entsprachen, wobei sich für diesen Parameter durch die Installation der SPV-Anlage keine 
Verschlechterung ergibt. Viele tiefe natürliche Seen entsprechen dem Brachsenseetypus, einem 
Seentyp, in dem die entsprechende Fischfauna mit den Bedingungen der Sauerstoffarmut 
während der Sommermonate im Tiefenwasser zurechtkommt. Von einer zusätzlichen 
Beeinträchtigung auf den Fischbestand ist nicht auszugehen.  
Aufgrund der Materialwahl für die PV-Anlage ist mit keiner maßgeblichen Verschlechterung der 
Wasser- und Gewässergrundqualität und einem Einfluss auf die Fischqualität auszugehen.  
 
Die PV-Anlage stellt mit seinen die Wasseroberfläche bedeckenden und in das Wasser 
reichenden Strukturen einen interessanten Unterstand für Fische dar. Es ist zu erwarten, dass 
sich im Bereich der Anlage vergleichbar mit ins Wasser gefallenen Bäumen, Steganlagen, im 
Hafen befindlichen Großschiffen etc. Fische ansammeln um dort Schutz zu suchen oder auch die 
besiedelten Strukturen nach Fressbarem abzusuchen. Eine erhebliche Einschränkung der 
Angelfischerei durch den Betrieb der PV-Anlage ist nicht erkennbar.  
 
 
 
9. Maßnahmen zur Minimierung und Kompenstaion 

 

9.1 Minimierung  

• Vermeidung der Freisetzung von Mikroplastik und weiteren Stoffen aus den 
Schwimmkörpern und den Modulen 

• Ein Einbringen gewässergefährdender Stoffe während des Aufbaus, der Wartung oder 
Reinigung ist zu verhindern 

• Vermeidung der Nutzung von Antifoulingmitteln 

• Installation der Plattform mit möglichst großem Abstand zum Ufer 
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• Installation von Verankerungssystemen mit genügender Distanz zum potentiellen
Siedlungsraum (nach Beendigung der Auskiesung) von Makrophyten.

• Entwicklung einer Vorgehensweise zum Schutz des Gewässers und seiner Bewohner bei
Havarieereignissen

9.2 Kompensation 

• Installation von 5 Fischkörben (Biohuts) unter der PV-Anlage gemäß Vorschlag der 
höheren Fischereibehörde

• Anlage von Brutinseln für Wasservögel mittels ins Wasser ragender Baumkronen, die 
auch Fischen schützenden Unterstand bieten.

10. Zusammenfassung

Die EKS Eugen Kühl und Söhne GmbH & Co. KG plant die Installation einer schwimmenden 
Photovoltaik Anlage mit 3,4 ha Fläche auf dem Baggersee bei Sandweier. Hierzu wurden zwei 
Planvarianten untersucht. Der vorliegende Bericht betrachtet die möglichen Wirkungen 
limnologischer und gewässerökologischer Veränderungen auf den vorhandenen Fisch- und 
Wasserpflanzenbestand auf Grundlage vorhandener Daten.  

Die aktuelle Auskiesung stellt einen nicht unerheblichen Eingriff in das Gewässer dar. Die 
energetische Nutzung durch eine schwimmende PV-Anlage geht über die Zeit der Kiesgewinnung 
hinaus.  

Laut BOOS (2023) werden durch die Installation keine Erheblichkeitsschwellen bezüglich 
Zirkulationsverhalten, Temperatur- und Sauerstoffhaushalt, Seeverdunstung und Nährstoff-
haushalt überschritten und somit auch keine negativen Auswirkungen auf den Fischbestand 
erwartet. Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung der Auskiesung.   

Bei einer sorgsamen Errichtung der vorgesehenen PV-Anlage mit genügendem Abstand zum 
Ufer ist mit keiner erheblichen Beeinträchtigung der submersen Vegetation, auch nach dem Ende 
der Auskiesung und einer, durch höhere Transparenz verursachten Ausbreitung der 
Wasserpflanzen, zu rechnen.  

Die Beschattung stellt, aufgrund der nur unerheblichen Auswirkungen auf die limnischen 
Verhältnisse, keine maßgebliche Beeinflussung der Fischpopulationsentwicklung oder der 
Habitatbedingungen für die vorhandenen Fischarten dar. Auch Freiwasserarten wie der Ukelei 
sind aufgrund der vorhandenen Frassplatzverfügbarkeit nur unerheblich betroffen. Eine 
Einschränkung der angelfischereilichen Nutzung, durch den Betrieb der PV-Anlage, ist ebenfalls 
nicht erkennbar. Durch die Anlage fischrelevanter Strukturen (Totholz, Fischkörbe) wird 
die Beeinträchtigung der Abschattung möglichst kompensiert.  

Pätzold – Gewässerökologie, Winzerstr. 50, 76532 Baden-Baden, paetzoldfrank@web.de 
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12. Anhang   

Tabelle 5: Fangergebnis der Befischung 

Strecke Längenklasse (cm)  0-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 

 Art                

 Aal       1  

 Barsch  7 1      

1 Hecht    1     

 Rotauge  42       

 Sonnenbarsch  10       

 Schleie    1     

 Ukelei 4        

 Aal       1 1 

 Barsch  5 1      

2 Karpfen      1   

 Rotauge  1       

 Sonnenbarsch 2 11       

 Aal    1  1 1 1 

 Barsch  6       

3 Hecht    4     

 Rotauge  21       

 Sonnenbarsch 1 3       

 Ukelei 38        

 Barsch  4       

 Karpfen      1   

4 Rotauge  22       

 Sonnenbarsch  2       

 Ukelei         

 Aal  4    2 1  

5 Barsch  4       

 Rotauge  5       

 Sonnenbarsch  2       
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